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Dieser Prospekt stellt einen Basisprospekt der Volksbank Salzburg eG  im Sinne von Artikel 8 (6) der Verordnung (EU) 2017/1129 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpa-
pieren oder bei deren Zulassung an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG 
(in der geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") dar. 
 
PROSPEKT VOM 22.07.2020 

 

Volksbank Salzburg eG 
Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen 

 

Nach den in diesem Basisprospekt (der "Prospekt" oder der "Basisprospekt") dargestellten Bestimmungen des Programms zur 
Begebung von Schuldverschreibungen (das "Programm") und im Einklang mit anwendbarem Recht kann die Volksbank Salzburg 
eG (die "Emittentin" oder die " Volksbank Salzburg") nicht-nachrangige und nachrangige Schuldverschreibungen in Prozentnotiz 
(die "Schuldverschreibungen") begeben. Die Schuldverschreibungen unterliegen österreichischem Recht.  

Jede Emission von Schuldverschreibungen erfolgt unter Verwendung einer der im Abschnitt "Anleihebedingungen" ab Seite 63 des 
Prospekts beschriebenen Muster-Anleihebedingungen, die für die verschiedenen unter diesem Programm begebenen Kategorien 
von Schuldverschreibungen in vier unterschiedlichen Varianten ("Optionen") ausgestaltet sind und weitere Unteroptionen enthalten 
können (die "Muster-Anleihebedingungen"). Die Muster-Anleihebedingungen werden für jede Serie von Schuldverschreibungen 
durch Endgültige Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") vervollständigt (zusammen die "Anleihebedingungen"), indem 
die Endgültigen Bedingungen durch Verweis eine der Varianten der Muster-Anleihebedingungen für die maßgebliche Emission für 
anwendbar erklären und die in den Muster-Anleihebedingungen optional ausgeführten Informationsbestandteile auswählen und die 
in den Muster-Anleihebedingungen fehlenden Informationsbestandteile ergänzen. Ein Muster der Endgültigen Bedingungen findet 
sich ab Seite 130 des Prospekts. Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen stellen gegebenenfalls zusammen mit den maßgeb-
lichen Muster-Anleihebedingungen die für eine bestimmte Serie von Schuldverschreibungen maßgeblichen Anleihebedingungen 
dar, aus denen sich die Rechte und Pflichten der Emittentin und der Inhaber der Schuldverschreibungen ergeben.  

Schuldverschreibungen der Emittentin, die ab dem Datum dieses Prospekts begeben werden, unterliegen den Bestimmungen 
dieses Prospekts. Dieser Prospekt wurde nach Maßgabe der Anhänge 6, 14, 22, und 28 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 
idgF erstellt und von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "FMA") in ihrer Funktion als zuständige Behörde ge-
mäß Art 20 der Prospektverordnung iVm dem Kapitalmarktgesetz 2019 idgF gebilligt.  

Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospekt gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Prospektes 
durch die FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospekt ausschließlich auf 
Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß Artikel 20 der Prospektverordnung. Die Beurteilung der aufsichts-
rechtlichen Anrechenbarkeit der Schuldverschreibungen als Eigenmittel gemäß den maßgeblichen aufsichtsrechtlichen 
Vorschriften ist nicht Gegenstand des Billigungsverfahrens der FMA. 

Die Emittentin hat keinen Antrag auf Zulassung des Programms zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse gestellt.  

Jede Serie von Schuldverschreibungen wird ab dem Begebungstag in einer auf den Inhaber lautenden Sammelurkunde (eine 
"Sammelurkunde") verbrieft. Jede Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing Systems verwahrt, bis sämtliche 
Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. "Clearing System" meint den Wertpapiersammelver-
wahrer (VOLKSBANK WIEN AG - "VOLKSBANK WIEN") mit der Geschäftsanschrift 1030 Wien, Dietrichgasse 25 sowie jeden 
Funktionsnachfolger oder die Wertpapiersammelbank OeKB CSD GmbH - "CSD" mit der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Strauch-
gasse 1-3 sowie jeden Funktionsnachfolger. 

Zukünftige Anleger sollten bedenken, dass eine Anlage in die Schuldverschreibungen Risiken beinhaltet und dass die 
Verwirklichung eines oder mehrerer Risiken, insbesondere eines der im Abschnitt "Risikofaktoren" beschriebenen, zum 
Verlust der gesamten Anlagesumme oder eines wesentlichen Teils davon führen kann. Ein zukünftiger Anleger sollte 
seine Anlageentscheidung erst nach einer eigenen gründlichen Prüfung (einschließlich einer eigenen wirtschaftlichen, 
rechtlichen und steuerlichen Analyse) treffen, da jede Bewertung der Angemessenheit einer Anlage in die Schuldver-
schreibungen für den jeweiligen Anleger von der zukünftigen Entwicklung seiner finanziellen und sonstigen Umstände 
abhängt. 

  



 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Dieser Prospekt enthält, zusammen mit den durch Verweis inkorporierten Informationen und den 

jeweils für eine Serie von Schuldverschreibungen maßgeblichen Endgültigen Bedingungen, 

sämtliche Angaben, die entsprechend den Merkmalen der Emittentin und den Schuldverschrei-

bungen erforderlich sind, damit Anleger sich ein fundiertes Urteil über die Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten, die Finanzlage, die Gewinne und Verluste, die Zukunftsaussichten der Emit-

tentin sowie über die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Rechte bilden können. 

Zweck des Prospekts – Kein Angebot von Wertpapieren. Dieser Prospekt wurde zu dem Zweck 

verfasst, ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen in Österreich zu ermöglichen; jegliche 

andere Nutzung des Prospekts ist unzulässig. Dieser Prospekt dient ausschließlich der Information 

potentieller Anleger. Bei den im Prospekt enthaltenen Informationen handelt es sich insbesondere we-

der um eine Empfehlung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch um eine Aufforderung 

bzw eine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren. Falls Anleger Zweifel 

über den Inhalt oder die Bedeutung der im Prospekt enthaltenen Informationen haben, müssen sie 

eigene sachverständige Berater konsultieren. 

Haftung für den Prospekt. Die Emittentin übernimmt die Haftung für die in diesem Prospekt enthalte-

nen Informationen und erklärt die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um sicherzustellen, dass 

die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen richtig sind und keine Tatsachen verschwiegen wur-

den, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern können.  

Ausschließliche Maßgeblichkeit des Prospekts. Keine Person ist berechtigt, Angaben zu einer Be-

gebung oder einem Angebot von Schuldverschreibungen zu machen oder diesbezügliche Erklärungen 

abzugeben, die nicht in diesem Prospekt (einschließlich der maßgeblichen Endgültigen Bedingungen) 

enthalten sind. Falls derartige Angaben gemacht oder Erklärungen abgegeben werden, darf nicht da-

von ausgegangen werden, dass diese von der Emittentin genehmigt wurden. Informationen oder Zusi-

cherungen, die im Zusammenhang mit dem Angebot, der Zeichnung oder dem Verkauf der Schuldver-

schreibungen gegeben werden und die über die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben hinausge-

hen, sind unbeachtlich. 

Eingeschränkte Aktualität und Nachträge zum Prospekt. Die Aushändigung des Prospekts oder ein 

Verkauf hierunter bedeuten unter keinen Umständen, dass die darin enthaltenen Angaben zur Emitten-

tin zu jedem Zeitpunkt nach dem Datum dieses Prospekts oder ggf dem letzten Nachtrag zu diesem 

Prospekt zutreffend sind. Insbesondere bedeuten weder die Aushändigung dieses Prospekts noch der 

Verkauf oder die Lieferung der Schuldverschreibungen, dass sich seit dem Datum dieses Prospekts, 

oder falls dies früher ist, das Datum auf das sich die entsprechende im Prospekt enthaltene Information 

bezieht, keine nachteiligen Änderungen ergeben haben oder Ereignisse eingetreten sind, die zu einer 

nachteiligen Änderung der Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Emittentin führen oder führen 

können. Dies gilt ungeachtet der Verpflichtung der Emittentin gem Art 23 Prospektverordnung, einen 

Nachtrag zu diesem Prospekt zu erstellen, und diesen innerhalb von höchstens fünf Arbeitstagen auf 

die gleiche Art und Weise wie den Prospekt zu billigen und zumindest gemäß denselben Regeln zu 

veröffentlichen, wie sie für die Veröffentlichung des ursprünglichen Prospekts gemäß Art 21 Prospekt-

verordnung galten, falls während der Dauer der Gültigkeit des Prospekts ein wichtiger neuer Umstand, 

eine wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, 

die die Bewertung der Schuldverschreibungen beeinflussen könnten und die zwischen der Billigung des 



Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder, falls später, der Eröffnung 

des Handels an einem geregelten Markt auftreten bzw festgestellt werden. Der Prospekt umfasst daher 

auch etwaige Nachträge. 

Verkaufs- und Verbreitungsbeschränkungen. Die Verbreitung dieses Prospekts sowie das Angebot 

und der Verkauf von Schuldverschreibungen können rechtlichen Beschränkungen unterliegen (eine 

Beschreibung in Bezug auf die Verbreitung des Prospekts sowie Angebote und Verkäufe von Schuld-

verschreibungen findet sich auf Seite 146 dieses Prospekts). Personen, in deren Besitz dieser Prospekt 

gelangt, sind gegenüber der Emittentin, dem Arrangeur und den Dealern verpflichtet, sich selbst über 

diese Beschränkungen zu informieren und sie zu beachten.  

Entscheidungsgrundlagen für Anleger. Jedwede Entscheidung zur Investition in Schuldverschrei-

bungen der Emittentin sollte ausschließlich auf dem genauen Studium des Prospekts (einschließlich der 

durch Verweis inkorporierten Informationen und veröffentlichter Nachträge) zusammen mit den jeweili-

gen Endgültigen Bedingungen beruhen, wobei zu bedenken ist, dass jede Zusammenfassung oder Be-

schreibung rechtlicher Bestimmungen, gesellschaftsrechtlicher Strukturen oder Vertragsverhältnisse, 

die in diesem Prospekt enthalten sind, nur der Information dient und weder als Empfehlung der Emit-

tentin zum Erwerb von Schuldverschreibungen noch als Rechts- oder Steuerberatung betreffend die 

Auslegung oder Durchsetzbarkeit ihrer Bestimmungen oder Beziehungen angesehen werden sollte. Der 

Prospekt enthält die erforderlichen Informationen, die für den Anleger wesentlich sind, um sich ein fun-

diertes Urteil über die Emittentin und die Schuldverschreibungen bilden zu können, ersetzt aber nicht 

die in jedem individuellen Fall notwendige eigene Einschätzung der Anleger zur Emittentin sowie die 

Vorteile und Risiken, die mit der Investition in Schuldverschreibungen der Emittentin zusammenhängen 

und/oder im Falle von Zweifeln über den Inhalt oder die Bedeutung der in diesem Prospekt enthaltenen 

Informationen, die Beratung durch geeignete Berater der Anleger. 
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DURCH VERWEIS INKORPORIERTE INFORMATIONEN 

Dieser Prospekt ist in Verbindung mit den folgenden Abschnitten der nachstehend bezeichneten Doku-

mente zu lesen, die bereits veröffentlicht wurden oder gleichzeitig mit diesem Prospekt veröffentlicht 

und bei der FMA hinterlegt werden und die durch Verweis (gemäß Art 19 Prospektverordnung) in diesen 

Prospekt einbezogen sind und einen integrierenden Bestandteil dieses Prospekts bilden: 

Dokument / Abschnitt Seite im Dokument 

Die im Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen der VOLKSBANK WIEN AG (der 

"Basisprospekt 2020") vom 15.07.2020 und etwaigen Nachträgen enthaltenen Abschnitte. 

4.6. ORGANISATORISCHE STRUKTUR  62-71 

 

Sämtliche Informationen, die in der vorstehenden Liste nicht angeführt sind, sind nicht durch Verweis in 

diesen Prospekt aufgenommen und sind nicht Teil dieses Prospekts, da sie entweder für Anleger nicht 

relevant oder bereits an anderer Stelle im Prospekt enthalten sind. 

Die oben angeführten Dokumente, die durch Verweis in diesen Prospekt aufgenommene Informationen 

enthalten, können derzeit auf der Webseite der Emittentin unter den folgenden Links eingesehen wer-

den: 

Basisprospekt 2020 VOLKSBANK WIEN AG: 

www.volksbankwien.at/m101/volksbank/m044_43000/downloads/basisprospekte/20200715_vbw_pv__signeduapproved_.pdf 

INFORMATIONSQUELLEN 

Die in diesem Prospekt enthaltenen statistischen und sonstigen Daten zum Geschäft der Emittentin 

wurden den geprüften Konzernabschlüssen der Emittentin zum 31.12.2019 und zum 31.12.2018 ent-

nommen.  

Die Emittentin verfügt über kein Rating. Angaben zum Rating des Volksbanken-Verbundes wurden der 

Website von Fitch Ratings Ltd. (www .fitchratings.com) entnommen. Der Prospekt enthält weiters Daten 

vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision; "BCBS") 

(www .bis.org/bcbs/), Daten von der Europäischen Kommission (www .ec.europa.eu) und Daten vom 

Rechtsinformationssystem des Bundes (www .ris.bka.gv.at). 

Die Emittentin bestätigt, dass Angaben von Seiten Dritter korrekt wiedergegeben werden und – soweit 

der Emittentin bekannt ist und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten Informationen ablei-

ten konnte – keine Tatsachen fehlen, die die Angaben unkorrekt oder irreführend erscheinen lassen 

können. 

REFERENZ(ZINS)SÄTZE 

Die Referenz(zins)sätze, die den Schuldverschreibungen zugrunde liegen können, werden durch Admi-

nistratoren bereitgestellt. Zum Datum dieses Prospekts sind gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 

2016/1011 idgF ("Benchmark Verordnung") das European Money Markets Institute (EMMI), das die 

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) bereitstellt und die ICE Benchmark Administration Limited 
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(IBA), die die ICE Swap Rates bereitstellt, in das Register der Europäischen Wertpapier- und Markt-

aufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority - "ESMA") eingetragen. Das Register ist 

auf der Webseite der ESMA (www .esma.europa.eu) veröffentlicht. 

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN 

Dieser Prospekt enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche gedeutet wer-

den können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen (die "zukunftsgerichteten Aussagen") schließen 

alle Themen ein, die keine historischen Tatsachen sind sowie Aussagen über Absichten, Ansichten oder 

derzeitige Erwartungen der Emittentin, die ua das Ergebnis der Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, 

die Liquidität, Ausblick, Wachstum, Strategien und die Dividendenpolitik sowie den Industriezweig und 

die Märkte, in denen die Emittentin tätig ist, betreffen. 

In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten 

Ausdrücken, wie beispielsweise "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "ab-

zielen", "können", "werden", "planen", "fortfahren" oder "sollen" oder im jeweiligen Fall deren negative 

Formulierungen oder Varianten oder eine vergleichbare Ausdrucksweise oder durch die Erörterung von 

Strategien, Plänen, Zielen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten erkannt werden. Die in diesem Pros-

pekt enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten bestimmte Ziele. Sie können auch Ziele, die 

die Emittentin zu erreichen beabsichtigt, miteinschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Zu-

sicherungen einer künftigen Wert- oder sonstigen Entwicklung oder Zielerreichung. Potentielle Anleger 

sollten daher kein Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen legen. 

Ihrer Natur nach umfassen zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken sowie Un-

sicherheiten, da sie sich auf Ereignisse und Umstände beziehen, die in der Zukunft eintreten oder nicht 

eintreten können. Manche dieser Faktoren werden, wenn sie nach Ansicht der Emittentin wesentlich 

sind, im Abschnitt "Risikofaktoren" genauer beschrieben. Sollten ein oder mehrere der in diesem Pros-

pekt beschriebenen Risiken eintreten oder sollte sich eine der zugrundeliegenden Annahmen als un-

richtig herausstellen, können die tatsächlichen Erträge oder sonstigen Entwicklungen wesentlich von 

den in diesem Prospekt als erwartet, vermutet oder geschätzt beschriebenen abweichen oder zur Gänze 

ausfallen.  

Der Prospekt wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Billigung geltenden Rechtslage und Praxis 

der Rechtsanwendung erstellt. Diese können sich jederzeit, auch zum Nachteil der Anleger, ändern. 

ZUSTIMMUNG ZUR PROSPEKTVERWENDUNG 

Die Emittentin erteilt allen Kreditinstituten als Finanzintermediären, die im Sinne der Richtlinie 

2013/36/EU in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassen sind, ihren Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat 

haben und die zum Emissionsgeschäft oder zum Vertrieb der Schuldverschreibungen berechtigt sind 

(die "Finanzintermediäre"), ihre ausdrückliche Zustimmung, diesen Prospekt samt aller durch Verweis 

einbezogenen Dokumente und allfälliger Nachträge, für den Vertrieb von unter diesem Prospekt bege-

benen Schuldverschreibungen in Österreich zu verwenden. Die Emittentin erklärt, dass sie die Haftung 

für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Plat-

zierung der Schuldverschreibungen durch Finanzintermediäre übernimmt. Für Handlungen oder Unter-

lassungen der Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin keine Haftung. Finanzintermediäre dürfen 

den Prospekt nur im Einklang mit den nachfolgenden Bestimmungen und unter der Bedingung verwen-

den, dass sie auf ihrer Internetseite angeben, den Prospekt mit Zustimmung der Emittentin zu verwen-

den. Die Angebotsfrist, während der die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der 
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Schuldverschreibungen durch Finanzintermediäre erfolgen kann, wird in den Endgültigen Bedingungen 

angegeben. 

Die Zustimmung entbindet ausdrücklich nicht von der Einhaltung der für das jeweilige Angebot gelten-

den Verkaufsbeschränkungen, von der Einhaltung allfälliger in den Endgültigen Bedingungen unter "Mi-

FID II Produktüberwachung / Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien" fest-

gelegten Regelungen zum Zielmarkt und zu den Vertriebskanälen sowie sämtlicher jeweils anwendba-

rer Vorschriften. Der Finanzintermediär wird dadurch nicht von der Einhaltung der auf ihn anwendbaren 

gesetzlichen Vorschriften entbunden.  

Die Emittentin weist auf das Erfordernis hin, Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über 

die Bedingungen eines Angebots der Schuldverschreibungen zu unterrichten und auf der Inter-

netseite des Finanzintermediärs anzugeben, dass er den Prospekt mit Zustimmung der Emitten-

tin und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist.  

Die Zustimmung wird für die Dauer der Gültigkeit des Prospekts erteilt. Ein jederzeitiger und fristloser 

Widerruf der hier enthaltenen Erklärung mit Wirkung für die Zukunft ohne Angaben von Gründen bleibt 

der Emittentin vorbehalten.  
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1.  RISIKOFAKTOREN 

1.1 RISIKEN IN BEZUG AUF DIE EMITTENTIN UND DEN VOLKSBANKEN-
VERBUND 

Potentielle Inhaber von Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger") sollten sich vor ei-

ner Anlageentscheidung im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen sorgfältig mit 

den nachfolgend beschriebenen Risikofaktoren und sonstigen in diesem Prospekt enthaltenen 

Informationen vertraut machen. Potentielle Anleihegläubiger sollten zur Kenntnis nehmen, 

dass die nachstehend beschriebenen Risiken nicht alle die Emittentin betreffenden Risiken 

umfassen. Die Emittentin beschreibt in diesem Abschnitt nur die im Zusammenhang mit ihrer 

Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage und ihren Zukunftsaussichten derzeit für sie erkennbaren 

und von ihr als wesentlich und spezifisch erachteten Risiken. Zusätzliche, für die Emittentin 

derzeit nicht erkennbare oder von ihr nicht als wesentlich und spezifisch eingestufte Risiken 

können durchaus bestehen und jedes dieser Risiken kann die unten beschriebenen Auswir-

kungen haben.  

Potentielle Anleihegläubiger sollten auch die detaillierten Informationen an anderen Stellen 

dieses Prospekts lesen und ihre eigenen Berater konsultieren (einschließlich Finanz-, Steuer- 

und Rechtsberater) und sich selbst ein Bild machen, bevor sie eine Anlageentscheidung tref-

fen.  

Jeder der in diesem Abschnitt 1.1 behandelten Risikofaktoren kann erhebliche negative Aus-

wirkungen auf die Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin oder deren Zukunfts-

aussichten haben, die wiederum erhebliche negative Auswirkungen auf Zahlungen von Kapital 

und Zinsen (falls anwendbar) an die Anleger im Zusammenhang mit den Schuldverschreibun-

gen haben können. Darüber hinaus kann sich jeder der nachstehend beschriebenen Risiko-

faktoren negativ auf den Kurswert der Schuldverschreibungen oder die Rechte der Anleger 

aus den Schuldverschreibungen auswirken, wodurch für die Anleger ein Teil- oder Totalverlust 

ihrer Anlage eintreten kann.  

Die Emittentin ist der Ansicht, dass die nachfolgenden Faktoren ihre Fähigkeit zur Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen beeinträchtigen kann. Die meisten die-

ser Faktoren sind Ungewissheiten, die eintreten können oder auch nicht, und die Emittentin 

kann keine präzisen Angaben zur Wahrscheinlichkeit des Eintritts dieser Ungewissheiten ma-

chen.  

Die Emittentin ist der Ansicht, dass die nachstehend beschriebenen Faktoren die wesentlichen 

Risiken im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen darstellen, allerdings können 

auch andere Ursachen, die für die Emittentin aufgrund der aktuell verfügbaren Informationen 

nicht erkennbar oder von ihr nicht als wesentlich eingestuft werden, die Fähigkeit der Emitten-

tin zur Bedienung der Zahlungsverpflichtungen von Zinsen (falls anwendbar) und Kapital auf-

grund oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen negativ beeinflussen.  
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Die COVID-19-Pandemie kann weitere Auswirkungen auf die Einstufung und Reihung der 

nachfolgenden Risikofaktoren nach Ihrer Wesentlichkeit und Eintrittswahrscheinlichkeit ha-

ben, die jedoch derzeit für die Emittentin aufgrund der aktuell verfügbaren Informationen nicht 

erkennbar sind und keine präzisen Aussagen darüber ermöglichen. 

Die folgenden Risikofaktoren sind entsprechend ihrer Art in Kategorien eingestuft (für jede 

Kategorie werden die wesentlichsten Risikofaktoren an den ersten Stellen genannt):  

1.1.1 Risikofaktoren in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin 

Die Coronavirus ("COVID-19") Pandemie kann erhebliche Auswirkungen auf die Emit-

tentin und/oder den Volksbanken-Verbund und ihre Kunden haben 

Die COVID-19 Pandemie wird zu einem Einbruch der bisherigen Wirtschaftserwartungen für 

das Jahr 2020 führen. Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund sind direkt und über ihre 

Kunden bestimmten Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie und den Maß-

nahmen, die von Staaten, Unternehmen und anderen Rechtsträgern zur Verhinderung der 

Ausbreitung des Virus ergriffen werden, ausgesetzt. Die rasche Ausbreitung der COVID-19 

Pandemie und die sich daraus ergebenden Geschäftseinschränkungen und Geschäftsein-

schnitte könnten zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage der Kunden der Emittentin 

und anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes ("Mitglieder des Volksbanken-Verbun-

des") führen. Dies vor allem durch die temporäre Unterbrechung von Lieferketten, bewe-

gungsbeschränkenden und weiteren Maßnahmen der Gesundheitsbehörden und des Nach-

fragerückgangs.   

Infolgedessen wird sich die Qualität des Kreditportfolios der Emittentin und anderer Mitglieder 

des Volksbanken-Verbundes verschlechtern, die Anzahl notleidender Kredite könnte zuneh-

men, weil es Kreditnehmern möglicherweise nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist, ihre Kre-

dite vereinbarungsgemäß zu tilgen, und/oder die Sicherheiten zur Absicherung dieser Kredite 

nicht mehr ausreichen. Sollten sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern, könnte 

dies zu Kreditverlusten führen, die die Höhe der Vorsorgen für Kreditverluste der Emittentin 

und anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes übersteigen. Staatliche Programme bzw 

Maßnahmen reichen möglicherweise nicht aus, um die negativen Auswirkungen der COVID-

19 Pandemie auf die Wirtschaft einzudämmen.  

Als Reaktion auf die COVID-19 Pandemie und die zu erwartenden Wirtschaftskrisen haben 

Regierungen, Zentralbanken und Bankaufsichtsbehörden mehrerer Länder bereits beispiel-

lose staatliche Interventionsmaßnahmen wie Zahlungsmoratorien, Zinsobergrenzen und an-

dere Maßnahmen, die in die Vertragsbeziehungen der Emittentin und anderer Mitglieder des 

Volksbanken Verbundes mit ihren Kunden und Lieferanten eingreifen und die Rechtsmittel zur 

Einziehung fälliger Beträge einschränken oder reduzieren, und viele weitere Maßnahmen, wie 

Grenzschließungen und vollständige oder teilweise Ausgangssperren, usw ergriffen und wer-

den dies möglicherweise auch in Zukunft tun, um ihre Bürger (und deren Gesundheit), Volks-

wirtschaften, Währungen oder Steuereinnahmen zu schützen, wodurch hohe Haushaltsdefi-

zite entstehen können. Jede dieser oder ähnlicher staatlicher Interventionsmaßnahmen 

könnte sich durch eine Kombination von geringeren Zins- und Gebührenerträgen, höheren 

Risikokosten oder höheren sonstigen Kosten wesentlich nachteilig auf die Erträge der Emit-

tentin und anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes auswirken. 
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Staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie können sich auch direkt 

negativ auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin und anderer Mitglieder des Volksbanken-Ver-

bundes auswirken, falls Mitarbeiter erkranken, isoliert werden oder Geschäftsräume gesperrt 

oder geschlossen werden. Auch Reisebeschränkungen können sich negativ auf die Ge-

schäftstätigkeit der Emittentin und anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes auswirken, 

wodurch auch die Möglichkeiten dieser Mitglieder des Volksbanken-Verbundes eingeschränkt 

werden, bestehendes Geschäft durch persönliche Besuche von Kunden zu erhalten oder neue 

Kunden zu akquirieren. 

Am 02.04.2020 hat die Ratingagentur Fitch Ratings Ltd. das Rating bei den von ihr in Öster-

reich bewerteten Bankinstituten - einschließlich jenes des Volksbanken-Verbundes - mit ei-

nem negativen Ausblick versehen. Es kann aus heutiger Sicht nicht gesagt werden, ob die 

aktuellen Entwicklungen in weiterer Folge auch zu einer Ratingverschlechterung führen wer-

den. 

Die COVID-19 Pandemie führte auch zu starken Verwerfungen auf den Refinanzierungs- und 

Kapitalmärkten, wodurch sich für den Fall künftiger Emissionen die Refinanzierungskosten der 

Emittentin und anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes erhöhen könnten. Zusätzlich 

könnte die COVID-19 Pandemie den Zugang zu Refinanzierungs- und Kapitalmärkten oder 

das Spektrum der Gegenparteien, die Transaktionen mit der Emittentin und anderen Mitglie-

dern des Volksbanken-Verbundes eingehen, beschränken.  

Die COVID-19 Pandemie kann auch negative Auswirkungen auf den Marktwert der Vermö-

genswerte haben, die von der Emittentin und anderen Mitgliedern des Volksbanken-Verbun-

des finanziert werden, als Sicherheit für die Rückzahlungsansprüche dienen und/oder im De-

ckungsstock der Emittentin enthalten sind. Dies ist insbesondere auf das Risiko hoher Leer-

stände in (oder Mietausfälle in Bezug auf) Gewerbeimmobilien, wie zB Hotels, Einzelhandels-

zentren, die Absage von Messen und Ausstellungen und mögliche Konkurse von Mietern, 

Bürgen, Garanten und anderen Anbietern von Sicherheiten zurückzuführen, die die Zahlungs-

fähigkeit von Kunden der Emittentin und anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes be-

einträchtigen und zu Ausfällen bei Finanzierungen führen können. 

Negativzinsen bzw weitere Zinssenkungen könnten zu einer wesentlichen Verschlech-

terung des Betriebsergebnisses der Emittentin führen.  

Nettozinserträge stellen etwa 56% der betrieblichen Erträge der Emittentin dar (Quelle: eigene 

Berechnungen gem Jahresabschluss 2019). Zinsen für vergebene Kredite und andere Forde-

rungen sind zum Teil an Referenz(zins)sätze gekoppelt (zB EURIBOR). Diese Refe-

renz(zins)sätze reagieren ua auf die Geldpolitik der EZB.  

Falls der betreffende Referenz(zins)satz, wie zB derzeit der 3-Monats-EURIBOR, negativ ist, 

muss die Emittentin diesen an Kreditnehmer weitergeben. Hingegen darf ein Negativzinssatz 

bei einem Großteil der Kundeneinlagen nicht weitergegeben werden. Darüber hinaus verhin-

dern auch die in den Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen gegebenenfalls ver-

ankerten Mindestzinssätze das Wirksamwerden eines negativen Zinssatzes. Negativzinsen 

könnten daher zu einer negativen Entwicklung der Zinsmarge und daher zu einer wesentlichen 

Verschlechterung des Betriebsergebnisses der Emittentin führen. 

Wirtschaftliche und/oder politische Entwicklungen und/oder ein Abschwung der Wirt-

schaft in Österreich können wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäfts-

tätigkeit der Emittentin haben.  
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Die Geschäftstätigkeit der Emittentin konzentriert sich auf Österreich und umfasst zu einem 

sehr geringen Teil (unter 6,15% der Risikogewichteten Aktiva) auch Geschäfte in Nachbarlän-

dern. Daher ist die Geschäftstätigkeit der Emittentin in hohem Maße volkswirtschaftlichen und 

anderen Faktoren, die das Wachstum im österreichischen Bankenmarkt, die Kreditwürdigkeit 

der österreichischen Kunden der Emittentin und andere Faktoren, die die österreichische Wirt-

schaft im Allgemeinen und den Volksbanken-Verbund im Besonderen beeinflussen, ausge-

setzt. Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie werden zu einer 

Belastung für die österreichische Wirtschaft sowie den österreichischen Bankensektor und 

somit auch der Emittentin führen, deren Ausmaß zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Pros-

pekts noch nicht quantifizierbar ist. Ein starker wirtschaftlicher Abschwung in Österreich (Re-

zession) würde sich daher unweigerlich auf die Ertrags- und Vermögenslage der Emittentin 

und anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes in Form von höheren Kreditausfällen nie-

derschlagen und auch das Einlagen- und Wertpapierdepotgeschäft durch neue oder bereits 

bestehende Kunden verringern.  

Zinsschwankungen können das operative Ergebnis der Emittentin negativ beeinflussen 

(Zinsänderungsrisiko).  

Veränderungen der Zinssätze können die Zinsmarge der Emittentin beeinflussen und somit 

ihre Zinserträge reduzieren. Dies ist die Marge zwischen dem Zinssatz, den die Emittentin für 

Einlagen und Emissionen von Schuldtiteln zahlen muss und dem Zinssatz, den die Emittentin 

auf vergebene Kredite und andere Forderungen erhält. Ein Rückgang der Zinssätze, die die 

Emittentin ihren Kunden verrechnet, kann ihre Zinsmarge negativ beeinflussen, insbesondere 

dann, wenn die Zinssätze für Einlagen bereits sehr niedrig sind, da die Emittentin nur geringe 

Möglichkeiten hat, die Zinsen, die sie ihren Kreditgebern bezahlt, entsprechend zu reduzieren. 

Eine Erhöhung der Zinssätze, die die Emittentin ihren Kunden verrechnet, kann auch negative 

Auswirkungen auf ihre Nettozinserträge haben, wenn dadurch weniger Geldmittel durch ihre 

Kunden aufgenommen werden. Aus Gründen des Wettbewerbs kann sich die Emittentin auch 

dazu entschließen, die Zinsen für Einlagen zu erhöhen, ohne dabei die Zinssätze für verge-

bene Kredite entsprechend anzuheben. Schließlich könnte in einem bestimmten Zeitraum ein 

Ungleichgewicht von verzinslichen Vermögenswerten und verzinslichen Verbindlichkeiten im 

Fall von Zinsveränderungen die Nettozinsmarge der Emittentin reduzieren, was erhebliche 

negative Auswirkungen auf ihre Nettozinserträge haben könnte.  

Da die Emittentin Teile ihrer Forderungen der VOLKSBANK WIEN für deren Deckungs-

stock zur Verfügung stellt, besteht für die Emittentin ein hohes Risiko, im Fall der In-

solvenz oder der Abwicklung der VOLKSBANK WIEN Ausfälle und Verluste zu erleiden. 

Die Emittentin wäre in diesem Fall in ihrem Bestand gefährdet.  

Die Emittentin überlässt der VOLKSBANK WIEN gegen Provision einen Teil ihrer (hypotheka-

risch besicherten) Forderungen zur Einstellung in den Deckungsstock der VOLKSBANK WIEN 

für fundierte Bankschuldverschreibungen. Diese Forderungen werden von der Emittentin treu-

händig für die VOLKSBANK WIEN gehalten und besichern die Ansprüche der Inhaber der 

fundierten Bankschuldverschreibungen gegen die VOLKSBANK WIEN aus diesen fundierten 

Bankschuldverschreibungen. Sollte die VOLKSBANK WIEN ihre Verbindlichkeiten gegenüber 

den Inhabern ihrer fundierten Bankschuldverschreibungen nicht (oder nicht zur Gänze) erfül-

len, würden die Inhaber der fundierten Bankschuldverschreibungen aus dem dem Deckungs-

stock gewidmeten Vermögen befriedigt werden. Dies hätte wesentlich nachteilige Auswirkun-
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gen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin, da sie anstelle von hypothe-

karisch besicherten Forderungen lediglich unbesicherte Forderungen gegen die VOLKSBANK 

WIEN hätte.  

Es besteht das Risiko, dass der Emittentin Geldmittel zur Erfüllung ihrer Zahlungsver-

pflichtungen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen oder diese nur zu für 

die Emittentin ungünstigen Konditionen beschafft werden können (Liquiditätsri-

siko/Zahlungsunfähigkeitsrisiko).  

Die Emittentin ist einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, also der Gefahr, dass ihr liquide Zah-

lungsmittel zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen nicht in ausreichendem Maße zur Ver-

fügung stehen (Zahlungsunfähigkeitsrisiko)  

Beim Zahlungsunfähigkeitsrisiko kann die Emittentin Zahlungsverpflichtungen zum Zeitpunkt 

der Fälligkeit nicht vollständig bedienen. Wenn fällige Verbindlichkeiten nicht refinanziert wer-

den können (Refinanzierungs- oder Roll-Over-Risiko), Einleger bzw Investoren ihr Geld uner-

wartet vorzeitig abziehen (Abrufrisiko), vereinbarte Zahlungszuflüsse nicht oder verspätet ein-

treffen (Terminrisiko) oder liquide Aktiva an Wert verlieren (Marktliquiditätsrisiko), ist die Emit-

tentin einem Zahlungsunfähigkeitsrisiko ausgesetzt.  

Die Liquiditätssituation der Emittentin kann auch durch die Liquiditätssituation anderer Mitglie-

der des Volksbanken-Verbundes negativ beeinflusst werden. Die VOLKSBANK WIEN ist für 

das verbundweite Liquiditätsmanagement zuständig und fungiert als "lender of last resort" 

(Kreditgeber der letzten Instanz) für die zugeordneten Kreditinstitute. Über die VOLKSBANK 

WIEN decken die zugeordneten Kreditinstitute ihren Refinanzierungsbedarf ab und legen ihre 

Überschussliquidität an. Die Liquiditätssituation der Emittentin wird daher maßgeblich durch 

die Liquiditätssituation des gesamten Volksbanken-Verbundes beeinflusst. 

Aufgrund ihres Geschäftsmodells als Retailbank besteht für die Emittentin das Risiko der Zah-

lungsunfähigkeit in einem Bankrun. Dieser tritt ein, wenn (Retail)kunden aufgrund eines Ver-

trauensverlustes große Volumina an Einlagen innerhalb kurzer Zeit abziehen und gleichzeitig 

der Emittentin alternative Refinanzierungsquellen nicht (mehr) zugänglich sind.  

Es besteht das Risiko, dass sich die Refinanzierungsmöglichkeiten für die Emittentin 

verschlechtern und nur mehr zu höheren Kosten zur Verfügung stehen (Refinanzie-

rungsrisiko/Fundingverteuerungsrisiko).  

Das Refinanzierungsrisiko oder Fundingverteuerungsrisiko beschreibt die Gefahr einer uner-

warteten Erhöhung der Refinanzierungskosten. Refinanzierungskosten können sich zum Bei-

spiel aufgrund einer negativen Veränderung der eigenen Bonität oder aufgrund eines ver-

schärften Wettbewerbsumfelds für die Emittentin sowie aufgrund externer Faktoren (wie zB 

die COVID-19 Pandemie) erhöhen. Im Zuge der COVID-19 Pandemie kam es zu einer An-

passung des Ratings für den Volksbanken-Verbund durch die Ratingagentur Fitch, dabei wur-

den das Long-Term Issuer Default Rating sowie das Viability Rating des Volksbanken-Ver-

bundes auf "Rating Watch Negative" gesetzt. Die Ratings der Agentur Moody´s blieben un-

verändert. Ebenso kam es zu Verwerfungen an den Kapitalmärkten und in Folge zu einer 

Erhöhung der Refinanzierungskosten, eine langfristige Erhöhung der Refinanzierungskosten 

kann bei weiteren Ratingverschlechterungen oder Kapitalmarktverwerfungen nicht ausge-

schlossen werden.  
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Die Refinanzierungsmöglichkeiten der Emittentin hängen zu einem Teil von den nationalen 

und internationalen Kapitalmärkten ab. Die Fähigkeit der Emittentin, Refinanzierungsmöglich-

keiten in Zukunft zu vertretbaren wirtschaftlichen Bedingungen vorzufinden, hängt von der 

wirtschaftlichen Entwicklung und Lage der Emittentin sowie des Volksbanken-Verbundes und 

darüber hinaus von marktbedingten Faktoren, wie etwa dem Zinsniveau, der Verfügbarkeit 

liquider Mittel oder der Lage anderer Institute des Finanzsektors ab, auf die die Emittentin 

keinen Einfluss hat. Der Emittentin könnten in Zukunft Refinanzierungsmöglichkeiten zu ver-

tretbaren Konditionen auf dem Kapitalmarkt nicht zur Verfügung stehen. Wenn es der Emit-

tentin nicht gelingt, vertretbare Refinanzierungsmöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt zu finden, 

könnte dies die Möglichkeiten der Liquiditätsbeschaffung der Emittentin verringern und folglich 

ihre Fähigkeit, Zahlungen auf die Schuldverschreibungen zu leisten, einschränken. 

Der Wert der Beteiligungen der Emittentin und ihre Erträge daraus können sinken und 

die Emittentin kann zu weiteren Investitionen in ihre Beteiligungen verpflichtet werden 

(Beteiligungsrisiko).  

Die Emittentin hält direkt und indirekt Beteiligungen an Gesellschaften. Es besteht das Risiko, 

dass aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten von Unternehmen, an denen die Emittentin be-

teiligt ist, Wertberichtigungen und/oder Abschreibungen dieser Beteiligungen vorgenommen 

werden müssen und Erträge aus den Beteiligungen sinken oder ausbleiben. Die Emittentin 

kann auch verpflichtet werden, weitere Investitionen in ihre Beteiligungen zuzuschießen. All 

dies könnte die Höhe der Erträge der Emittentin aus den Beteiligungen und deren Marktwert 

wesentlich negativ beeinflussen. 

Es besteht das Risiko von Wertminderungen von Sicherheiten und/oder Geschäfts- und 

Immobilienkrediten, dadurch könnte die Besicherungsquote verringert werden.  

Aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen auf den Geld- und Kapitalmärkten und/oder 

bei den Renditeerwartungen von Investoren kann es zu Anspannungen und wesentlichen 

Wertminderungen der Sicherheiten und/oder des Kreditportfolios der Emittentin kommen. Ein 

Sinken der Marktpreise der Sicherheiten würde zu einer Verringerung der Besicherungsquote 

des bestehenden Kreditportfolios der Emittentin sowie zu reduzierten Verwertungsmöglichkei-

ten der Sicherheiten bei Ausfall der Kreditnehmer der Emittentin führen. 

Die Absicherungsstrategien der Emittentin könnten sich als unwirksam erweisen. 

Die Emittentin verwendet eine Reihe von Instrumenten und Strategien zur Absicherung von 

Risiken. Durch unvorhersehbare Marktentwicklungen, wie zB die negativen wirtschaftlichen 

Auswirkungen der COVID-19 Pandemie oder die Umstellung von Referenzwerten (zB durch 

die Benchmark Verordnung (EU) Nr. 596/2014), können im Veranlagungs- und Kreditgeschäft 

einerseits und dem dazugehörigen Hedgegeschäft anderseits unterschiedliche Refe-

renz(zins)sätze zur Anwendung kommen. Das dadurch entstehende Basisrisiko zwischen den 

beiden Referenz(zins)sätzen kann das Ergebnis negativ beeinflussen. Derartige, oder andere 

Marktentwicklungen, können wesentliche Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Absiche-

rungsmaßnahmen (Hedgeeffizienz) haben und damit die Volatilität der Geschäftsergebnisse 

der Emittentin erhöhen. 

1.1.2 Risikofaktoren in Bezug auf rechtliche und aufsichtsrechtliche Risiken der Emittentin 

Aufgrund der weitreichenden Entscheidungs- und Weisungsrechte der Zentralorgani-

sation, könnte die Emittentin in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt werden.  
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Der Verbundvertrag sieht weitreichende Entscheidungs- und Weisungsrechte der 

VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation gegenüber den Mitgliedern des Volksbanken-Ver-

bundes einschließlich der Emittentin vor.  

Die Emittentin muss daher die Weisungen der Zentralorganisation beachten. Für den Fall, 

dass die Emittentin Weisungen nicht nachkommt, stehen der Zentralorganisation umfassende 

Durchsetzungskompetenzen, bis hin zu wesentlichen Konventionalstrafen und einem Aus-

schluss der Emittentin aus dem Volksbanken-Verbund, zu. 

Die Weisungskompetenz der Zentralorganisation umfasst ua die Sachbereiche administrative, 

technische und finanzielle Beaufsichtigung, Einhaltung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen, 

Risikobewertung und Risikokontrollverfahren, interne Kontrollmechanismen und die laufende 

Geschäftstätigkeit. Insbesondere obliegt der Zentralorganisation die Steuerung von Kapital, 

Liquidität und Risiko innerhalb des Volksbanken-Verbundes. Die Zentralorganisation kann da-

mit die wirtschaftliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der Emittentin auch zu ihrem 

Nachteil einschränken, wenn dies den Interessen des Volksbanken-Verbundes nützt. Daraus 

könnte sich ein negativer Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

ergeben. 

Es besteht das Risiko, dass die Verpflichtungen der Emittentin aus dem Volksbanken-

Verbund aufgrund der finanziellen Beitragspflicht nachteilige Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben können (Verbundrisiko).  

Die VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation, die rechtlich selbstständigen Volksbanken 

und ein Spezialkreditinstitut bilden auf Basis des Verbundvertrages ("Verbundvertrag") auf-

grund der erteilten Bewilligung der Europäischen Zentralbank ("EZB") (als zuständige Be-

hörde) einen Kreditinstitute-Verbund (der "Volksbanken-Verbund") gemäß § 30a BWG. Der 

Volksbanken-Verbund basiert ua auf (idR unbeschränkten) gegenseitigen Haftungsübernah-

men (zB in Liquiditätsnotfällen oder bei bedrohlicher Verschlechterung der Finanzlage eines 

Mitgliedes des Volksbanken-Verbundes) durch die Zentralorganisation und die zugeordneten 

Kreditinstitute ("Liquiditäts- und Haftungsverbund"). 

Die Emittentin ist verpflichtet, Beiträge an den Leistungsfonds für den Volksbanken-Verbund 

zu leisten, damit (zB in Liquiditätsnotfällen eines Mitgliedes des Volksbanken-Verbundes) ge-

eignete (Interventions-)Maßnahmen nach den Bestimmungen des Verbundvertrages ergriffen 

werden können. 

In diesem Zusammenhang können sich wirtschaftliche Schwierigkeiten eines oder mehrerer 

Mitglieder des Volksbanken-Verbundes aufgrund der finanziellen Beitragspflicht negativ auf 

die übrigen Mitglieder – und somit auch auf die Emittentin – auswirken. Das bedeutet, dass 

die Emittentin andere Mitglieder mit Kapital und oder Liquidität unterstützen muss, welches ihr 

selbst zur Ausübung der eigenen Geschäftstätigkeit nicht mehr zur Verfügung stehen würde.  

Regulatorische Neuerungen können zu höheren Risikogewichten führen, insbesondere 

im neuen Kreditrisiko-Standardansatz, und haben somit einen nachteiligen Effekt auf 

die Eigenmittelquoten des Volksbanken-Verbundes. 

Erwartete regulatorische Neuerungen umfassen unter anderem die erneute Überarbeitung der 

CRR mit welcher voraussichtlich ein neuer Kreditrisiko-Standardansatz umzusetzen ist. Aktu-

ell vorliegende Informationen über den geplanten Kreditrisiko-Standardansatz lassen darauf 

schließen, dass sich die Risikogewichte für bestimmte Arten von Immobilienfinanzierungen 
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erhöhen. Insbesondere bei jenen Finanzierungen der Emittentin, welche aus den Cash Flows 

der finanzierten Immobilien zurückgezahlt werden (diese stellen auf Ebene des Volksbanken-

Verbundes ca 7% aller Finanzierungen dar), kann dies zu einer Erhöhung der Risikogewichte 

und in weiterer Folge zu einem adversen Effekt auf die Eigenmittelquoten des Volksbanken-

Verbundes führen. 

Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund unterliegen dem Risiko, nicht länger in 

der Lage zu sein, alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere die Kapitalan-

forderungen, zu erfüllen.  

Aufgrund der Ergebnisse des Aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozesses (Su-

pervisory Review and Evaluation Process – "SREP") haben die maßgeblichen zuständigen 

Behörden eine SREP-Gesamtkapitalanforderung für den Volksbanken-Verbund vorgeschrie-

ben, die sich aus einer Mindesteigenmittelanforderung und einer zusätzlichen Eigenmittelan-

forderung zusammensetzt. Der Volksbanken-Verbund unterliegt laufenden, periodischen 

Überprüfungen durch die maßgeblichen zuständigen Behörden unter dem SREP.  

Darüber hinaus bestehen noch weitere gesetzliche und behördliche aufsichtsrechtliche Anfor-

derungen, insbesondere an die Eigenmittelausstattung und die Liquidität, die von der Emitten-

tin und/oder vom Volksbanken-Verbund einzuhalten sind. Die Nichteinhaltung der geltenden 

Aufsichtsanforderungen (insbesondere der Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen) durch 

die Emittentin und/oder den Volksbanken-Verbund kann zu verstärkten aufsichtsrechtlichen 

Maßnahmen (einschließlich der Auflösung des Volksbanken-Verbundes) führen. 

Die Emittentin und/oder der Volksbanken-Verbund sind möglicherweise nicht in der 

Lage, den Mindestbetrag an berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten zu erfüllen, 

was zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen führen würde.  

Der Volksbanken-Verbund muss derzeit unter dem Einheitlichen Abwicklungsmechanismus 

(Single Resolution Mechanism – "SRM") auf konsolidierter Ebene den Mindestbetrag an be-

rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten erfüllen. Diese Mindestanforderungen sind von der 

Abwicklungsbehörde festzusetzen und aktuell aus dem Betrag der Eigenmittel und der be-

rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten - ausgedrückt als Prozentanteil der gesamten Ver-

bindlichkeiten und Eigenmittel des Volksbanken-Verbundes zu berechnen. Der Einheitliche 

Abwicklungsausschuss (Single Resolution Board – "SRB") hat, umgesetzt mit Bescheid der 

FMA vom 30.04.2020, für den Volksbanken-Verbund eine finale MREL-Quote iHv 26,24% auf 

Basis der risikogewichteten Vermögenswerte (risk weighted assets – "RWA") zum Stichtag 

31.12.2018 erlassen. Die mindestens erforderlichen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkei-

ten können zukünftig durch Emission von neuen Kapitalinstrumenten (CET 1, AT 1, Tier 2) 

und/oder nicht bevorrechtigten nicht-nachrangigen (senior non-preferred) Verbindlichkeiten 

und/oder mögliche andere nicht-nachrangige Verbindlichkeiten erfüllt werden.  

Auf Basis der oben angeführten finalen MREL-Quote sowie den, zum Zeitpunkt der Billigung 

dieses Prospekts aushaftenden, für die Erfüllung der MREL-Quote aus heutiger Sicht wahr-

scheinlich anrechenbaren Eigenmittel und Verbindlichkeiten aller Verbundbanken, schätzt die 

Emittentin, dass bis zum Ende der gewährten Übergangsfrist bis 31.12.2024 und unter Zu-

grundelegung der geplanten Eigenmittelentwicklung des Volksbanken-Verbundes, der derzeit 

vorgegebenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen aus dem SREP, sowie des geplanten 

RWA Wachstums des Volksbanken-Verbundes ein zusätzliches Volumen von rund EUR 1,5 

Mrd zur Erfüllung der finalen MREL-Quote vom Volksbanken-Verbund begeben werden 
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müsste. Der VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes 

kann dabei künftig die Aufgabe zukommen, die Emissionen zu einem Teil oder zur Gänze 

vorzunehmen. Es besteht das Risiko, dass künftig zu begebende MREL Instrumente nur zu 

deutlich höheren Kosten begeben werden können. Dies würde mit höheren Kosten für den 

Volksbanken-Verbund einhergehen und könnte sich negativ auf die Ertragslage der Emittentin 

auswirken.  

Die Emittentin hat vereinbart, sollte es zu Ausschüttungen auf ein von der VB Rückzah-

lungsgesellschaft mbH, im Zuge der Restrukturierungsmaßnahmen begebenes Ge-

nussrecht an die Republik Österreich kommen, Beiträge zu diesen Ausschüttungen zu 

leisten. 

Im Zuge der Maßnahmen der Restrukturierung des Volksbanken-Verbundes wurde am 

20.10.2015 von der VB Rückzahlungsgesellschaft mbH (eine 100% Tochter der VOLKSBANK 

WIEN) dem Bund ein Genussrecht (das "Bundes-Genussrecht") zur Erfüllung jener Zusagen 

begeben, die gegenüber der Republik Österreich zur Erlangung der beihilferechtlichen Ge-

nehmigung der Umstrukturierung durch die EU-Kommission abgegeben wurden.  

Die Mitglieder des Volksbanken-Verbundes (einschließlich der Emittentin) haben vereinbart, 

Beiträge zu den Ausschüttungen auf das Bundes-Genussrecht zu leisten.  

Daneben haben die zugeordneten Kreditinstitute und weitere Aktionäre der VOLKSBANK 

WIEN nach Erhalt einer entsprechenden Erwerbserklärung des Bundes am 28.01.2016 an 

den Bund Stückaktien an der VOLKSBANK WIEN ohne Gegenleistung als Sicherungseigen-

tum übertragen, sodass der Bund als Folge insgesamt 25% plus eine Aktie an der 

VOLKSBANK WIEN hält (dies auch nach Durchführung der im Zuge der Restrukturierung ge-

planten und zur Sanierung von Mitgliedern des Volksbanken-Verbundes notwendigen Einbrin-

gungen der Bankbetriebe anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes in die VOLKSBANK 

WIEN). Der Bund ist verpflichtet, diese Aktien ohne Gegenleistung an die Aktionäre zurück zu 

übertragen, sobald die Summe der vom Bund erhaltenen Ausschüttungen auf das vom Bund 

gehaltene Genussrecht und aus weiteren bestimmten anrechenbaren Beträgen EUR 300 Mio 

erreicht. Zum Zeitpunkt der Billigung dieses Prospekts haftet das Bundes-Genussrecht noch 

mit EUR 225 Mio aus. 

Der Bund ist nicht zur Verfügung über diese Aktien berechtigt, ausgenommen wenn die vom 

Bund zu bestimmten vertraglich fixierten Stichtagen erhaltenen Beträge (Ausschüttungen auf 

das Bundes-Genussrecht und Anrechenbare Beträge) bestimmte Mindestsummen nicht errei-

chen. Diesfalls haben die zugeordneten Kreditinstitute und weitere Aktionäre der 

VOLKSBANK WIEN vereinbart, dem Bund weitere Stammaktien der VOLKSBANK WIEN 

ohne weitere Gegenleistung zur freien Verfügung zu übertragen. Die freie Verfügungsbefugnis 

des Bundes unterliegt einem Vorkaufsrecht, das bei Vorliegen eines verbindlichen Erwerbsan-

gebots wirksam wird und zugunsten eines von der Emittentin namhaft gemachten Erwerbers 

gilt.  

Die Fähigkeit der VB Rückzahlungsgesellschaft mbH das Bundes-Genussrecht zurückzuzah-

len hängt wesentlich von der wirtschaftlichen Entwicklung des Volksbanken-Verbundes ab. 

Sollte diese hinter den Prognosen und Erwartungen zurückbleiben, könnte dies die Möglich-

keit der VB Rückzahlungsgesellschaft mbH beeinträchtigen, das Bundes-Genussrecht wie 

vorgesehen zu bedienen, wodurch die Emittentin sowie andere Mitglieder des Volksbanken-
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Verbundes verpflichtet wären, dem Bund weitere Stammaktien der VOLKSBANK WIEN ohne 

weitere Gegenleistung zur freien Verfügung zu übertragen. 

Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund unterliegen zahlreichen strengen und um-

fangreichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Vorschriften. 

Die VOLKSBANK WIEN, die rechtlich selbstständigen Volksbanken und ein Spezialkreditin-

stitut bilden auf Basis des Verbundvertrages den Volksbanken-Verbund gemäß § 30a BWG. 

§ 30a BWG bezieht sich unter anderem auf die Kriterien in Artikel 10(1) CRR. 

Als österreichisches Kreditinstitut und österreichischer Kreditinstitute-Verbund sind die Emit-

tentin und der Volksbanken-Verbund verpflichtet, jederzeit zahlreiche aufsichtsrechtliche An-

forderungen und Vorschriften einzuhalten, die sich laufend ändern, umfangreicher und stren-

ger werden. Die Einhaltung dieser aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Vorschriften, ins-

besondere auch das laufende Monitoring und die Umsetzung von neuen oder geänderten An-

forderungen und Vorschriften, verursacht signifikante Kosten und zusätzlichen Aufwand für 

die Emittentin und deren (tatsächliche oder auch nur mögliche) Verletzung kann massive auf-

sichtsrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen und stellt ein großes Rechts- und Reputations-

risiko dar. 

Initiativen, die die Verbesserung der Bankenaufsichtsbedingungen beabsichtigen, umfassen 

Folgendes: 

EU Bankenpaket und Reform der Bankenunion 

Die Bankenunion ist ein System für die Beaufsichtigung und Abwicklung von Kreditinstituten 

(einschließlich der Emittentin) auf EU-Ebene, das auf EU-weiten Vorschriften basiert und der-

zeit aus dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und dem Einheitlichen Abwicklungsmecha-

nismus besteht. 

Am 7.6.2019 wurde ein Paket zur Überarbeitung der folgenden EU-Rechtsakte betreffend die 

Bankenunion ("EU Bankenpaket") im Amtsblatt der EU veröffentlicht: 

(i) Richtlinie 2013/36/EU idgF (Capital Requirements Directive IV – "CRD IV"); (ii) Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 idgF (Capital Requirements Regulation – "CRR"); (iii) BRRD; und 

(iv) SRMR. 

Das EU Bankenpaket betrifft ua folgende Maßnahmen, die ein spezifisches und wesentliches 

Risiko für die Emittentin darstellen:  

 eine (verbindliche) Verschuldungsquote (leverage ratio) für alle Institute; 

 eine (verbindliche) strukturelle Liquiditätsquote (net stable funding ratio); 

 überarbeitete Vorschriften über Kapitalanforderungen für das Gegenparteiausfallrisiko und 

Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien; 

 einen überarbeiteten Rahmen der Säule 2; und 

 strengere Bedingungen für Verbindlichkeiten für deren Geltung als Instrumente berück-

sichtigungsfähiger Verbindlichkeiten für MREL-Zwecke. 

Das EU Bankenpaket trat am 27.6.2019 in Kraft. Die Änderungen der CRR gelten grundsätz-

lich ab 28.6.2021, jene der SRMR ab 28.12.2020. Die EU Mitgliedstaaten haben die Änderun-

gen der BRRD und der CRD IV bis 28.12.2020 in nationales Recht umzusetzen. 

Überarbeitete BCBS Standards  
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Am 7.12.2017 und am 14.1.2019 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Ba-

sel Committee on Banking Supervision – "BCBS") überarbeitete Standards seines internatio-

nalen aufsichtsrechtlichen Rahmenwerks für Kreditinstitute. Innerhalb der EU ist für die An-

wendbarkeit der überarbeiteten Standards noch deren Umsetzung in EU-Recht erforderlich. 

Diese Basel III-Reformen beinhalten ua folgende Maßnahmen, die ein spezifisches und we-

sentliches Risiko für die Emittentin darstellen, falls sie in EU-Recht umgesetzt werden: 

 Überarbeitung des Standardansatzes für Kreditrisiken; 

 Überarbeitung des Regelungsrahmens für die kreditrisikobezogene Bewertungsanpas-

sung (credit valuation adjustment); 

 Überarbeitung des Standardansatzes für operationelle Risiken; 

 Überarbeitung der Messung der Verschuldungsquote (leverage ratio); und 

 das final überarbeitete Rahmenwerk für Marktrisiko. 

Die vom BCBS überarbeiteten Standards werden voraussichtlich am 01.01.2023 in Kraft tre-

ten. 

Die Emittentin ist verpflichtet, jederzeit die für sie geltenden aufsichtsrechtlichen Kapi-

talanforderungen einzuhalten. 

Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund sind verpflichtet, jederzeit bestimmte aufsichts-

rechtliche Kapitalanforderungen (auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis) einzuhalten: 

 So müssen die Emittentin und der Volksbanken-Verbund jederzeit die geltenden Mindest-

kapitalanforderungen gemäß Artikel 92 CRR (sog "Anforderungen nach Säule 1" – "Pillar 

1 requirements") erfüllen. Diese umfassen eine harte Kernkapitalquote von 4,5%, eine 

Kernkapitalquote von 6% und eine Gesamtkapitalquote von 8%. 

 Zusätzlich muss die Emittentin jederzeit die ihr von der EZB aufgrund des SREP vorge-

schriebenen Kapitalanforderungen (sog "Anforderungen nach Säule 2" – "Pillar 2 require-

ments") ("SREP-Aufschlag"), die sich aus einer Mindesteigenmittelanforderung und einer 

zusätzlichen Eigenmittelanforderung zusammensetzt, erfüllen. Zum Datum dieses Pros-

pekts beträgt der für die Emittentin (auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis) festge-

legte SREP-Aufschlag 2,50%. Daneben besteht die Anforderung an die Emittentin, die sog 

Empfehlung der Säule 2 ("Pillar 2 guidance") zu erfüllen. 

 Weiters müssen die Emittentin und der Volksbanken-Verbund jederzeit die kombinierte 

Kapitalpuffer-Anforderung iSd § 2 Z 45 BWG in Form von CET 1 Kapital erfüllen. Für die 

Emittentin (auf Einzelbasis) und den Volksbanken-Verbund (auf konsolidierter Basis) ist 

die kombinierte Kapitalpuffer-Anforderung die Summe aus der Kapitalpuffer-Anforderung 

für die Einhaltung (i) des Kapitalerhaltungspuffers iHv 2,5%, (ii) des antizyklischen Kapital-

puffers für in Österreich belegene wesentliche Kreditrisikopositionen iHv 0%, (iii) des Ka-

pitalpuffers für systemische Verwundbarkeit oder für Systemrelevante Institute (O-SIIs), 

jeweils iHv 1,0% (für die VOLKSBANK WIEN in ihrer Funktion als Zentralorganisation des 

Volksbanken-Verbundes und jeweils auf konsolidierter Ebene des Volksbanken-Verbun-

des anwendbar), jeweils des gemäß Artikel 92(3) CRR berechneten Gesamtrisikobetrags.  

 Daneben hat die Emittentin nach dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (BaSAG)/der 

SRMR auf Verlangen der Abwicklungsbehörde den MREL vorzuhalten. Diese MREL-

Quote ist von der Abwicklungsbehörde festzusetzen und als prozentualer betraglicher An-
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teil an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten an der Summe der ge-

samten Verbindlichkeiten und Eigenmittel des Instituts zu berechnen. Zum Datum dieses 

Prospekts beträgt die für den Volksbanken-Verbund festgelegte MREL-Quote 26,24%. Die 

MREL-Quote ist bis 31.12.2024 zu erfüllen. 

Strengere – für die Emittentin geltende – aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen können zu 

(ungeplantem) zusätzlichem (quantitativen oder qualitativen) Kapitalbedarf für die Emittentin 

führen. 

Es besteht das Risiko, dass eine Ratingagentur das Rating des Volksbanken-Verbun-

des aussetzt, herabstuft oder widerruft, was zu einem Bonitäts- und Liquiditätsrisiko 

führen könnte (Risiko der Ratingänderung).  

Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") hat am 24.01.2020 folgendes Rating für den Volksbanken-Ver-

bund, dem die Emittentin als zugeordnetes Kreditinstitut angehört, bestätigt: "BBB". Ein Rating 

stellt eine durch eine Ratingagentur erstellte Bonitätseinschätzung dar, dh eine Vorausschau 

bzw einen Indikator der Zahlungsfähigkeit der Emittentin und/oder des Volksbanken-Verbun-

des (im letzteren Fall indirekt auch der Emittentin). Es handelt sich dabei nicht um eine Emp-

fehlung, Schuldverschreibungen zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.  

Eine Ratingagentur kann ein Rating in begründeten Fällen jederzeit aussetzen, herabstufen 

oder widerrufen. Derartiges kann die Bonität und Liquidität der Emittentin erheblich ver-

schlechtern und eine nachteilige Auswirkung auf den Marktpreis der Schuldverschreibungen 

haben. Das Rating des Volksbanken-Verbundes kann insbesondere durch eine Bonitätsver-

schlechterung anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes negativ betroffen sein. Eine 

Herabstufung des Ratings kann auch zu einer Einschränkung des Zugangs zu Mitteln und zu 

höheren Refinanzierungskosten der Mitglieder des Volksbanken-Verbundes einschließlich der 

Emittentin führen. Ein Rating kann auch ausgesetzt oder zurückgezogen werden, wenn der 

Volksbanken-Verbund den Vertrag mit der maßgeblichen Ratingagentur kündigt oder fest-

stellt, dass es nicht mehr in seinem Interesse ist, der Ratingagentur weiterhin Finanzdaten zu 

liefern.  

Potentielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass es zu einer Aussetzung, Herab-

stufung oder dem Widerruf eines Ratings des Volksbanken-Verbundes kommen kann und 

dadurch auch das Vertrauen in die Emittentin untergraben werden kann, sich ihre Refinanzie-

rungskosten erhöhen, der Zugang zu Refinanzierungs- und Kapitalmärkten oder das Spekt-

rum der Gegenparteien, Transaktionen mit der Emittentin einzugehen, beschränken kann. 

Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen hat die Abwicklungsbehörde Ab-

wicklungsmaßnahmen in Bezug auf die Emittentin anzuordnen.  

Die Richtlinie 2014/59/EU idgF ("BRRD", Bank Recovery and Resolution Directive) und die 

Verordnung (EU) Nr. 806/2014 idgF ("SRMR", Single Resolution Mechanism Regulation) bil-

den die wesentlichen rechtlichen Grundlagen für die Sanierung und Abwicklung von Kreditin-

stituten (einschließlich der Emittentin) innerhalb der Bankenunion. 

Bei Vorliegen der Abwicklungsvoraussetzungen hat die Abwicklungsbehörde Abwicklungs-

maßnahmen (i.e. Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse) in Bezug auf die Emit-

tentin anzuordnen, um bei Ausfall (oder drohendem Ausfall) der Emittentin eine geordnete 

Abwicklung durchführen und die Finanzmarktstabilität wahren zu können. 

Die Voraussetzungen für eine Abwicklung der Emittentin sind: 
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 Die zuständige Behörde oder die Abwicklungsbehörde stellt fest, dass die Emittentin aus-

fällt oder wahrscheinlich ausfällt; und 

 unter Berücksichtigung zeitlicher Zwänge und anderer relevanter Umstände besteht nach 

vernünftigem Ermessen keine Aussicht, dass der Ausfall der Emittentin innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens durch alternative Maßnahmen der Privatwirtschaft, oder an-

derer Aufsichtsmaßnahmen, darunter Frühinterventionsmaßnahmen oder die Herabschrei-

bung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten, die in Bezug auf die Emitten-

tin getroffen werden, abgewendet werden kann; und 

 Abwicklungsmaßnahmen sind im öffentlichen Interesse erforderlich. 

Abwicklungsinstrumente sind: (i) das Instrument der Unternehmensveräußerung; (ii) das In-

strument der Errichtung eines Brückeninstituts; (iii) das Instrument der Ausgliederung von Ver-

mögenswerten; und (iv) das Instrument der Gläubigerbeteiligung. 

Durch Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung kann die Abwicklungsbehörde in 

einer Verlusttragungskaskade berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten der Emittentin her-

abschreiben oder in Eigentumstitel umwandeln. Darüber hinaus kann die Abwicklungsbehörde 

die Trennung der werthaltigen Vermögenswerte von den wertgeminderten oder ausfallgefähr-

deteren Vermögenswerten vornehmen und Anteile an der Emittentin oder sämtliche oder ei-

nen Teil der Vermögenswerte der Emittentin auf einen privaten Käufer oder eine Brückenbank 

ohne Zustimmung der Anteilseigner übertragen. 

Zudem hat die Abwicklungsbehörde sog Abwicklungsbefugnisse, die sie im Rahmen oder zur 

Vorbereitung der Anwendung eines Abwicklungsinstruments auf die Emittentin einzeln oder in 

Kombination ausüben kann. 

1.1.3 Risikofaktoren in Bezug auf weitere Risiken, die die Emittentin betreffen 

Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund sind dem Risiko ausgesetzt, dass be-

stimmte strategische Maßnahmen nicht umgesetzt werden können und/oder selbst 

wenn sie umgesetzt werden, sie nicht die erwarteten Effekte erzielen können.  

Die wirtschaftliche Lage, und insbesondere das niedrige Zinsumfeld, erfordern eine Straffung 

der Kostenstruktur und eine Erhöhung der Produktivität des Volksbanken-Verbundes. Dazu 

werden unter anderem weitere Zusammenarbeits-Modelle innerhalb und außerhalb des 

Volksbanken-Verbundes evaluiert. Weitere strategische Maßnahmen zur Straffung der Kos-

tenstruktur und zur Erhöhung der Produktivität des Volksbanken-Verbundes könnten erforder-

lich werden. Aufgrund der Organisationsstruktur des Volksbanken-Verbundes besteht das Ri-

siko, dass diese und/oder andere strategische Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, 

wenn ein oder mehrere Mitglieder des Volksbanken-Verbundes solchen Maßnahmen nicht 

zustimmen. Das Eintreten eines dieser Risiken könnte die Emittentin und den Volksbanken-

Verbund, und damit die Fähigkeit der Emittentin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen unter den 

Schuldverschreibungen, wesentlich negativ beeinflussen. 

Aufgrund von Unzulänglichkeiten oder des Versagens interner Prozesse, Menschen, 

Systeme oder externer Ereignisse kann es zum Eintritt unerwarteter Verluste kommen 

(operationelles Risiko). 

Unter dem operationellen Risiko versteht die Emittentin das Risiko unerwarteter Verluste, die 

infolge der Unzulänglichkeiten oder des Versagens interner Kontrollen, Prozesse, Menschen, 

Systeme der Emittentin oder externer Ereignisse einschließlich des Rechtsrisikos eintreten. 
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Unter dem Rechtsrisiko versteht die Emittentin beispielsweise die fehlende Berechtigung ei-

nes Vertragspartners der Emittentin zum Geschäftsabschluss, vertragliche Mängel oder eine 

unvollständige Dokumentation der Geschäfte, die dazu führen können, dass Forderungen/An-

sprüche der Emittentin aus Transaktionen rechtlich nicht durchsetzbar sind. Solche operatio-

nellen Risiken beinhalten bei der Emittentin das Risiko des unerwarteten Verlustes in Folge 

einzelner Ereignisse, die sich ua aus fehlerhaften Informationssystemen, unzureichenden Or-

ganisationsstrukturen oder ineffektiven Kontrollmechanismen ergeben. Derartige Risiken be-

inhalten bei der Emittentin außerdem das Risiko höherer Kosten oder des Verlustes aufgrund 

allgemein unvorteilhafter wirtschaftlicher oder handelsspezifischer Trends. Auch Reputations-

schäden, die die Emittentin aufgrund eines dieser Ereignisse erleiden könnte, fallen in diese 

Risikokategorie. 

Das Schlagendwerden von operationellem Risiko könnte zu unerwartet hohen Verlusten füh-

ren und folglich die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen auf die Schuldverschreibungen zu 

leisten, wesentlich schmälern sowie den Marktpreis der Schuldverschreibungen wesentlich 

negativ beeinflussen. 

1.2 ALLGEMEINE RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Potentielle Inhaber von Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts und der 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen sind, sollten die nachfolgend beschriebenen Risikofakto-

ren, die spezifisch für die Schuldverschreibungen und wesentlich für das Treffen einer infor-

mierten Anlageentscheidung sind, berücksichtigen und eine solche Entscheidung nur auf der 

Grundlage dieses gesamten Prospekts, einschließlich der maßgeblichen Endgültigen Bedin-

gungen und der emissionsspezifischen Zusammenfassung, treffen.  

Keine Person sollte die Schuldverschreibungen erwerben, ohne eine genaue Kenntnis der 

Funktionsweise der jeweiligen Schuldverschreibung zu besitzen und sich des Risikos eines 

möglichen Verlusts bewusst zu sein. Jeder potenzielle Anleihegläubiger sollte genau prüfen, 

ob für ihn unter den gegebenen Umständen und vor dem Hintergrund seiner persönlichen 

Verhältnisse und Vermögenssituation eine Anlage in die Schuldverschreibungen geeignet ist.  

Potentielle Investoren sollten auch die detaillierten Informationen an anderen Stellen dieses 

Prospekts lesen und ihre eigenen Berater konsultieren (einschließlich Finanzberater, Wirt-

schaftsprüfer, Steuer- und Rechtsberater) und sich selbst ein Bild machen, bevor sie eine 

Anlageentscheidung treffen.  

Begriffe und Ausdrücke, die im Abschnitt "6. Anleihebedingungen" definiert sind, haben in die-

sem Abschnitt "1.2 Risikofaktoren in Bezug auf die Schuldverschreibungen" dieselben Bedeu-

tungen.  

Die folgenden Risikofaktoren sind entsprechend ihrer Art in Kategorien eingestuft (für jede 

Kategorie werden die wesentlichsten Risikofaktoren an erster Stelle genannt): 

1.2.1 Risikofaktoren in Bezug auf die Verzinsungsstruktur der Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger fix verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldverschreibun-

gen mit fix verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden tragen das Risiko, dass der 
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Marktpreis dieser Schuldverschreibungen aufgrund von Veränderungen des Marktzins-

niveaus sinkt. 

Anleihegläubiger fix verzinster Schuldverschreibungen (oder von Schuldverschreibungen mit 

fix verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden) tragen das Risiko, dass der Marktpreis 

solcher Schuldverschreibungen aufgrund von Veränderungen des Marktzinsniveaus sinkt. 

Während der nominelle Zinssatz fix verzinster Schuldverschreibungen während der Laufzeit 

dieser Schuldverschreibungen (oder bei Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden in 

Bezug auf diese Perioden) im Vorhinein festgesetzt ist, ändert sich der Zinssatz auf den Ka-

pitalmärkten für vergleichbare Schuldverschreibungen (das "Marktzinsniveau") üblicher-

weise täglich und bewirkt eine tägliche Änderung des Marktpreises der Schuldverschreibun-

gen. 

Mit den Schwankungen des Marktzinsniveaus ändert sich auch der Marktpreis fix verzinster 

Schuldverschreibungen oder von Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden, typi-

scherweise vom Marktzinsniveau ausgehend in die entgegengesetzte Richtung. Wenn das 

Marktzinsniveau steigt, sinkt der Marktpreis fix verzinster Schuldverschreibungen oder von 

Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden üblicherweise so lange, bis die Rendite 

dieser Schuldverschreibungen etwa dem Marktzinsniveau entspricht. 

Das Zinsrisiko kommt zum Tragen, wenn fix verzinste Schuldverschreibungen oder Schuld-

verschreibungen mit fix verzinsten Perioden vor Endfälligkeit verkauft werden. Je länger der 

Zeitraum bis zur Endfälligkeit fix verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldverschrei-

bungen mit fix verzinsten Perioden und je niedriger der Zinssatz fix verzinster Schuldverschrei-

bungen oder von Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden ist, desto größer sind die 

Schwankungen des Marktpreises fix verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldver-

schreibungen mit fix verzinsten Perioden, wenn sich das Marktzinsniveau ändert. Das gleiche 

gilt für Schuldverschreibungen mit ansteigendem fixem Zinssatz (Stufenzinsanleihen), wenn 

die Marktzinssätze für vergleichbare Schuldverschreibungen höher als die für diese Schuld-

verschreibungen geltenden Zinssätze sind. 

Veränderungen der Marktzinssätze haben auf die Marktpreise von Nullkupon-Schuld-

verschreibungen einen stärkeren Einfluss als auf die Marktpreise anderer Schuldver-

schreibungen. 

Nullkupon-Schuldverschreibungen weisen keinen Kupon auf. Ein Anleihegläubiger von Null-

kupon-Schuldverschreibungen trägt das Risiko, dass der Marktpreis dieser Schuldverschrei-

bungen aufgrund von Veränderungen des Marktzinsniveaus sinken kann. Der Marktpreis von 

Nullkupon-Schuldverschreibungen verhält sich volatiler als der Marktpreis von verzinsten 

Schuldverschreibungen und reagiert auf Änderungen des Marktzinsniveaus stärker als ver-

zinste Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Nullkupon-Schuldverschreibungen kön-

nen daher eine wesentlich höhere negative Beeinträchtigung ihres Marktpreises aufgrund von 

Änderungen des Marktzinssatzes erfahren. 

Anleihegläubiger von variabel verzinsten Schuldverschreibungen oder von Schuldver-

schreibungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden tragen das 

Risiko schwankender Zinsniveaus und ungewisser Zinserträge. 

Anleihegläubiger variabel verzinster Schuldverschreibungen (oder von Schuldverschreibun-

gen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden) tragen das Risiko schwan-

kender Marktzinsniveaus und ungewisser Zinserträge. Aufgrund des schwankenden 
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Marktzinsniveaus ist es nicht möglich, die Rendite variabel verzinster Schuldverschreibungen 

oder von Schuldverschreibungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perio-

den im Vorhinein zu bestimmen. Sind variabel verzinste Schuldverschreibungen oder Schuld-

verschreibungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden derart struktu-

riert, dass sie Multiplikatoren (Partizipationsfaktoren), Höchstzinssätze oder Mindestzinssätze, 

oder eine Kombination solcher Merkmale enthalten, kann sich der Marktpreis volatiler gestal-

ten, als jener variabel verzinster Schuldverschreibungen oder Schuldverschreibungen mit va-

riabel verzinsten Perioden, die solche Merkmale nicht enthalten. 

Die Wertentwicklung variabel verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldverschrei-

bungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden hängt insbesondere von 

der Entwicklung des Marktzinsniveaus, dem Angebot und der Nachfrage auf dem Sekundär-

markt und der Bonität der Emittentin ab. Bei Veränderungen eines oder mehrerer dieser Fak-

toren kann es daher zu Schwankungen des Marktpreises dieser Schuldverschreibungen kom-

men. Änderungen des Marktzinsniveaus während einer Zinsperiode können auch die Höhe 

der Verzinsung in den nachfolgenden Zinsperioden negativ beeinflussen. 

Bei Schuldverschreibungen mit fixem und danach variablem Zinssatz kann der Zinssatz 

nach Wechsel von einer fixen Verzinsung auf eine variable Verzinsung weniger vorteil-

haft für Anleihegläubiger sein als der vormals fixe Zinssatz. 

Der Wechsel von einer fixen auf eine variable Verzinsung beeinflusst den Marktpreis der 

Schuldverschreibungen. Beim Wechsel von einem fixen auf einen variablen Zinssatz, kann 

der variable Zinssatz niedriger sein als jener der fixen Zinsperiode und jener einer vergleich-

baren variablen Schuldverschreibung. 

Bei Schuldverschreibungen mit einem Zielkupon trägt der Anleihegläubiger das Risiko 

einer vorzeitigen Rückzahlung sobald ein bestimmter Zinsbetrag erreicht wird. 

Wenn Schuldverschreibungen einen Zielkupon beinhalten, trägt der Anleihegläubiger das Ri-

siko der vorzeitigen Rückzahlung, sobald die Summe der unter diesen Schuldverschreibungen 

ausbezahlten Zinsen einen bestimmten Betrag erreicht. Dies kann sich nachteilig auf die Li-

quiditätsplanung des Anleihegläubigers auswirken. Aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung 

kann der Anleihegläubiger erwartete Erträge verlieren, da der Betrag, den er bei vorzeitiger 

Rückzahlung erhält, niedriger als der Marktpreis und/oder der Rückzahlungsbetrag der 

Schuldverschreibungen sein kann (siehe auch den Risikofaktor "Bei Schuldverschreibungen 

mit Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Emittentin trägt der Anleihegläubiger neben dem 

Risiko der vorzeitigen Rückzahlung auch ein höheres Marktpreisrisiko (Risiko der vorzeitigen 

Rückzahlung)."). 

Änderungen bei den Referenzwerten, die den Schuldverschreibungen zugrunde liegen 

können, können wesentliche nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis und die Zah-

lungen unter den Schuldverschreibungen haben.  

Die Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), ICE Swap Rates und vergleichbare Indizes kön-

nen als Referenz(zins)sätze, sogenannte Referenzwerte (Benchmarks), in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen verwendet werden. Diese Referenzwerte können als ein Referenz-

wert ("Referenzwert") iSd Benchmark Verordnung qualifiziert werden, deren Bestimmungen 

großteils seit 01.01.2018 anwendbar sind. Gemäß der Benchmark Verordnung kann ein Re-

ferenzwert nicht als solcher verwendet werden, wenn sein Administrator keine Genehmigung 

beantragt hat, nicht registriert ist oder seinen Sitz in keinem EU Mitgliedstaat hat, wodurch 
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(abhängig von anwendbaren Übergangsbestimmungen) die Bedingungen zur Gleichwertigkeit 

nicht erfüllt sind, er bis zu einer solchen Entscheidung nicht anerkannt ist oder für solche Zwe-

cke nicht genehmigt ist. Folglich wäre es nicht möglich, einen Referenzwert als Refe-

renz(zins)satz für die Schuldverschreibungen weiter zu verwenden. In einem solchen Fall 

könnten die Schuldverschreibungen, abhängig vom jeweiligen Referenzwert und von den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen, angepasst, ihre Notierung zurückgenommen wer-

den oder anderweitigen Auswirkungen ausgesetzt sein. 

Zusätzlich zur vorgenannten Benchmark Verordnung gibt es eine Vielzahl an anderen Vor-

schlägen, Initiativen und Untersuchungen, die Auswirkungen auf die Referenzwerte haben 

können. In Folge der Umsetzung einer oder mehrerer dieser möglichen Reformen könnte sich 

die Art der Administrierung der Referenzwerte ändern, wodurch diese anders als in der Ver-

gangenheit funktionieren könnten, oder Referenzwerte könnten gänzlich eliminiert werden o-

der es könnten andere Konsequenzen eintreten, die derzeit nicht absehbar sind. 

Etwaige Änderungen bei einem Referenzwert aufgrund der Benchmark Verordnung oder an-

derer Initiativen könnten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Kosten der Refinanzie-

rung eines Referenzwertes oder auf die Kosten und Risiken der Administrierung oder ander-

weitigen Teilnahme an der Festsetzung eines Referenzwertes und der Erfüllung solcher Best-

immungen und Anforderungen haben. Solche Faktoren könnten dazu führen, dass Marktteil-

nehmer davon abgehalten werden, weiterhin bestimmte Referenzwerte zu administrieren oder 

daran teilzunehmen. Weiters könnten diese Faktoren, die für bestimmte Referenzwerte ver-

wendeten Regelungen und Methoden ändern, die Funktionsweise eines Referenzwertes 

nachteilig beeinflussen oder zum Wegfall bestimmter Referenzwerte führen. Potenzielle Anle-

ger sollten sich des Risikos bewusst sein, dass etwaige Änderungen bei den jeweiligen Refe-

renzwerten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis und die Zahlungen unter 

den Schuldverschreibungen haben könnten. 

Schuldverschreibungen, die bestimmte für Anleihegläubiger vorteilhafte Ausstattungs-

merkmale wie beispielsweise einen Mindestzinssatz aufweisen, können auch für Anlei-

hegläubiger nachteilige Ausstattungsmerkmale wie beispielsweise einen Höchstzins-

satz oder einen höheren Emissionspreis aufweisen. 

Variabel verzinste Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen, die Perioden mit va-

riabler Verzinsung aufweisen, können über bestimmte für Anleihegläubiger vorteilhafte Aus-

stattungsmerkmale, wie beispielsweise eine Mindestverzinsung verfügen, weisen aber typi-

scherweise auch Ausstattungsmerkmale auf, die nachteiliger für Anleihegläubiger sein können 

(wie einen Höchstzinssatz oder einen höheren Emissionspreis) als die Ausstattungsmerkmale 

vergleichbarer Schuldverschreibungen, die keine Mindestverzinsung aufweisen. Wurde ein 

Höchstzinssatz festgelegt, wird die Höhe des variablen Zinssatzes niemals darüber hinaus-

steigen, weshalb der Anleihegläubiger nicht in der Lage sein wird, von einer günstigen, über 

den Höchstzinssatz hinausgehenden, Entwicklung des Referenz(zins)satzes zu profitieren. 

Die Rendite der Schuldverschreibungen könnte daher beträchtlich niedriger ausfallen, als jene 

ähnlich ausgestalteter Schuldverschreibungen ohne Höchstzinssatz. 

1.2.2 Risikofaktoren in Bezug auf den Rang der Schuldverschreibungen 

1.2.2.1 Risikofaktoren in Bezug auf nicht-nachrangige Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger der nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen sind dem Risiko ei-

ner gesetzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt 
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Durch den einheitlichen Abwicklungsmechanismus sollen die jeweiligen Abwicklungsbehör-

den einheitliche und wirksame Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse zur Errei-

chung der Abwicklungsziele erhalten. 

Das wichtigste Abwicklungsinstrument ist das Instrument der Gläubigerbeteiligung (bail-in 

tool). Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung soll die Abwicklungsbe-

hörde ihre Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse unter Einhaltung der folgenden 

Abfolge (auch "Verlusttragungskaskade" genannt) anwenden: (i) CET 1; (ii) AT 1; (iii) Tier 2; 

(iv) nachrangige Verbindlichkeiten, die kein AT 1 oder Tier 2 Kapital sind; und (v) die restlichen 

bail-in-fähigen Verbindlichkeiten (wie zB die nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen) ent-

sprechend der Rangfolge der Forderungen im Rahmen eines Konkursverfahrens, einschließ-

lich der Rangfolge gemäß § 131 BaSAG, im erforderlichen Umfang herabsetzen. 

Falls das Instrument der Gläubigerbeteiligung auf die Emittentin angewendet wird, kann der 

Nennwert der nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen (ganz oder teilweise) herabgesetzt 

oder in Eigentumstitel umgewandelt werden. 

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben Einlagen einen höheren Rang als die For-

derungen aus den nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen. 

Gemäß § 131 BaSAG ist in einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursver-

fahren auf Einlagen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen folgende Insolvenz-

rangfolge anzuwenden: 

(a) (i) gedeckte Einlagen; und (ii) Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insol-

venz in die Rechte und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten; 

(b) (i) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen 

und kleinen und mittleren Unternehmen, der die gesicherten Einlagen überschreitet; 

und (ii) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Klein-

stunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht 

auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der EU zurückgehen würden, die sich außer-

halb der EU befinden. 

(c) gewöhnliche nicht besicherte Forderungen (wie zB Forderungen aus den nicht-nach-

rangigen Schuldverschreibungen); und 

(d) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln iSv § 131 Abs 3 BaSAG (sog "nicht bevor-

rechtigte nicht-nachrangige (non-preferred senior) Schuldtitel"), dh Schuldtitel, die die 

folgenden Bedingungen erfüllen: (i) die ursprüngliche vertragliche Laufzeit der Schuld-

titel beträgt mindestens ein Jahr; (ii) die Schuldtitel beinhalten keine eingebetteten De-

rivate und sind selbst keine Derivate; (iii) in den einschlägigen Vertragsunterlagen und 

gegebenenfalls dem Prospekt im Zusammenhang mit der Emission wird explizit auf den 

niedrigeren Rang nach § 131 Abs 3 BaSAG hingewiesen. 

Daher sind in einem Konkursverfahren und vergleichbaren Verfahren (wie zB Abwicklungs-

verfahren), die in Bezug auf die Emittentin eröffnet werden, Forderungen aus den nicht-nach-

rangigen Schuldverschreibungen nachrangig zu den in Punkt (a) und (b) angeführten Forde-

rungen. Aus diesem Grund würden Zahlungen auf Forderungen aus den nicht-nachrangigen 

Schuldverschreibungen nur dann geleistet, wenn und soweit die ihnen gegenüber vorrangigen 

Forderungen vollständig befriedigt wurden. 
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1.2.2.2 Risikofaktoren in Bezug auf berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind dem Ri-

siko einer gesetzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt. 

Durch den einheitlichen Abwicklungsmechanismus sollen die jeweiligen Abwicklungsbehör-

den einheitliche und wirksame Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse zur Errei-

chung der Abwicklungsziele erhalten. 

Das wichtigste Abwicklungsinstrument ist das Instrument der Gläubigerbeteiligung (bail-in 

tool). Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung soll die Abwicklungsbe-

hörde ihre Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse unter Einhaltung der folgenden 

Abfolge (auch "Verlusttragungskaskade" genannt) anwenden: (i) CET 1; (ii) AT 1; (iii) Tier 2; 

(iv) nachrangige Verbindlichkeiten, die kein AT 1 oder Tier 2 Kapital sind; (v) unbesicherte 

Forderungen aus Schuldtiteln iSv § 131 Abs 3 BaSAG (sog "nicht bevorrechtigte nicht-nach-

rangige (non-preferred senior) Schuldtitel", wie zB die "senior non-preferred" berücksichti-

gungsfähigen Schuldverschreibungen); und (vi) die restlichen bail-in-fähigen Verbindlichkei-

ten (wie zB die "ordinary senior" berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen) entspre-

chend der Rangfolge der Forderungen im Rahmen eines Konkursverfahrens, einschließlich 

der Rangfolge gemäß § 131 BaSAG, im erforderlichen Umfang herabsetzen. 

Erfüllt die Emittentin die Voraussetzungen für die Abwicklung und beschließt die Abwicklungs-

behörde, bei der Emittentin ein Abwicklungsinstrument anzuwenden, hat die Abwicklungsbe-

hörde Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung nicht nur bei den relevanten Kapi-

talinstrumenten (dh CET 1, AT 1 und Tier 2 Instrumente), sondern ab 28.12.2020 auch bei 

bestimmten berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (wie zB die "senior non-preferred" be-

rücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen) anzuwenden, bevor sie ein Abwicklungs-

instrument (mit Ausnahme des Instruments der Gläubigerbeteiligung) anwendet. 

Falls die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumen-

ten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten oder das Instrument der Gläubigerbeteili-

gung auf die Emittentin angewendet wird, kann der Nennwert der berücksichtigungsfähigen 

Schuldverschreibungen (ganz oder teilweise) herabgesetzt oder in Eigentumstitel umgewan-

delt werden, auch wenn Forderungen anderer Gläubiger nicht betroffen sein sollten. 

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben Einlagen und ggf auch nicht-nachrangige 

unbesicherte Forderungen einen höheren Rang als die Forderungen aus den berück-

sichtigungsfähigen Schuldverschreibungen. 

Gemäß § 131 BaSAG ist in einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursver-

fahren auf Einlagen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen folgende Insolvenz-

rangfolge anzuwenden: 

(a) (i) gedeckte Einlagen; und (ii) Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insol-

venz in die Rechte und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten; 

(b) (i) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen 

und kleinen und mittleren Unternehmen, der die gesicherten Einlagen überschreitet; 

und (ii) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Klein-

stunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht 

auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der EU zurückgehen würden, die sich außer-

halb der EU befinden. 
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(c) gewöhnliche nicht besicherte Forderungen (wie zB Forderungen aus den "ordinary se-

nior" berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen); und 

(d) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln iSv § 131 Abs 3 BaSAG (sog "nicht bevor-

rechtigte nicht-nachrangige (non-preferred senior) Schuldtitel", wie zB "senior non-pre-

ferred" berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen), dh Schuldtitel, die die fol-

genden Bedingungen erfüllen: (i) die ursprüngliche vertragliche Laufzeit der Schuldtitel 

beträgt mindestens ein Jahr; (ii) die Schuldtitel beinhalten keine eingebetteten Derivate 

und sind selbst keine Derivate; (iii) in den einschlägigen Vertragsunterlagen und gege-

benenfalls dem Prospekt im Zusammenhang mit der Emission wird explizit auf den nied-

rigeren Rang nach § 131 Abs 3 BaSAG hingewiesen. 

Daher sind in einem Konkursverfahren und vergleichbaren Verfahren (wie zB Abwicklungs-

verfahren), die in Bezug auf die Emittentin eröffnet werden, Forderungen aus den "ordinary 

senior" berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen nachrangig zu den in Punkt (a) und 

(b) angeführten Forderungen; und Forderungen aus den "senior non-preferred" berücksichti-

gungsfähigen Schuldverschreibungen nachrangig zu den in Punkt (a) bis (c) angeführten For-

derungen. Aus diesem Grund würden Zahlungen auf Forderungen aus den berücksichtigungs-

fähigen Schuldverschreibungen nur dann geleistet, wenn und soweit die ihnen gegenüber vor-

rangigen Forderungen vollständig befriedigt wurden. 

Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind dem Ri-

siko ausgesetzt, dass die Emittentin weitere Schuldtitel ausgeben oder weitere Verbind-

lichkeiten eingehen kann. 

Es bestehen keine (vertraglichen oder sonstigen) Beschränkungen in Bezug auf den Betrag 

an gewöhnlichem unbesicherten oder nachrangigen Fremdkapital oder anderen Verbindlich-

keiten, das die Emittentin ausgeben, aufnehmen und/oder eingehen darf (oder muss) und das 

gleichrangig mit oder vorrangig zu den berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen ist. 

Jede Emission solcher Instrumente und/oder jedes Eingehen solcher Verbindlichkeiten kann 

den durch Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen erstat-

tungsfähigen Betrag im Fall einer Insolvenz der Emittentin reduzieren. 

Die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Anleihe-

gläubiger (wenn überhaupt) nur mit vorheriger Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zu-

rückgezahlt werden.  

Wenn ein solches Recht in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, haben Anleihegläu-

biger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen das Recht, die vorzeitige Rück-

zahlung ihrer berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, jedoch nur un-

ter bestimmten Bedingungen, insbesondere nach vorheriger Erlaubnis durch die Abwicklungs-

behörde. 

Daher sollten potentielle Investoren nicht in der Erwartung in die berücksichtigungsfähigen 

Schuldverschreibungen investieren, dass sie ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung haben. 

Zudem sollten sich Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen 

bewusst sein, dass sie gezwungen sein können, die finanziellen Risiken einer Investition in 

die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen bis zu ihrer Endfälligkeit zu tragen. 

Die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen können jederzeit aus aufsichts-

rechtlichen Gründen vorzeitig zurückgezahlt werden.  
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Die Emittentin kann - die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eigenem 

Ermessen die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten End-

fälligkeit jederzeit aus aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. 

Daher sollten potentielle Investoren bedenken, dass es vorkommen kann, dass die berück-

sichtigungsfähigen Schuldverschreibungen vorzeitig zurückgezahlt werden und die Anleger 

die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen nicht bis zu ihrer Endfälligkeit halten 

und somit möglicherweise nicht die erwartete Rendite erzielen können. 

Alle Rechte der Emittentin auf vorzeitige Rückzahlung oder Rückkauf der berücksichti-

gungsfähigen Schuldverschreibungen sind von einer vorherigen Erlaubnis der Abwick-

lungsbehörde abhängig. 

Potentielle Investoren sollten nicht in der Erwartung in die berücksichtigungsfähigen Schuld-

verschreibungen investieren, dass die Emittentin ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung ausü-

ben wird. 

Die Emittentin kann - die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eigenem 

Ermessen die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen jederzeit aus aufsichtsrecht-

lichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. Weiters kann die Emittentin, falls ein solches Recht in 

den Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, nach eigenem Ermessen die berücksichti-

gungsfähigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten Endfälligkeit an einem festgeleg-

ten Wahlrückzahlungstag vorzeitig zurückzahlen. 

Jede vorzeitige Rückzahlung und jeder Rückkauf der berücksichtigungsfähigen Schulver-

schreibungen bedürfen der vorherigen Erlaubnis der Abwicklungsbehörde, sofern und inso-

weit eine solche vorherige Erlaubnis zum maßgeblichen Zeitpunkt erforderlich ist. Gemäß der 

CRR darf die Abwicklungsbehörde Instituten die vorzeitige Rückzahlung und den Rückkauf 

von berücksichtigungsfähigen Instrumenten (wie zB die berücksichtigungsfähigen Schuldver-

schreibungen) nur bei Vorliegen bestimmter in der CRR festgelegter Voraussetzungen erlau-

ben. Diese Voraussetzungen sowie einige andere technische Bestimmungen und Standards 

betreffend auf die Emittentin anwendbare aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen sind von 

der Abwicklungsbehörde bei ihrer Entscheidung über die Erlaubnis einer vorzeitigen Rückzah-

lung oder eines Rückkaufs zu berücksichtigen. Es ist ungewiss, wie die Abwicklungsbehörde 

diese Kriterien in der Praxis anwenden wird und wie sich diese Bestimmungen und Standards 

während der Laufzeit der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen ändern. Daher ist 

es schwer vorherzusagen, ob und falls ja, unter welchen Bedingungen die Abwicklungsbe-

hörde ihre vorherige Erlaubnis für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf der be-

rücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen erteilt. 

Selbst wenn die Emittentin die vorherige Erlaubnis der Abwicklungsbehörde erhalten würde, 

wird jede Entscheidung der Emittentin auf eine vorzeitige Rückzahlung der berücksichtigungs-

fähigen Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung der Auswir-

kungen externer Faktoren (wie wirtschaftliche und marktbezogene Auswirkungen der Aus-

übung eines vorzeitigen Rückzahlungsrechts, aufsichtsrechtlicher Kapitalanforderungen und 

vorherrschende Marktbedingungen) erfolgen. Investoren sollten nicht davon ausgehen (und 

in der Erwartung investieren), dass die Emittentin ein ihr in Bezug auf die berücksichtigungs-

fähigen Schuldverschreibungen zustehendes vorzeitiges Rückzahlungsrecht ausüben wird. 
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Die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen berechtigen nicht zur Fälligstel-

lung zukünftiger Zahlungen und dürfen auch keiner Aufrechnung oder Garantie unter-

liegen. 

Die Anleihebedingungen der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen beinhalten 

keine Verzugsereignisse und Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldver-

schreibungen haben kein Recht, planmäßige künftige Auszahlungen von Zinsen oder Kapital 

zu beschleunigen. 

Zudem dürfen Forderungen der Emittentin nicht mit Zahlungsverpflichtungen der Emittentin 

unter den berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen aufgerechnet werden, die nicht 

besichert, Gegenstand einer Garantie oder einer anderen Vereinbarung sind und sein können, 

die den Rang der Forderung aus den berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen er-

höht. 

1.2.2.3 Risikofaktoren in Bezug auf nachrangige Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen sind dem Risiko einer ge-

setzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt. 

Durch den einheitlichen Abwicklungsmechanismus sollen die jeweiligen Abwicklungsbehör-

den einheitliche und wirksame Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse zur Errei-

chung der Abwicklungsziele erhalten. 

Das wichtigste Abwicklungsinstrument ist das Instrument der Gläubigerbeteiligung (bail-in 

tool). Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung hat die Abwicklungsbe-

hörde ihre Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse unter Einhaltung der folgenden 

Abfolge (auch "Verlusttragungskaskade" genannt) anwenden: (i) CET 1; (ii) AT 1; (iii) Tier 2 

(wie zB die nachrangigen Schuldverschreibungen); (iv) nachrangige Verbindlichkeiten, die 

kein AT 1 oder Tier 2 Kapital sind; und (v) die restlichen bail-in-fähigen Verbindlichkeiten ent-

sprechend der Rangfolge der Forderungen im Rahmen eines Konkursverfahrens, einschließ-

lich der Rangfolge gemäß § 131 BaSAG, im erforderlichen Umfang herabsetzen. 

Erfüllt die Emittentin die Voraussetzungen für die Abwicklung und beschließt die Abwicklungs-

behörde, bei der Emittentin ein Abwicklungsinstrument anzuwenden, hat die Abwicklungsbe-

hörde die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung bei den relevanten Kapitalinstru-

menten (dh CET 1, AT 1 und Tier 2 Instrumente) anzuwenden, bevor sie ein Abwicklungs-

instrument (mit Ausnahme des Instruments der Gläubigerbeteiligung) anwendet. 

Falls die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumen-

ten oder das Instrument der Gläubigerbeteiligung auf die Emittentin angewendet wird, kann 

der Nennwert der nachrangigen Schuldverschreibungen (ganz oder teilweise) herabgesetzt 

oder in Eigentumstitel umgewandelt werden, auch wenn Forderungen anderer Gläubiger nicht 

betroffen sein sollten. 

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben Einlagen und nicht-nachrangige unbesi-

cherte Forderungen einen höheren Rang als die Forderungen aus den nachrangigen 

Schuldverschreibungen. 

Gemäß § 131 BaSAG ist in einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursver-

fahren auf Einlagen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen folgende Insolvenz-

rangfolge anzuwenden: 



33 

(a) (i) gedeckte Einlagen; und (ii) Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insol-

venz in die Rechte und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten; 

(b) (i) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen 

und kleinen und mittleren Unternehmen, der die gesicherten Einlagen überschreitet; 

und (ii) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Klein-

stunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht 

auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der EU zurückgehen würden, die sich außer-

halb der EU befinden. 

(c) gewöhnliche nicht besicherte Forderungen; und 

(d) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln iSv § 131 Abs 3 BaSAG (sog "nicht bevor-

rechtigte nicht-nachrangige (non-preferred senior) Schuldtitel"), dh Schuldtitel, die die 

folgenden Bedingungen erfüllen: (i) die ursprüngliche vertragliche Laufzeit der Schuld-

titel beträgt mindestens ein Jahr; (ii) die Schuldtitel beinhalten keine eingebetteten De-

rivate und sind selbst keine Derivate; (iii) in den einschlägigen Vertragsunterlagen und 

gegebenenfalls dem Prospekt im Zusammenhang mit der Emission wird explizit auf den 

niedrigeren Rang nach § 131 Abs 3 BaSAG hingewiesen. 

Daher sind in einem Konkursverfahren und vergleichbaren Verfahren (wie zB Abwicklungs-

verfahren), die in Bezug auf die Emittentin eröffnet werden, Forderungen aus den nachrangi-

gen Schuldverschreibungen nachrangig zu den in Punkt (a) bis (d) angeführten Forderungen. 

Aus diesem Grund würden Zahlungen auf Forderungen aus den nachrangigen Schuldver-

schreibungen nur dann geleistet, wenn und soweit die ihnen gegenüber vorrangigen Forde-

rungen vollständig befriedigt wurden. 

Alle Rechte der Emittentin auf vorzeitige Rückzahlung oder Rückkauf der nachrangigen 

Schuldverschreibungen sind von einer vorherigen Erlaubnis der zuständigen Behörde 

bzw der Abwicklungsbehörde abhängig. 

Potentielle Investoren sollten nicht in der Erwartung in die nachrangigen Schuldverschreibun-

gen investieren, dass die Emittentin ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung ausüben wird. 

Die Emittentin kann nach eigenem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibungen jeder-

zeit aus steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. Weiters kann 

die Emittentin, falls ein solches Recht in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorge-

sehen ist, nach eigenem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibungen vor ihrer fest-

gelegten Endfälligkeit, frühestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Emission, an ei-

nem festgelegten Wahlrückzahlungstag vorzeitig zurückzahlen. 

Jede vorzeitige Rückzahlung und jeder Rückkauf der nachrangigen Schuldverschreibungen 

bedürfen der vorherigen Erlaubnis der zuständigen Behörde bzw der Abwicklungsbehörde, 

sofern und insoweit eine solche vorherige Erlaubnis zum maßgeblichen Zeitpunkt erforder-

lich ist. Gemäß der CRR darf die zuständige Behörde bzw die Abwicklungsbehörde Instituten 

die vorzeitige Rückzahlung und den Rückkauf von Tier 2 Instrumenten (wie zB die nachrangi-

gen Schuldverschreibungen) nur bei Vorliegen bestimmter in der CRR festgelegter Voraus-

setzungen erlauben. Diese Voraussetzungen sowie einige andere technische Bestimmungen 

und Standards betreffend auf die Emittentin anwendbare aufsichtsrechtliche Kapitalanforde-

rungen sind von der zuständigen Behörde bzw der Abwicklungsbehörde bei ihrer Entschei-
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dung über die Erlaubnis einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs zu berücksich-

tigen. Es ist ungewiss, wie die zuständige Behörde bzw die Abwicklungsbehörde diese Krite-

rien in der Praxis anwenden wird und wie sich diese Bestimmungen und Standards während 

der Laufzeit der nachrangigen Schuldverschreibungen ändern. Daher ist es schwer vorherzu-

sagen, ob und falls ja, unter welchen Bedingungen die zuständige Behörde bzw die Abwick-

lungsbehörde ihre vorherige Erlaubnis für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf 

der nachrangigen Schuldverschreibungen erteilt. 

Selbst wenn die Emittentin die vorherige Erlaubnis der zuständigen Behörde bzw der Abwick-

lungsbehörde erhalten würde, wird jede Entscheidung der Emittentin auf eine vorzeitige Rück-

zahlung der nachrangigen Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen unter Berück-

sichtigung der Auswirkungen externer Faktoren (wie wirtschaftliche und marktbezogene Aus-

wirkungen der Ausübung eines vorzeitigen Rückzahlungsrechts, aufsichtsrechtliche Kapital-

anforderungen und vorherrschende Marktbedingungen) erfolgen. Die Emittentin lehnt es ab 

und Investoren sollten daher nicht davon ausgehen (und in der Erwartung investieren), dass 

sie ein ihr in Bezug auf die nachrangigen Schuldverschreibungen zustehendes vorzeitiges 

Rückzahlungsrecht ausüben wird. 

Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen sind dem Risiko ausge-

setzt, dass die Emittentin weitere Schuldtitel ausgeben oder weitere Verbindlichkeiten 

eingehen kann. 

Es bestehen keine (vertraglichen oder sonstigen) Beschränkungen in Bezug auf den Betrag 

an (gewöhnlichem unbesichertem oder nachrangigem) Fremdkapital, das die Emittentin aus-

geben und/oder aufnehmen darf (oder muss) und das gleichrangig mit oder vorrangig zu den 

nachrangigen Schuldverschreibungen ist. 

Jede Emission solcher Instrumente und/oder jedes Eingehen solcher Verbindlichkeiten kann 

den durch Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen erstattungsfähigen Be-

trag im Fall einer Insolvenz der Emittentin reduzieren. 

Die nachrangigen Schuldverschreibungen berechtigen nicht zur Fälligstellung zukünf-

tiger Zahlungen und dürfen auch keiner Aufrechnung oder Garantie unterliegen. 

Die Anleihebedingungen der nachrangigen Schuldverschreibungen beinhalten keine Verzugs-

ereignisse und Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen haben kein Recht, 

planmäßige künftige Auszahlung von Zinsen (falls anwendbar) oder Kapital zu beschleunigen. 

Zudem dürfen Forderungen der Emittentin nicht mit Zahlungsverpflichtungen der Emittentin 

unter den nachrangigen Schuldverschreibungen aufgerechnet werden, die nicht besichert, 

Gegenstand einer Garantie oder einer anderen Vereinbarung sind und sein können, die den 

Rang der Forderung erhöht. 

Die nachrangigen Schuldverschreibungen können nicht nach Wahl der Anleihegläubi-

ger vorzeitig zurückgezahlt werden. 

Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen haben kein Recht, die vorzeitige 

Rückzahlung ihrer nachrangigen Schuldverschreibungen zu verlangen. 

Daher sollten potentielle Investoren nicht in der Erwartung in die nachrangigen Schuldver-

schreibungen investieren, dass sie ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung haben. Zudem soll-

ten sich Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen bewusst sein, dass sie 



35 

gezwungen sein können, die finanziellen Risiken einer Investition in die nachrangigen Schuld-

verschreibungen bis zu ihrer Endfälligkeit zu tragen. 

Die nachrangigen Schuldverschreibungen können jederzeit aus steuerlichen oder auf-

sichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückgezahlt werden. 

Die Emittentin kann – die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eige-

nem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten Endfälligkeit 

(auch vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Datum ihrer Begebung) jederzeit aus steuerlichen 

Gründen vorzeitig zurückzahlen. 

Ebenso kann die Emittentin nach eigenem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibun-

gen vor ihrer festgelegten Endfälligkeit (auch vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt 

der Emission) jederzeit aus aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. 

Daher sollten potentielle Investoren bedenken, dass es vorkommen kann, dass die nachran-

gigen Schuldverschreibungen vorzeitig zurückgezahlt werden und die Anleger die nachrangi-

gen Schuldverschreibungen nicht bis zu ihrer Endfälligkeit halten und somit möglicherweise 

nicht die erwartete Rendite erzielen können. 

1.2.3 Risikofaktoren in Bezug auf bestimmte Bestimmungen in den Anleihebedingungen der 

Schuldverschreibungen 

Bei Schuldverschreibungen, die kein Recht der Anleihegläubiger auf vorzeitige Rück-

zahlung vorsehen, haben die Anleihegläubiger möglicherweise keine Möglichkeit, ihr 

Investment vorzeitig zu beenden. 

Die Schuldverschreibungen können vorsehen, dass die Anleihegläubiger kein Recht auf vor-

zeitige Rückzahlung haben. Sofern dies der Fall ist, trägt ein Anleihegläubiger daher grund-

sätzlich das Risiko, bis zum Ende der Laufzeit in den Schuldverschreibungen investiert bleiben 

zu müssen und keine vorzeitige Rückzahlung verlangen zu können. Weiters sollten Anleger 

bedenken, dass die Emittentin Schuldverschreibungen, die nicht fix verzinst sind und bei de-

nen der Emittentin ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung eingeräumt wird, auch im Falle einer 

für die Emittentin nachteiligen Entwicklung des maßgeblichen Referenz(zins)satzes kündigen 

kann, wodurch den Anleihegläubigern die Chance auf eine höhere Rendite genommen wer-

den kann. Umgekehrt steht den Anleihegläubigern im Falle einer für sie nachteiligen Entwick-

lung des Referenz(zins)satzes keine Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung der Schuldver-

schreibungen zu und die Emittentin könnte von der für sie vorteilhaften Entwicklung des Re-

ferenz(zins)satzes bis zum Ende der Laufzeit der Schuldverschreibungen profitieren. 

Schuldverschreibungen, die Optionen enthalten, unterliegen Risiken im Zusammen-

hang mit einer möglichen Änderung des Werts der Optionen.  

Bestimmte Schuldverschreibungen können eine Option enthalten (wie zum Beispiel ein Recht 

auf Kündigung und vorzeitige Rückzahlung der Emittentin) oder mit einer solchen kombiniert 

sein. Solche Optionen haben selbst einen Marktwert, die in Form eines Abschlags oder Auf-

schlags auf den Marktpreis solcher Schuldverschreibungen dargestellt werden (dh es stellt an 

sich einen Wert dar, eine solche Option ausüben zu können). Der Wert der Option kann sich 

ändern und diese Änderung kann auch den Marktwert der Schuldverschreibungen selbst be-

einflussen. Der Wert der Option verringert sich typischerweise gegen den Verfallstag hin, da-

nach ist die Option völlig wertlos. Anleihegläubiger solcher Schuldverschreibungen tragen das 
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Risiko einer ungünstigen Entwicklung des Werts der Option allfälliger mit den Schuldverschrei-

bungen verbundenen Optionen.  

Bei Schuldverschreibungen mit Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Emittentin trägt 

der Anleihegläubiger neben dem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung auch ein höheres 

Marktpreisrisiko (Risiko der vorzeitigen Rückzahlung).  

Wenn Anleihebedingungen ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Emittentin vorsehen, 

kann die Emittentin entweder zu bestimmten Tagen (Wahlrückzahlungstage) oder bei Eintritt 

bestimmter Ereignisse (zB Rechtsänderung, Absicherungs-Störung, gestiegener Absiche-

rungs-Kosten oder aus aufsichtsrechtlichen oder steuerlichen Gründen), die Schuldverschrei-

bungen zu einem bestimmten Betrag (Wahlrückzahlungsbetrag, Amortisationsbetrag bzw vor-

zeitigen Rückzahlungsbetrag) an die Anleihegläubiger vorzeitig zurückzahlen. Dabei trägt der 

Anleihegläubiger das Risiko, dass der Betrag, den er bei vorzeitiger Rückzahlung erhält, nied-

riger als der Marktpreis und/oder der Rückzahlungsbetrag und/oder Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen ist.  

Da alle Anleihegläubiger dem Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung durch die Emittentin un-

terliegen (dieses stellt eine Option dar), spiegelt sich dieses Ausübungsrisiko auch im Markt-

preis solcher Schuldverschreibungen wider. Dies kann zu Schwankungen des Preises der 

Schuldverschreibungen führen, wenn Änderungen der Zinssätze oder der Volatilität vorliegen. 

1.2.4 Risikofaktoren in Bezug auf die Preisbildung von, die Kosten in Zusammenhang mit, 

den Markt von und die Abwicklung der Schuldverschreibungen 

Der Emittentin kann es ganz oder teilweise unmöglich oder untersagt sein, Zins- und/o-

der Kapitalrückzahlungen auf die Schuldverschreibungen zu leisten. 

Für Anleihegläubiger besteht das Risiko, dass es der Emittentin ganz oder teilweise unmöglich 

oder untersagt ist, jene Zinszahlungen und/oder Kapitalrückzahlungen zu leisten, zu denen 

sie aufgrund der jeweils maßgeblichen Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen ver-

pflichtet ist. Je schlechter die Bonität der Emittentin, umso höher ist dieses Risiko (Kreditri-

siko). Wird dieses Risiko schlagend, kann dies dazu führen, dass die Emittentin Zinszahlungen 

und/oder Kapitalrückzahlungen zum Teil oder zur Gänze (Totalausfall) nicht leistet. 

Anleihegläubiger sind dem Risiko nachteiliger Entwicklungen der Marktpreise ihrer 

Schuldverschreibungen ausgesetzt (Marktpreisrisiko).    

Die Entwicklung der Marktpreise der Schuldverschreibungen ist von verschiedenen Faktoren 

abhängig, wie etwa Bonität der Emittentin, Schwankungen des Marktzinsniveaus, der Politik 

der Zentralbanken, gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, Inflationsraten oder einem Mangel 

an bzw einer überschießenden Nachfrage nach der maßgeblichen Art von Schuldverschrei-

bungen. Die Bedeutung der einzelnen Faktoren ist nicht direkt quantifizierbar und schwankt 

im Zeitablauf. 

Für Anleihegläubiger besteht daher das Risiko negativer Marktpreisentwicklungen der Schuld-

verschreibungen, das schlagend werden kann, wenn Anleihegläubiger die Schuldverschrei-

bungen vor Endfälligkeit verkaufen. Falls der von einem Anleihegläubiger bei einem Verkauf 

von Schuldverschreibungen erzielte Nettoerlös (samt etwaiger zwischenzeitlich auf die 

Schuldverschreibungen geleisteten Ausschüttungen) niedriger ist als der Preis (einschließlich 

allfälliger Spesen und Gebühren), zu dem er die Schuldverschreibungen erworben hat, erlei-

det der Anleihegläubiger einen Nettoverlust.  
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Auch Änderungen des Credit Spreads, das ist jene Spanne, die die Emittentin einem Anleihe-

gläubiger als Aufschlag für das vom Anleihegläubiger eingegangene Kreditrisiko bezahlen 

muss bzw der Aufschlag auf den risikofreien Zinssatz, haben auf den Marktpreis der Schuld-

verschreibungen Einfluss. Weitet sich der Credit Spread der Emittentin aus, so sinkt der Markt-

preis der Schuldverschreibungen. 

Weiters reagiert der Marktpreis der Schuldverschreibungen von mit wesentlichem Ab- bzw 

Aufschlag emittierten Schuldtiteln auf allgemeine Änderungen von Zinssätzen in der Regel 

volatiler als die Marktpreise für herkömmliche verzinsliche Schuldverschreibungen. 

Anleihegläubiger tragen das Risiko, Erträge aus den Schuldverschreibungen möglich-

erweise nicht zu denselben oder günstigeren Konditionen, als den in den Schuldver-

schreibungen verbrieften, veranlagen zu können (Wiederveranlagungsrisiko).  

Das Wiederveranlagungsrisiko beschreibt das Risiko in Zusammenhang mit einer erneuten 

Anlage der aus der Schuldverschreibung frei gewordenen Geldmittel. 

Für Anleihegläubiger von Schuldverschreibungen hängt die Rendite einer Schuldverschrei-

bung neben ihrem Kurs und ihrer Nominalverzinsung auch davon ab, ob Zinserträge, die wäh-

rend der Laufzeit der Schuldverschreibung erzielt werden, zu einem gleich hohen oder bes-

seren Zinssatz als dem für die Schuldverschreibung maßgeblichen Zinssatz wieder angelegt 

werden können. Das Risiko, dass der allgemeine Marktzins während der Laufzeit unter die 

Verzinsung der Schuldverschreibungen fällt, wird als Wiederveranlagungsrisiko bezeichnet. 

Die Höhe des Wiederveranlagungsrisikos hängt auch von der Ausgestaltung der jeweiligen 

Schuldverschreibungen ab. 

Mit dem Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen verbundene Nebenkosten kön-

nen das Ertragspotenzial der Schuldverschreibungen wesentlich beeinflussen. 

Beim Kauf oder Verkauf von Schuldverschreibungen fallen neben dem Kauf- oder Verkaufs-

preis meist verschiedene Arten von Nebenkosten (einschließlich Transaktionsgebühren und 

Provisionen) an. Institute des Finanzsektors verrechnen in der Regel Provisionen und Spesen 

entweder als fixe Mindestprovisionen und/oder als vom Auftragswert abhängige prozentuelle 

Provisionen. Soweit zusätzliche – inländische oder ausländische – Parteien an der Durchfüh-

rung eines Auftrags beteiligt sind, wie zum Beispiel inländische Händler oder Broker auf Aus-

landsmärkten, können Anlegern auch Brokergebühren, Provisionen und sonstige Gebühren 

und Kosten derartiger Parteien (Drittkosten) verrechnet werden. Neben den direkt mit dem 

Kauf der Schuldverschreibungen verbundenen Kosten (direkten Kosten) müssen Anleger 

auch Folgekosten (wie etwa Depotgebühren) berücksichtigen.  

Anleger unterliegen dem Risiko, dass diese Nebenkosten den Ertrag der Schuldverschreibun-

gen erheblich reduzieren oder gar aufheben können, insbesondere, wenn geringe Beträge in 

die Schuldverschreibungen investiert werden. 

Die Anleihegläubiger müssen sich auf die Funktionalität des maßgeblichen Clearing 

Systems verlassen. 

Die Abwicklung von Käufen und Verkäufen sowie die Gutschrift von Zahlungen im Zusam-

menhang mit Schuldverschreibungen erfolgt über ein Clearing System. Die Emittentin über-

nimmt keine Verantwortung dafür, dass die Schuldverschreibungen vom Clearing System tat-

sächlich in das Wertpapierdepot des jeweiligen Anleihegläubigers übertragen werden. Anlei-
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hegläubiger müssen sich auf die Funktionsfähigkeit des Clearing Systems verlassen. Es be-

steht das Risiko, dass aufgrund der Verwendung des Clearing Systems Gutschriften auf das 

Konto des Anlegers nicht, nicht innerhalb des vom Anleger erwarteten Zeitraums oder verspä-

tet erfolgen.  

Die Schuldverschreibungen sind weder von der gesetzlichen noch einer freiwilligen 

Einlagensicherung gedeckt. 

Die Forderungen der Anleihegläubiger unter den Schuldverschreibungen sind weder von der 

gesetzlichen noch von der freiwilligen Einlagensicherung gedeckt. Im Falle einer Liquidation 

oder Insolvenz der Emittentin besteht daher für Anleihegläubiger das Risiko, dass sie das 

gesamte in die Schuldverschreibungen investierte Kapital verlieren. 

1.2.5 Risikofaktoren in Bezug auf die Zulassung von Schuldverschreibungen 

Für die Schuldverschreibungen könnte sich kein liquider Sekundärmarkt entwickeln o-

der, falls er sich entwickelt, könnte dieser nicht bestehen bleiben. Auf einem illiquiden 

Markt sind Anleihegläubiger daher unter Umständen nicht in der Lage, ihre Schuldver-

schreibungen zu einem angemessenen Marktpreis oder überhaupt zu verkaufen.  

Schuldverschreibungen, die unter diesem Prospekt begeben werden, sind zum Teil Neuemis-

sionen. Für diese Schuldverschreibungen wird es zum Emissionszeitpunkt jedenfalls keinen 

liquiden Markt geben. 

Unabhängig von einem allfälligen Handel der Schuldverschreibungen an der Börse im gere-

gelten Markt könnte sich ein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen nicht ent-

wickeln, oder falls er sich entwickelt, könnte dieser nicht bestehen bleiben. Notieren die 

Schuldverschreibungen nicht an einer Börse, können Informationen über den Marktpreis sol-

cher Schuldverschreibungen schwieriger zu erhalten sein, was die Liquidität dieser Schuld-

verschreibungen negativ beeinflussen kann. In einem illiquiden Markt ist es einem Anleihe-

gläubiger unter Umständen nicht möglich, seine Schuldverschreibungen jederzeit überhaupt 

oder zu angemessenen Preisen oder Preisen, die eine vergleichbare Rendite wie ähnliche 

Anlagen, für die ein entwickelter Sekundärmarkt besteht, zu verkaufen. Für Schuldverschrei-

bungen dieser Art besteht typischerweise ein eingeschränkter Sekundärmarkt und ihr Markt-

preis weist eine höhere Volatilität auf als der Marktpreis von Schuldtiteln, für die ein liquider 

Markt besteht. Illiquidität kann schwerwiegende negative Auswirkungen auf den Marktpreis 

von Schuldverschreibungen haben. Die Möglichkeit der Anleihegläubiger, Schuldverschrei-

bungen zu verkaufen, kann zusätzlich durch länderspezifische Umstände (zB aufgrund wert-

papierspezifischer oder aufsichtsrechtlicher Bestimmungen)eingeschränkt sein. 

1.2.6 Risikofaktor in Bezug auf allfällige Ratings von Schuldverschreibungen 

Allfällige Ratings von Schuldverschreibungen spiegeln nicht alle Risiken einer Anlage 

in diese Schuldverschreibungen adäquat wider und können ausgesetzt, herabgestuft 

und zurückgezogen werden (Ratingrisiko).  

Ein Rating von Schuldverschreibungen spiegelt möglicherweise nicht sämtliche Risiken einer 

Anlage in diese Schuldverschreibungen adäquat wider. Außerdem können Ratings ausge-

setzt, herabgestuft oder zurückgenommen werden. Jede Aussetzung, Herabstufung oder 

Rücknahme kann sich nachteilig auf den Marktpreis der Schuldverschreibungen auswirken. 

Ein Rating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Schuldverschreibungen 

dar und kann jederzeit von der Ratingagentur überprüft oder zurückgenommen werden. 
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1.2.7 Risikofaktoren in Bezug auf steuerliche und rechtliche Angelegenheiten  

Die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in Schuldverschreibungen sollten sorgfäl-

tig bedacht werden. 

Allfällige Zinszahlungen auf Schuldverschreibungen bzw von einem Anleihegläubiger bei Ver-

kauf oder Rückzahlung der Schuldverschreibungen realisierte Gewinne, können in seinem 

Heimatland oder in anderen Ländern zu versteuern sein. Anleihegläubiger sind dem Risiko 

ausgesetzt, dass die reale Rendite der Schuldverschreibungen aufgrund von Einflüssen an-

wendbarer Steuergesetzgebung wesentlich geringer als erwartet sein kann. Außerdem kön-

nen sich die geltenden Steuervorschriften in Zukunft zu Ungunsten der Anleihegläubiger än-

dern, was zu höherer Steuerbelastung und damit zu einer geringeren Rendite der Schuldver-

schreibungen führen könnte. 

Die Schuldverschreibungen unterliegen österreichischem Recht, Änderungen der gel-

tenden Gesetze, Verordnungen oder aufsichtsrechtlichen Vorschriften können negative 

Auswirkungen auf die Emittentin, die Schuldverschreibungen und die Anleihegläubiger 

haben. 

Die Anleihebedingungen unterliegen österreichischem Recht. Anleger sollten beachten, dass 

das für die Schuldverschreibungen geltende Recht unter Umständen nicht das Recht ihres 

eigenen Landes ist und dass das auf die Schuldverschreibungen anwendbare Recht ihnen 

unter Umständen keinen ähnlichen oder adäquaten Schutz bietet. Die Auswirkungen einer 

etwaigen gerichtlichen Entscheidung oder einer Änderung österreichischen Rechts (oder des 

in Österreich anwendbaren Rechts) bzw der nach dem Datum dieses Prospekts üblichen Ver-

waltungspraxis sind derzeit nicht absehbar. Anleihegläubiger unterliegen daher dem Risiko, 

dass das auf die Schuldverschreibungen anwendbare Recht für Anleihegläubiger unvorteilhaft 

ist und sich ändern kann. 

Ein österreichisches Gericht kann einen Kurator für die Schuldverschreibungen bestel-

len, der die Rechte und Interessen der Anleihegläubiger in deren Namen ausübt und 

wahrnimmt, wodurch die Möglichkeit der Anleihegläubiger zur individuellen Geltend-

machung ihrer Rechte aus den Schuldverschreibungen eingeschränkt werden kann. 

Gemäß dem österreichischen Kuratorengesetz und dem österreichischen Kuratorenergän-

zungsgesetz kann auf Verlangen eines Beteiligten (zB eines Anleihegläubigers) oder auf Ver-

anlassung des zuständigen Gerichts von einem österreichischen Gericht ein Treuhänder (Ku-

rator) ernannt werden, der die gemeinsamen Interessen der Anleihegläubiger in Bezug auf 

alle Angelegenheiten, die ihre gemeinsamen Rechte berühren, vertritt. Dies ist insbesondere 

möglich, wenn ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eingeleitet wird, im Zusammen-

hang mit Änderungen der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen oder bei Änderun-

gen in Bezug auf die Emittentin oder in ähnlichen Fällen. Wenn ein Kurator ernannt wird, dann 

übt er die gemeinsamen Rechte aller Anleihegläubiger aus und vertritt die Interessen aller 

Anleihegläubiger und kann in ihrem Namen Erklärungen abgeben, die für alle Anleihegläubi-

ger bindend sind. In Fällen, in denen ein Kurator die Interessen der Anleihegläubiger vertritt 

und die Rechte der Anleihegläubiger ausübt, kann dies zu einer Benachteiligung bzw zu einer 

Kollision mit den Interessen einzelner oder aller Anleihegläubiger führen. 
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1.2.8 Risikofaktor in Bezug auf Währungen 

Anleihegläubiger können dem Risiko unvorteilhafter Wechselkursentwicklungen oder 

dem Risiko, dass Behörden Devisenkontrollen anordnen oder modifizieren, ausgesetzt 

sein (Währungsrisiko – Wechselkursrisiko).  

Die Rückzahlung sowie die Zahlung von Zinsen (soweit anwendbar) auf die Schuldverschrei-

bungen erfolgen in der in den Anleihebedingungen festgelegten Währung (die "festgelegte 

Währung"). Damit sind bestimmte Risiken im Zusammenhang mit Währungsumrechnungen 

verbunden, falls die Finanzgeschäfte eines Anleihegläubigers hauptsächlich in einer anderen 

Währung als der festgelegten Währung getätigt werden (die "Anleihegläubiger-Währung"). 

Zu diesen Risiken zählen auch das Risiko einer erheblichen Wechselkursänderung (ein-

schließlich Änderungen aufgrund einer Abwertung der festgelegten Währung oder einer Neu-

bewertung der Anleihegläubiger-Währung) sowie das Risiko, dass die für die Anleihegläubi-

ger-Währung zuständigen Behörden Devisenkontrollen einführen oder ändern. Eine Aufwer-

tung der Anleihegläubiger-Währung gegenüber der festgelegten Währung würde (i) zu einer 

Verringerung des Gegenwerts des Ertrags aus den Schuldverschreibungen in der Anleihe-

gläubiger-Währung, (ii) zu einer Verringerung des Gegenwerts des auf die Schuldverschrei-

bungen zahlbaren Kapitalbetrags in der Anleihegläubiger-Währung und (iii) zu einer Verringe-

rung des Gegenwerts des Marktwerts der Schuldverschreibungen in der Anleihegläubiger-

Währung führen.  

Regierungs- und Währungsbehörden können (wie es in der Vergangenheit bereits teilweise 

geschehen ist) Devisenkontrollen und Währungsbindungen einführen oder aufheben, die sich 

nachteilig auf einen geltenden Wechselkurs auswirken könnten. Infolgedessen können Anlei-

hegläubiger geringere Zins- oder Rückzahlungsbeträge erhalten als erwartet oder auch über-

haupt keine. 
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2.  DAS PROGRAMM 

Hinweis:  Nachfolgend finden sich bestimmte allgemeine Informationen zum Programm und den 

Schuldverschreibungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen 

keine vollständige Darstellung der Schuldverschreibungen enthalten. Eine vollständige Be-

schreibung der Schuldverschreibungen und der mit ihnen verbundenen Rechte ergibt sich 

nur aus den Muster-Anleihebedingungen (siehe ab Seite 63 des Prospekts), wie durch die 

für eine jede Serie von Schuldverschreibungen veröffentlichten Endgültigen Bedingungen 

ergänzt, die als Muster in diesem Prospekt enthalten sind (siehe ab Seite 130 des Pros-

pekts). 

Beschreibung: 

 

Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen (das "Pro-

gramm") als auf Inhaber lautende (i) nicht-nachrangige, (ii) "ordinary 

senior" berücksichtigungsfähige, (iii) "senior non-preferred" berück-

sichtigungsfähige (die in (ii) und (iii) genannten Schuldverschreibun-

gen stellen berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen dar) und 

(iv) nachrangige Schuldverschreibungen in Prozentnotiz (die 

"Schuldverschreibungen"). 

Emittentin: Volksbank Salzburg eG 

Hauptzahlstelle: VOLKSBANK WIEN AG 

 Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Haupt-

zahlstelle, allfälliger zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungs-

stelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden und eine andere 

Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Be-

rechnungsstellen zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: 

(i) eine Hauptzahlstelle und eine Berechnungsstelle und (ii) eine Zahl-

stelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, 

jederzeit anstelle ihrer jeweils benannten Geschäftsstelle eine andere 

Geschäftsstelle in derselben Stadt oder demselben Land zu bestim-

men, Mitteilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die 

Hauptzahlstelle, die Zahlstellen oder die Berechnungsstelle erfolgen 

unverzüglich durch die Emittentin im Einklang mit den Anleihebedin-

gungen. 

Begebungsmethode: Die Schuldverschreibungen werden in Serien (jeweils eine "Serie") 

begeben. Die Anleihebedingungen einer jeden Serie von Schuldver-

schreibungen ergeben sich aus den maßgeblichen Endgültigen Be-

dingungen (die als Muster in diesem Prospekt ab Seite 130 enthalten 

sind, die "Endgültigen Bedingungen"), die auf die anwendbaren 

(Teile dieser) Muster-Anleihebedingungen (die in diesem Prospekt ab 

Seite 63 enthalten sind, die "Muster-Anleihebedingungen") verwei-

sen (zusammen, die "Anleihebedingungen").  

Schuldverschreibungen können als Einmal- oder Daueremissionen 

begeben werden. Einmalemissionen stellen Schuldverschreibungen 
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dar, die während einer bestimmten Angebotsfrist gezeichnet und be-

geben werden können. Bei Daueremissionen liegt es im Ermessen 

der Emittentin, wann die Schuldverschreibungen während der gesam-

ten (oder einem Teil der) Laufzeit zur Zeichnung zur Verfügung stehen 

und begeben werden. Im Falle von Daueremissionen ist die Emittentin 

berechtigt, den Gesamtnennbetrag jederzeit aufzustocken oder zu re-

duzieren. 

Konsolidierung von 

Schuldverschreibungen: 

Schuldverschreibungen einer Serie können mit Schuldverschreibun-

gen einer anderen Serie derart konsolidiert werden, dass sie zusam-

men eine einheitliche Serie bilden. 

Emissionspreis: Die Schuldverschreibungen können zu ihrem Nennbetrag oder mit ei-

nem Aufschlag oder Abschlag vom Nennbetrag und/oder mit einem 

Ausgabeaufschlag ausgegeben werden.  

Der Erstemissionspreis von Schuldverschreibungen, die als Dauer-

emission begeben werden, wird für den Beginn ihrer Angebotsfrist in 

den Endgültigen Bedingungen angegeben und danach fortlaufend 

von der Emittentin nach Maßgabe der zum jeweiligen Ausgabezeit-

punkt vorherrschenden Marktbedingungen angepasst. 

Vertriebsmethode: Die Schuldverschreibungen werden auf nicht-syndizierter Basis sowie 

im Wege eines öffentlichen Angebots (welches in Österreich erfolgt; 

in allen anderen EWR-Mitgliedstaaten und im Vereinigten König-

reich, in welchen die EU-Prospektverordnung in Geltung ist, erfolgt 

ein Angebot nur dann, wenn es sich um ein Angebot handelt, das 

keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts auslöst) oder als 

Privatplatzierung begeben. 

Börsenotiz: Die Emittentin hat keinen Antrag auf Zulassung des Programms zum 

Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse gestellt.  

Anlegerkategorien, de-

nen die Schuldverschrei-

bungen angeboten wer-

den: 

Die Schuldverschreibungen können sowohl institutionellen Kunden 

als auch Privatkunden angeboten werden.  

Gründe für das Angebot 

und Verwendung des 

Emissionserlöses: 

Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden 

von der Emittentin zur Gewinnerzielung und für ihre allgemeinen Re-

finanzierungsbedürfnisse verwendet. Die Emission von Schuldver-

schreibungen, die nachrangiges Kapital verbriefen, dient zur Stärkung 

der Eigenmittelausstattung der Emittentin. 
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3.  ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Dieses Kapitel enthält bestimmte, über die Anleihebedingungen hinausgehende Angaben zu den 

Schuldverschreibungen, die unter dem Programm begeben werden können. Es enthält (i) Angaben, die 

nach der Prospektverordnung verpflichtend in den Prospekt aufzunehmen, aber in den Anleihebedin-

gungen nicht enthalten sind (zB da es sich dabei zum Teil nicht um rechtliche Verhältnisse handelt), 

und (ii) bestimmte nähere Ausführungen und Erklärungen zu Angaben über die Schuldverschreibungen 

aus den Anleihebedingungen, die die Emittentin zum besseren Verständnis der Schuldverschreibungen 

für sinnvoll erachtet. 

Warnung: Die aus einer Serie von Schuldverschreibungen der Emittentin und den Inhabern der Schuld-

verschreibungen (die "Anleihegläubiger") erwachsenden Rechte und Pflichten und damit die Funkti-

onsweise dieser Schuldverschreibungen ergeben sich ausschließlich aus den für die jeweilige Emission 

maßgeblichen Anleihebedingungen, dh den Endgültigen Bedingungen (die für jede Serie von Schuld-

verschreibungen auf der Webseite der Emittentin unter www.volksbanksalzburg.at; unter dem Pfad 

"Börsen & Märkte/Anleihen/Volksbank Anleihen" veröffentlicht werden und als Muster in diesem ab 

Seite 130 enthalten sind), und den Muster-Anleihebedingungen (siehe ab Seite 63 des Prospekts). Die 

Anleihebedingungen sind rechtsverbindlich, die nachstehenden Angaben dienen nur der Information 

der Anleger. Anleger dürfen ihre Entscheidung über den Erwerb von Schuldverschreibungen nicht al-

leine auf dieses Kapitel stützen, sondern sind dazu angehalten, den gesamten Prospekt, etwaige Nach-

träge einschließlich der maßgeblichen Endgültigen Bedingungen (im Hinblick auf die Schuldverschrei-

bungen insbesondere die Kapitel "1 RISIKOFAKTOREN" und "5 ANLEIHEBEDINGUNGEN") zu stu-

dieren.  

3.1 RANG DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

 Die unter dem Programm begebenen Schuldverschreibungen weisen im Hinblick auf ihren 

Rang, dh im Hinblick auf die Reihenfolge, die die Emittentin bei der Bedienung ihrer Verbind-

lichkeiten einzuhalten hat, eine der folgenden Eigenschaften auf, die in § 2 der Muster-Anlei-

hebedingungen optional ausgestaltet sind und sich folglich aus den Endgültigen Bedingungen 

ergeben: (i) nicht-nachrangige, (ii) "ordinary senior" berücksichtigungsfähige, (iii) "senior non-

preferred" berücksichtigungsfähige oder (iv) nachrangige Schuldverschreibungen. 

3.1.1 Nicht-nachrangige und "ordinary senior" berücksichtigungsfähige Schuldverschrei-

bungen 

 Nicht-nachrangige und "ordinary senior" berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen be-

gründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die in 

einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) oder einer Liquidation der Emittentin 

untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen Instrumenten  

oder Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind mit Ausnahme von Instrumenten oder 

Verbindlichkeiten, die nach geltenden Rechtsvorschriften vorrangig oder nachrangig sind. Zu-

sätzlich stellen "ordinary senior" berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen Instrumente 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR und/oder § 100 Abs 2 Ba-

SAG dar. 
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3.1.2 "Senior non-preferred" berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen 

Die "senior non-preferred" berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen begründen di-

rekte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, jedoch mit der 

Maßgabe, dass sie "senior non-preferred" Verbindlichkeiten der Emittentin aus Schuldtiteln 

sind, die die Voraussetzungen für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfül-

len. 

Daher sind in einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) der Emittentin Ansprü-

che auf den Kapitalbetrag der "senior non-preferred" berücksichtigungsfähigen Schuldver-

schreibungen: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten 

und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die nicht 

die Voraussetzungen gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünfti-

gen "senior non-preferred" Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die die 

Voraussetzungen für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausge-

nommen nicht nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vor-

rangig oder nachrangig gegenüber den "senior non-preferred" berücksichtigungsfähi-

gen Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vorrangig oder nachrangig 

bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen: (i) Stammaktien und ande-

ren Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß Artikel 28 

CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des Partizipationskapitals gemäß § 23 Abs 4 und 

5 BWG idF vor Inkrafttreten der CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des zusätzlichen 

Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iv) Instrumenten 

des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (v) allen an-

deren nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin. 

3.1.3 Nachrangige Schuldverschreibungen 

Die unter dem Programm begebenen nachrangigen Schuldverschreibungen sollen Instru-

mente des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR darstellen, unterliegen jeweils 

den dortigen Bestimmungen und Beschränkungen und haben eine Mindestlaufzeit von fünf 

Jahren. 

Die nachrangigen Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige 

Verbindlichkeiten der Emittentin. In einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) 

oder einer Liquidation der Emittentin sind Ansprüche auf den Kapitalbetrag der nachrangigen 

Schuldverschreibungen: 

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) un-

besicherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emitten-

tin; und (ii) Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Arti-

kel 72b CRR der Emittentin; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünf-

tigen Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten 

oder Verbindlichkeiten der Emittentin (ausgenommen nachrangige Instrumente oder 



 

 

45 

Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder nachrangig gegenüber den nach-

rangigen Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vorrangig oder 

nachrangig bezeichnet werden); und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) In-

strumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR 

der Emittentin; (ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals 

(Common Equity Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des 

Partizipationskapitals gemäß § 23 Abs 4 und 5 BWG idF vor Inkrafttreten der CRR  

der Emittentin; und (iv) allen anderen nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkei-

ten der Emittentin, die den nachrangigen Schuldverschreibungen gegenüber nachran-

gig sind oder diesen gegenüber als nachrangig bezeichnet werden. 

3.2 AUSZAHLUNGSPROFILE, VERZINSUNG 

Die unter dem Programm begebenen Schuldverschreibungen gehören im Hinblick auf ihre 

Verzinsung zu einer der folgenden vier Varianten (jeweils eine "Variante"), die als verschie-

dene optionale Muster-Anleihebedingungen ausgestaltet sind; die Endgültigen Bedingungen 

geben an, welche Variante der Muster-Anleihebedingungen anwendbar ist: (i) Variante 1 – 

fixer Zinssatz, (ii) Variante 2 - Nullkupon-Schuldverschreibungen, (iii) Variante 3 – Variabler 

Zinssatz oder (iv) Variante 4 – Fixer und danach variabler Zinssatz. Jede der Muster-Anlei-

hebedingungen für eine Variante verfügt ua im Hinblick auf die Verzinsung über weitere Opti-

onen (je eine "Option"), die in den Endgültigen Bedingungen ausgewählt werden. Aus den 

Varianten und Optionen ergeben sich im Hinblick auf die Verzinsung die folgenden Ausgestal-

tungsmöglichkeiten der Schuldverschreibungen. 

3.2.1 Variante 1 – Fixer Zinssatz 

Schuldverschreibungen mit fixem Zinssatz werden über ihre gesamte Laufzeit mit einem im 

Vorhinein prozentuell fixierten Zinssatz (zB 2,5% vom Nennbetrag per annum) verzinst. Dieser 

fixe Zinssatz kann entweder für die gesamte Laufzeit der Schuldverschreibungen gleich sein 

(Option 1) oder ansteigen (Option 2) (zB 2,0% vom Nennbetrag per annum in den ersten vier 

Jahren der Laufzeit und danach 2,8% vom Nennbetrag per annum). 

3.2.2 Variante 2 - Nullkupon-Schuldverschreibungen 

Schuldverschreibungen, die Nullkupon-Schuldverschreibungen darstellen, werden nicht lau-

fend verzinst, sondern weisen typischerweise einen Rückzahlungsbetrag aus, der gleich oder 

höher als der Nennbetrag ist und/oder werden zu einem Emissionspreis gleich oder unter ih-

rem Nennbetrag begeben. Ein möglicher Ertrag für den Anleihegläubiger ergibt sich (unter 

Außerachtlassung allfälliger Inflation, Abgaben, Spesen und Gebühren im Zusammenhang 

mit dem Erwerb, Halten oder dem Verkauf von Schuldverschreibungen) aus der Differenz zwi-

schen dem Rückzahlungsbetrag bzw dem Preis, den ein Anleihegläubiger bei einem Verkauf 

der Schuldverschreibungen erhält und dem Emissionspreis der Schuldverschreibungen bzw 

dem Preis, den der Anleger beim Erwerb der Schuldverschreibungen bezahlt hat. 
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3.2.3 Variante 3 – Variabler Zinssatz  

Bei Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung ist der Zinssatz nicht über die Laufzeit 

fixiert, sondern fest an einen Referenz(zins)satz gebunden. Der variable Zinssatz entspricht 

dem Referenz(zins)satz oder einem Teil bzw Vielfachen des Referenz(zins)satzes zu- oder 

abzüglich einer Marge, zB 0,8 * 3M-Euribor per annum + 20 Basispunkte per annum. An be-

stimmten Tagen (sogenannte Zinsfeststellungstage) während der Laufzeit der Schuldver-

schreibungen wird von der Berechnungsstelle die Höhe des Referenz(zins)satzes festgestellt 

und aufgrund des festgestellten Wertes des Referenz(zins)satzes der variable Zinssatz für 

einen bestimmten Zeitraum (sogenannte Zinsperiode) während der Laufzeit der Schuldver-

schreibungen fixiert, dh der an diesem Zinsfeststellungstag nach der in den Anleihebedingun-

gen angegebene Zinssatz gilt dann für eine Zinsperiode. Beim nächsten Zinsfeststellungstag 

wird der variable Zinssatz erneut berechnet und für eine Zinsperiode (so eine folgt) fixiert. 

Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung können auch einen Mindest- und/oder einen 

Höchstzinssatz aufweisen; in diesem Fall kommt, falls die oben genannte Berechnung einen 

Zinssatz ergeben würde, der unter dem Mindestzinssatz liegt, für die maßgebliche Zinsperiode 

der Mindestzinssatz zur Anwendung und falls die oben genannte Berechnung einen Zinssatz 

ergeben würde, der über dem Höchstzinssatz liegt, der Höchstzinssatz zur Anwendung. Der 

variable Zinssatz der Schuldverschreibungen ist im Falle der Anwendbarkeit dieser Optionen 

nach oben hin mit dem Höchstzinssatz und nach unten hin mit dem Mindestzinssatz begrenzt 

und kann niemals kleiner als der Mindestzinssatz bzw größer als der Höchstzinssatz werden. 

Als Referenzsätze für die Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz kommen der 

EURIBOR und ein CMS-Satz (Constant-Maturity-Swap) in Frage. 

EURIBOR. EURIBOR ist die Abkürzung für "Euro Interbank Offered Rate", ein im Rahmen der 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft getretenes System der Referenzzinss-

ätze im Euromarkt. Der EURIBOR ist Referenzzinssatz für einwöchige sowie Ein- bis Dreimo-

natsgelder, Sechsmonatsgelder und Zwölfmonatsgelder. Der EURIBOR wird zu diesem 

Zweck an Target Tagen ermittelt. Hierzu übermitteln die EURIBOR-Panelbanken ihre (über 

ein Wasserfallprinzip an Hand strenger Vorgaben ermittelten) Zinssätze im Interbankenhandel 

im Euroraum an einen Bildschirmdienst, der den EURIBOR um 11.00 Uhr MEZ veröffentlicht.  

CMS. CMS steht kurz für Constant-Maturity-Swap. Dabei werden, wie bei allen anderen For-

men von Zinsswaps auch, zwei unterschiedliche Zinssätze ausgetauscht. Im Gegensatz zu 

einem Standardswap, bei dem ein vereinbarter Festzins gegen einen variablen Zinssatz ge-

tauscht wird, erfolgt bei einem Constant-Maturity-Swap der Austausch zweier variabler Zinss-

ätze. Beim CMS wird ein kurzfristiger Geldmarktzinssatz gegen einen langfristigen Kapital-

marktzinssatz getauscht, allerdings mit dem Unterschied, dass auch der zu zahlende Kapital-

marktzinssatz regelmäßig und periodisch neu festgelegt wird und damit ebenfalls variabel ist. 

Die Höhe dieser Zahlungen ist dabei abhängig von einem Zinssatz für Swaps mit immer glei-

cher Laufzeit. Lautet der Swap zum Beispiel auf den 10-Jahres CMS-Satz, so wird der Zahl-

betrag des Swaps einmal jährlich zu einem vorab definierten Datum an den Zinssatz für 10-

jährige Laufzeiten angepasst. Steigt dieser Zinssatz im Verlauf der Swaplaufzeit an, dann 

muss auch derjenige Swappartner, der den CMS-Satz zu zahlen hat, an den anderen Swap-

partner höhere Zahlungen leisten. Umgekehrt ist es bei fallenden Zinsen, dann verringern sich 

die zu zahlenden Beträge analog. Als Referenz für den CMS-Satz gilt die jeweils zugehörige 

ICE Swap Rate. 
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3.2.4 Variante 4 – Fixer und danach variabler Zinssatz 

Schuldverschreibungen können auch anfänglich mit fixer und später mit variabler Verzinsung 

ausgestaltet sein. Dies bedeutet, dass die fixe Verzinsung (wie in Punkt 3.2.1 beschrieben) 

nach einer in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeit in einen variablen Zinssatz (wie 

in Punkt 3.2.3 beschrieben) geändert wird. 

3.3 METHODE ZUR FESTSETZUNG DES EMISSIONSPREISES DER 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Der Emissionspreis der Schuldverschreibungen wird von der Emittentin unter Berücksichti-

gung verschiedener preisrelevanter Faktoren wie zB des aktuellen Zinsniveaus und sonstiger 

produktspezifischer Kriterien festgesetzt. Zusätzlich kann der Emissionspreis auch einen Aus-

gabeaufschlag beinhalten, welcher Provisionen für die Emittentin oder sonstige im Zusam-

menhang mit der Begebung und Absicherung der Schuldverschreibungen entstehende Ne-

benkosten abdecken soll. Weiters hängt die Methode zur Festsetzung des Emissionspreises 

einer Serie von Schuldverschreibungen von der Vertriebsmethode ab. Die Schuldverschrei-

bungen werden nicht-syndiziert begeben. Die Emittentin setzt den Emissionspreis auf Basis 

der allgemein geltenden Marktbedingungen im eigenen Ermessen vor dem Begebungstag fest 

und passt ihn danach im Falle von Daueremissionen laufend an die vorherrschenden Markt-

bedingungen an. 

Anleger erhalten Informationen über den aktuellen Emissionspreis über ihre jeweilige Depot-

bank. 

3.4 RENDITE DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Die Rendite der Schuldverschreibungen ist von ihrer Verzinsung abhängig und kann daher 

nur für solche Schuldverschreibungen im Vorhinein angegeben werden, für die die anwend-

baren Zinssätze, für die gesamte Laufzeit im Vorhinein feststehen. Dies trifft auf Schuldver-

schreibungen der Variante 1 – fixer Zinssatz und solche der Variante 2 – Nullkupon-Schuld-

verschreibungen zu; für diese Schuldverschreibungen wird die Rendite in den maßgeblichen 

Endgültigen Bedingungen angegeben werden. Die angegebene Rendite trifft nur dann zu, 

wenn die Schuldverschreibungen nicht vor dem Endfälligkeitstag verkauft oder ordentlich oder 

außerordentlich gekündigt werden. Bei Schuldverschreibungen der Variante 3 – variabler 

Zinssatz und der Variante 4 - Fixer und danach variabler Zinssatz kann aufgrund der unbe-

stimmten Erträge der Schuldverschreibungen keine Rendite berechnet werden. Siehe zu den 

einzelnen Varianten das Kapitel 5.1 Anleihebedingungen ab Seite 63 des Prospekts.  

Eine allenfalls in den Endgültigen Bedingungen angegebene Rendite wird am (Erst-) Bege-

bungstag auf Basis des Erstemissionspreises berechnet und stellt keine Indikation für eine 

Rendite in der Zukunft dar. Die Rendite wird mithilfe der Internen-Zinsfuß-Methode (IRR, In-

ternal Rate of Return) berechnet.  
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3.5 VERTRETUNG DER ANLEIHEGLÄUBIGER 

Grundsätzlich sind alle Rechte aus Emissionen durch den einzelnen Anleihegläubiger selbst 

oder den von ihm bestellten Rechtsvertreter gegenüber der Emittentin direkt, an deren Sitz zu 

den üblichen Geschäftsstunden, sowie in schriftlicher Form oder im ordentlichen Rechtsweg 

geltend zu machen.  

Seitens der Emittentin ist keine organisierte Vertretung der Anleihegläubiger vorgesehen. 

Die Anleihegläubiger können jedoch in einem Gerichtsverfahren oder in einem Insolvenzver-

fahren, welches in Österreich gegen die Emittentin eingeleitet werden sollte, durch einen Ku-

rator, der vom Landesgericht Salzburg bestellt wird und diesem verantwortlich ist, gemäß dem 

Gesetz vom 24.04.1874, Reichsgesetzblatt Nr 49 idgF (das "Kuratorengesetz") und dem Ge-

setz vom 05.12.1877, Reichsgesetzblatt Nr 111 idgF (das "Kuratorenergänzungsgesetz") 

vertreten werden, wenn die Rechte der Gläubiger der Schuldverschreibungen mangels einer 

gemeinsamen Vertretung gefährdet sind, oder wenn die Rechte einer anderen Person 

dadurch verzögert würden und vom zuständigen Gericht ein Kurator bestellt wird. Das Kura-

torengesetz und das Kuratorenergänzungsgesetz können im Internet unter der Webseite 

www .ris.bka.gv.at abgerufen werden.  

Eine Veröffentlichung von Verträgen, die solche Interessensvertretungen regeln, ist auf 

der Website der Emittentin nicht vorgesehen.  

3.6 ÜBERTRAGBARKEIT DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Falls in den Anleihebedingungen die Verwahrung der Schuldverschreibungen bei der 

VOLKSBANK WIEN vorgesehen ist, ist der Anleihegläubiger bei Erwerb der Schuldverschrei-

bungen verpflichtet, ein Depot bei der Emittentin oder einem anderen Kreditinstitut im Volks-

banken-Verbund zu eröffnen. Die Schuldverschreibungen können in diesem Fall daher nicht 

auf ein Depot bei einem anderen Kreditinstitut außerhalb des Volksbanken-Verbundes über-

tragen werden. Dadurch ist die Übertragbarkeit der Schuldverschreibungen eingeschränkt. 

Falls in den Anleihebedingungen die Verwahrung der Schuldverschreibungen bei der OeKB 

CSD GmbH vorgesehen ist, können die Schulverschreibungen gemäß den jeweils anwend-

baren Bestimmungen frei übertragen werden. 

3.7 ANLEGERKATEGORIEN UND EIGENE TRANCHEN FÜR BESTIMMTE 
MÄRKTE 

Die Einladung zur Angebotsstellung erfolgt grundsätzlich an keine bestimmte oder be-

grenzte Zielgruppe. Die Emittentin beabsichtigt nicht, eigene Tranchen für bestimmte 

Märkte zu begeben, da eine Begebung von Tranchen nicht vorgesehen ist. 
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4.  DIE EMITTENTIN 

4.1 VERANTWORTLICHE PERSONEN 

4.1.1 Alle Personen, die für die im Prospekt gemachten Angaben bzw für bestimmte Ab-

schnitte des Prospekts verantwortlich sind 

Die Volksbank Salzburg eG (die "Emittentin") mit Sitz in 5020 Salzburg und der Geschäfts-

anschrift St. Julien-Straße 12, eingetragen im Firmenbuch unter FN 39405 z, übernimmt die 

Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Prospekt enthaltenen In-

formationen. 

4.1.2 Erklärung der für den Prospekt verantwortlichen Personen, dass die Angaben im Pros-

pekt ihres Wissens nach richtig sind und dass das Registrierungsformular keine Aus-

lassungen enthält, die die Aussage verzerren könnten 

Die Emittentin erklärt, die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um sicherzustellen, 

dass die in diesem Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine 

Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussagen des Prospekts wahrscheinlich verän-

dern können. 

4.1.3 Erklärung zu Sachverständigen 

In den Prospekt wurden keine Berichte von Sachverständigen und keine Informationen von 

Seiten Dritter aufgenommen. 

4.1.4 Erklärung der Emittentin 

Der Emittent erklärt, dass 

a) der Prospekt durch die FMA als zuständiger Behörde nach § 13 KMG 2019 in Verbindung 

mit Artikel 20 Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt wurde, 

b) die FMA diesen Prospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlich-

keit und Kohärenz gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 iVm Kapitel V der 

delegierten Verordnung (EU) 2019/980 billigt, 

c) eine solche Billigung nicht als eine Befürwortung der Emittentin, die Gegenstand dieses 

Prospekts ist, erachtet werden sollte. 

4.2 ABSCHLUSSPRÜFER 

Der Abschlussprüfer, der Österreichische Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch), mit 

der Anschrift in 1013 Wien, Löwelstraße 14, hat die Jahresabschlüsse der Emittentin zum 

31.12.2019 und zum 31.12.2018 geprüft und uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt. 

Der ÖGV ist ein Mitglied der Vereinigung Österreichischer Revisionsverbände, mit dem Sitz 

in Wien und der Geschäftsanschrift Löwelstraße 14, 1013 Wien. 
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4.3 RISIKOFAKTOREN 

Siehe Abschnitt "1 RISIKOFAKTOREN". 

4.4 ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN 

4.4.1 Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung 

Am 27. August 1938 wurde die Emittentin unter der Bezeichnung Volksbank Salzburg re-

gistrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung an der Adresse Bergstraße 21 in Salzburg 

gegründet. 1947 wurde die erste Filiale in Maxglan eröffnet.  

1965 erfolgte die Verlegung des Verwaltungssitzes in einen Neubau an der Adresse St. Julien-

Straße 12 in Salzburg. Von 1965 bis 1975 wurde das Filialnetz auf insgesamt 9 Standorte 

erweitert. In den folgenden Jahren wurde das Filialnetz weiter auf 16 Standorte ausgebaut. 

1986 erfolgte der Zusammenschluss mit der Volksbank Saalfelden reg. Gen.m.b.H. und 1987 

mit der Volksbank Seekirchen Salzburgischer Bauernkredit reg. Gen.m.b.H. Als Folge daraus 

wurden in 30 Filialen und Zahlstellen Produkte und Dienstleistungen angeboten. 

In der Generalversammlung vom 22.06.2007 wurde der Firmenwortlaut der Emittentin von 

Volksbank Salzburg reg. Gen. m. b. H. auf Volksbank Salzburg eG geändert und am 

04.09.2007 im Firmenbuch eingetragen. 

Von August 2015 bis Juli 2017 erfolgten die Verschmelzungen der Emittentin mit der Volks-

bank Strasswalchen-Vöcklamarkt-Mondsee e.G., der Volksbank Oberndorf registrierte Ge-

nossenschaft mit beschränkter Haftung, der Volksbank Bad Goisern eingetragene Genossen-

schaft und der Volksbank Steirisches Salzkammergut, registrierte Genossenschaft mit be-

schränkter Haftung, jeweils durch Übertragung des Vermögens als übertragende Genossen-

schaft als Ganzes unter Ausschluss der Liquidation an die Volksbank Salzburg eG als über-

nehmende Genossenschaft.   

Zum Zeitpunkt der Prospektbilligung umfasst das Filialnetz der Emittentin 33 Standorte. 

4.4.2 Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin 

Die Emittentin ist eine auf unbestimmte Dauer gegründete, eingetragene Genossenschaft und 

im Firmenbuch des Landesgerichts Salzburg zu FN 39405 z unter der Firma "Volksbank Salz-

burg eG" eingetragen. Sie ist unter dem kommerziellen Namen "Volksbank Salzburg" tätig. 

Die LEI-Nummer (Rechtsträgerkennung) der Emittentin lautet 529900P1U3D3OR1TG879. 

Die Emittentin wurde in Österreich gegründet und ist nach der Rechtsordnung der Republik 

Österreich tätig. 

Der Sitz und die Geschäftsanschrift der Emittentin lauten 5020 Salzburg, St. Julien-Straße 12. 

Die zentrale Telefonnummer lautet +43 (0)662 8696 0.  
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4.4.3 Jüngste Ereignisse, die für die Emittentin eine besondere Bedeutung haben und die in 

hohem Maße für eine Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind 

Aufgrund der Abhängigkeit der Emittentin vom Volksbanken-Verbund und damit auch der 

VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes sind die nachfolgen-

den Ereignisse aus jüngerer Vergangenheit für die Emittentin in hohem Maße relevant: 

Auswirkungen der COVID-19 Pandemie 

Die auf Grund der COVID-19 Pandemie von Staaten, Unternehmen und anderen zur Verhin-

derung der Ausbreitung des Virus ergriffenen Maßnahmen haben Einfluss auf die weltweite 

Wirtschaft und können auch die Geschäftstätigkeit der Emittentin und des Volksbanken-Ver-

bundes wesentlich beeinflussen. Die sich möglicherweise ergebenden Geschäftseinschrän-

kungen und Geschäftseinschnitte könnten zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage 

der Kunden der Emittentin und anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes im Allgemei-

nen und bestimmter Unternehmen im Besonderen führen. Es kann dabei ua nicht ausge-

schlossen werden, dass sich die Qualität des Kreditportfolios der Emittentin und anderer Mit-

glieder des Volksbanken-Verbundes verschlechtert. Auch die Anzahl notleidender Kredite 

könnte zunehmen, weil eine Tilgung durch Kunden der Emittentin und anderer Mitglieder des 

Volksbanken-Verbundes nicht vereinbarungsgemäß möglich ist. Darüber hinaus könnten sich 

auf Grund der COVID-19 Pandemie auch die Refinanzierungskosten der Emittentin und an-

derer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes erhöhen und auch der Zugang zu Refinanzie-

rungs- und Kapitalmärkten beschränkt werden. Auf Grund der bestehenden Situation hat die 

Ratingagentur Fitch Ratings Ltd am 02.04.2020 das Rating bei den von ihr in Österreich be-

werteten Bankinstituten - einschließlich jenes des Volksbanken-Verbundes - mit einem nega-

tiven Ausblick versehen. 

Programm Adler 

Im Rahmen des "Programm Adler" haben sich die VOLKSBANK WIEN und die Verbundban-

ken in einem Aktionsplan darauf geeinigt, wie in sechs Teilprojekten die Steigerung der Effizi-

enz im Volksbanken-Verbund gewährleistet werden kann. Dieser Aktionsplan wurde sodann 

in einen Geschäfts- und Kapitalplan überführt, der von allen Verbundbanken (gremial) im Vor-

stand und Aufsichtsrat beschlossen und in weiterer Folge an die EZB übermittelt wurde. 

Die einzelnen Teilprojekte behandeln die Evaluierung einer Zusammenarbeit mit möglichen 

Kooperationspartnern, die Optimierung der Zentralorganisations-Funktion durch die Überprü-

fung von Prozessen, die Bündelung von Prozessen im Backoffice-Bereich, die Vertriebsopti-

mierung sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Kapitalinstrumenten und die 

klare regionale Marktpositionierung des Volksbanken-Verbundes. 

Aufsichtlicher Überprüfungs- und Evaluierungsprozess  

Abhängig vom Geschäftsmodell, Kontroll- und Risikomanagement, von der Kapitaladäquanz 

und der Liquiditätslage eines Kreditinstituts legt die EZB als zuständige Behörde jedes Jahr 

individuelle zusätzliche Eigenmittelerfordernisse für jedes Kreditinstitut fest. Diese Anforde-

rung berücksichtigt auch die Ergebnisse der letzten Stresstests und muss durch die von der 

EZB festgelegten zusätzlichen Kapitalanforderungen erfüllt werden. Abhängig von der finan-

ziellen Situation des Volksbanken-Verbundes (inkl der Emittentin) können sich die Anforde-

rungen des Aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozesses (Supervisory Review 

and Evaluation Process – "SREP") jährlich unterscheiden. 
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Der Volksbanken-Verbund durchlief im Jahr 2019 erneut den jährlichen Aufsichtlichen Über-

prüfungs- und Evaluierungsprozess (SREP) im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanis-

mus der EZB. Der aktuelle SREP berücksichtigte dabei auch den im Jahr 2019 durchgeführten 

Liquiditätsstresstest der EZB. Mit Beschluss der EZB vom 10.12.2019 wurde der 

VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes das Ergebnis des 

Aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozesses, das auch die Höhe und Zusam-

mensetzung der Kapitalanforderungen und -empfehlung enthält, übermittelt.  

Die für den Volksbanken-Verbund festgelegte Kapitalanforderung in Höhe von 10,50% per 

März 2020 setzt sich wie folgt zusammen: Säule 1 CET1-Anforderung von 4,5%, Säule 2 An-

forderung von 2,5% (davon mind 1,41% in CET1 zu halten), Kapitalerhaltungspuffer von 2,5%, 

Systemrisikopuffer von 1,0%, systemrelevante Institute-Puffer von 1,0%. Die aktuell gültige 

Regelung hinsichtlich Kapitalpuffer sieht vor, dass der höhere Puffer aus Systemrisikopuffer 

und systemrelevante Institute-Puffer anwendbar ist. Unter Berücksichtigung der Säule 2 Ka-

pitalempfehlung iHv 1,0% ergibt sich ein CET1 Demand von 10,41%. Die Tier 1 Kapitalanfor-

derung beträgt 11,38%, die Gesamtkapitalanforderung beträgt 14,00%. 

Mit Beschluss vom 08.04.2020 wurde die Zusammensetzung der Säule 2 Kapitalanforderung 

von der EZB als Reaktion auf den Ausbruch der Corona Pandemie rückwirkend mit Stichtag 

12.03.2020 abgeändert und damit eine Erleichterung aus der CRDV vorgezogen. Die EZB 

erlaubt aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und seiner Auswirkungen auf die operative 

Tätigkeit sowie Kapital- und Liquiditätslage den bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen, 

Kapitalinstrumente zu nutzen, die nicht als hartes Kernkapital einzustufen sind, um einem Teil 

ihrer zusätzlichen Eigenmittelanforderungen (Säule 2) nachzukommen. Die im ursprünglichen 

Beschluss angegebene SREP-Gesamtkapitalanforderung und die zusätzliche Eigenmittelan-

forderung bleiben jedoch der Höhe nach unverändert bestehen. 

Als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes hat die VOLKSBANK WIEN die SREP-

Anforderungen auf konsolidierter Basis für alle Mitglieder des Volksbanken-Verbundes gem  

§ 30a BWG zu erfüllen. 

Die sich aus dem SREP-Beschluss der EZB vom 10.12.2019 ergebenden qualitativen auf-

sichtlichen Anforderungen betreffen im Wesentlichen Themen der Governance des Volksban-

ken-Verbundes und zielen darauf ab, in der am stärksten integrierten Form der genossen-

schaftlichen Zusammenarbeit in Österreich die Umsetzung der Anwendung der Bestimmun-

gen des § 30a BWG zu konkretisieren, und somit die Transparenz der zwischen den Verbund-

mitgliedern und der Zentralorganisation bestehenden Rechte und Pflichten zu erhöhen. 

In Umsetzung dieser Anforderungen wurden zur Klarheit der Leitungskompetenz der 

VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation schriftliche Vereinbarungen mit den Verbundban-

ken über die einheitliche Auslegung des Volksbanken-Verbundes, des Zusammenarbeitsver-

trages und § 30a BWG abgeschlossen. Daneben werden interne Leitlinien und weitere wirk-

same Kontrollmechanismen in Bezug auf die zugeordneten Kreditinstitute, deren Organe und 

Gremien eingerichtet bzw optimiert. 

MREL Quote für den Volksbanken-Verbund 

Zur Gewährleistung der Wirksamkeit des bail-in tool und anderer durch die BRRD eingeführter 

Abwicklungsinstrumente müssen alle Institute eine individuelle MREL Anforderung erreichen, 

die als Prozentsatz der Gesamtverbindlichkeiten und der Eigenmittel berechnet und von den 

maßgeblichen Abwicklungsbehörden festgesetzt wird. Der SRB hat, umgesetzt mit Bescheid 
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der FMA vom 30.04.2020, für den Volksbanken-Verbund eine finale MREL-Quote iHv 26,24% 

auf Basis der RWAs zum Stichtag 31.12.2018 erlassen. Die MREL-Quote ist bis 31.12.2024 

zu erfüllen. Diese Quote gilt für den Volksbanken-Verbund. Einzelne Mitglieder des Volksban-

ken-Verbundes haben keine individuellen Quoten vorgeschrieben bekommen. 

Kapitalpufferanforderungen für den Volksbanken-Verbund 

Die Novelle der Kapitalpuffer-Verordnung (KP-V) sieht für die VOLKSBANK WIEN auf Basis 

der Lage des konsolidierten Volksbanken-Verbundes eine Kapitalpuffer-Quote für den Sys-

temrisikopuffer sowie erstmals eine Kapitalpuffer-Quote für Systemrelevante Institute vor. Die 

Pufferanforderung ist für das Jahr 2019 für beide Puffer mit jeweils 0,5% begrenzt (Übergangs-

bestimmung) und beträgt ab 2020 1% der RWAs (des Gesamtforderungsbetrages nach Art. 

92 Abs. 3 CRR), jeweils auf konsolidierter Basis. Da gemäß § 23 c (9) BWG jeweils die höhere 

Kapitalpuffer-Anforderung aus Systemrisikopuffer und Systemrelevante Institute Puffer zu er-

füllen ist, und im Jahr 2020 beide Pufferhöhen gleich hoch sind, ergibt sich daraus für 2020 

keine zusätzliche Kapitalbelastung für den Volksbanken-Verbund. 

Auswirkung auf die Eigenmittelanforderungen aufgrund des Basel III Pakets 

Die Umsetzung von Basel III auf internationaler (insbesondere europäischer) und nationaler 

Ebene bringt für die Emittentin und den Volksbanken-Verbund Mehrbelastungen mit sich, die 

sich auf ihre Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage nachteilig auswirken können. Eine solche 

negative Auswirkung könnte das Eigenmittelerfordernis auf Einzelbasis der Emittentin und/o-

der auf konsolidierter Basis des Volksbanken-Verbundes erhöhen. So fordert Artikel 92 CRR, 

dass Kreditinstitute eine Tier 1 Kapitalquote iHv 6,0% erfüllen müssen, wovon bis zu 1,5% mit 

zusätzlichem Kernkapital (Additional Tier 1 – "AT 1") erfüllt werden können. 

Falls neben der im April 2019 erfolgten AT 1 Emission der Emittentin weitere Eigenmittel er-

forderlich sein würden und die Platzierung solcher Emissionen scheitern würde, könnte dies 

wesentliche negative Auswirkungen auf den Volksbanken-Verbund und die Emittentin haben.  

4.4.4 Rating 

Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") hat am 24.01.2020 folgendes Rating für den Volksbanken-Verbund, 

dem die Emittentin als zugeordnetes Kreditinstitut angehört, bestätigt: "BBB" (zu Fitch siehe 

unten). Detaillierte Informationen zum Rating können auf der Webseite der Emittentin 

(www .volksbanksalzburg.at), unter dem Pfad: "Ihre Regionalbank/Volksbank Salzburg/Ver-

bundrating" abgerufen werden. Allgemeine Informationen zur Bedeutung des Ratings und zu 

den Einschränkungen, die im Zusammenhang damit beachtet werden müssen, können auf der 

Webseite von Fitch (www .fitchratings.com) abgerufen werden. 

Fitch ist beim Companies House in England registriert und hat die Geschäftsanschrift in North 

Colonnade, London E14 5GN, England.  

Fitch ist gemäß der Verordnung (EG) Nr 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16.09.2009 über Ratingagenturen rechtswirksam registriert. 

Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Schuldverschreibungen 

und kann jederzeit von der Rating Agentur ausgesetzt, geändert oder entzogen werden. 

Für die Schuldverschreibungen ist zum Zeitpunkt der Prospektbilligung kein Rating vorgese-

hen. In Zukunft kann aber ein Rating für die Schuldverschreibungen beantragt werden. Ein 
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allfälliges Rating der Schuldverschreibungen wird in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

4.4.5 Angaben zu wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur 

der Emittentin seit dem letzten Geschäftsjahr 

Seit dem letzten Geschäftsjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen in der Schulden- 

und Finanzierungsstruktur der Emittentin ergeben. 

4.4.6 Beschreibung der erwarteten Finanzierung der Tätigkeiten der Emittentin 

Das Refinanzierungs- und Liquiditätsprofil der Emittentin entspricht ihrem Geschäftsmodell, 

welches sich vorwiegend auf das Privat- und Firmenkundengeschäft in Österreich kon-

zentriert. Dementsprechend sind die Hauptfinanzierungsquellen in der Reihenfolge ihrer Be-

deutung Kunden- und Spareinlagen, Einlagen von Verbundbanken. 

4.5 GESCHÄFTSÜBERBLICK 

4.5.1 Haupttätigkeitsfelder  

Die Emittentin ist vor allem in folgenden Geschäftsfeldern tätig: 

 Retail, insbesondere Kontoführung, Veranlagungen, Kreditberatung und –vergabe, sowie 

die Abwicklung des Zahlungsverkehrs; 

 Firmenkunden, insbesondere Kreditberatung und Bereitstellung von Unternehmerkrediten; 

 Versicherungen, vor allem Vorsorgeprodukte im Privat- und Kommerzgeschäft und Sach-

versicherungsgeschäft; 

 Immobiliengeschäft, Immobilienvermittlung und Bausparen; 

 Leasing, Mobilien-Leasing. 

Die Emittentin ist ein regionales Kreditinstitut mit folgendem Unternehmensgegenstand ge-

mäß § 2 ihrer Satzung: 

(1) Der Zweck der Emittentin ist im Wesentlichen die Förderung des Erwerbes und der 

Wirtschaft ihrer Mitglieder. Sie verwirklicht ihren Förderungsauftrag im Volksbanken-

Verbund als der Zentralorganisation zugeordnetes Kreditinstitut des Volksbanken-Ver-

bundes und hat diesem daher auf Dauer ihres Bestandes anzugehören. Zentralorga-

nisation ist die VOLKSBANK WIEN mit Sitz in Wien. Gesetzlicher Revisionsverband ist 

der Österreichische Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) mit Sitz in Wien. 

(2) Der Gegenstand der Emittentin ist der Betrieb von Bankgeschäften sowie bankmäßi-

gen Vermittlungs- und Dienstleistungsgeschäften aller Art ausgenommen Bankge-

schäfte gemäß § 1 Abs 1 Z 7a, 9, 12, 13, 13a, 14, und 21 BWG. 

(3) Kredite und Darlehen aller Art einschließlich des Diskontgeschäftes dürfen im Wesent-

lichen nur an Mitglieder der Genossenschaft gewährt werden. Als Kreditgewährung ist 

auch die Übernahme von Bürgschaften und Garantien zu Lasten der Emittentin anzu-

sehen. 
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(4) Die Beteiligung der Emittentin an juristischen Personen des  

Unternehmens-, Genossenschafts- und Vereinsrechtes sowie an unternehmerisch tä-

tigen eingetragenen Personengesellschaften ist zulässig, wenn diese Beteiligung der 

Erfüllung des satzungsmäßigen Zweckes der Emittentin und nicht überwiegend der 

Erzielung von Erträgnissen der Einlage dient. Beteiligungen bedürfen, sofern hiervon 

keine Ausnahme zulässig ist, der Zustimmung der VOLKSBANK WIEN. 

(5) Als zugeordnetes Kreditinstitut gemäß § 30a BWG hat die Emittentin sämtlichen Ver-

pflichtungen aus dem Volksbanken-Verbund Rechnung zu tragen und insbesondere 

am Liquiditäts- und Haftungsverbund teilzunehmen sowie die Bestimmungen des Ver-

bundvertrages und die auf dessen Grundlage erlassenen Weisungen der 

VOLKSBANK WIEN zu beachten. Verfügbare Geldbestände sind nach Maßgabe der 

Regelungen im Volksbanken-Verbund, insbesondere bei der VOLKSBANK WIEN an-

zulegen.  

(6) Die Emittentin ist weiters nach Maßgabe des § 2 Abs 5 der Satzung berechtigt, Zweig, 

Zahl-, Annahmestellen oder andere dem Gegenstand der Emittentin dienende Einrich-

tungen zu schaffen und zu betreiben. 

(7) Des Weiteren ist die Emittentin nach Maßgabe des § 2 Abs 5 der Satzung berechtigt, 

Eigenmittelinstrumente nach Maßgabe der Bestimmungen der CRR bzw des BWG 

auszugeben. 

(8) Die Emittentin betreibt weiters im Rahmen der devisenrechtlichen Vorschriften den 

Handel mit Münzen und Medaillen sowie mit Barren aus Edelmetallen, die Vermietung 

von Schrankfächern (Safes) unter Mitverschluss durch die Vermieterin, die Bauspar-

kassenberatung und die Vermittlung von Bausparverträgen, die Versicherungsvermitt-

lung, das Leasinggeschäft, Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung, 

die Vermögensberatung und -verwaltung, Geschäftsstellen von Kraftfahrerorganisati-

onen, den Vertrieb von Spielanteilen behördlich genehmigter Glücksspiele, die Ver-

mittlung von Veranstaltungskarten sowie Ausspielungen gemäß Glücksspielgesetz 

und das Reisebürogeschäft, jeweils nach Maßgabe der diesbezüglichen gesetzlichen 

Vorschriften. Darüber hinaus betreibt die Emittentin alle sonstigen gemäß § 1 Abs 2 

und 3 BWG zulässigen Tätigkeiten und ist berechtigt, unter Bedachtnahme auf die ein-

schlägigen gesetzlichen Vorschriften alle anderen Geschäfte zu betreiben, die geeig-

net sind, ihren Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. 

4.5.2 Hauptmärkte 

Der wichtigste geografische Markt der Emittentin ist das Bundesland Salzburg mit dem an-

grenzenden, wirtschaftlich nach Salzburg orientierten Umland. 

4.5.3 Grundlage für etwaige Angaben der Emittentin zu ihrer Wettbewerbsposition 

Trifft nicht zu. 
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4.6 ORGANISATORISCHE STRUKTUR  

4.6.1 Volksbanken-Verbund 

Siehe die durch Verweis aufgenommenen im Programm zur Begebung von Schuldverschrei-

bungen der VOLKSBANK WIEN AG (der "Basisprospekt 2020") vom 15.07.2020 und in etwai-

gen Nachträgen enthaltenen Abschnitte (4.6. ORGANISATORISCHE STRUKTUR). 

4.7 TRENDINFORMATIONEN  

Mit Ausnahme der im Punkt 4.4.3 "Jüngste Ereignisse, die für die Emittentin eine besondere 

Bedeutung haben und die in hohem Maße für eine Bewertung der Solvenz der Emittentin 

relevant sind" dargestellten Ereignisse, hat es keine wesentlichen Verschlechterungen in den 

Aussichten der Emittentin seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüften Konzernab-

schlusses per 31.12.2019 gegeben. 

Als bekannte Trends, welche die Aussichten der Emittentin und der Branche, in der sie ihre 

Geschäftstätigkeit ausübt, beeinflussen, sind das herausfordernde makroökonomische Um-

feld und die weiterhin schwierigen Bedingungen an den Finanz- und Kapitalmärkten anzuse-

hen, die durch die bestehende COVID-19 Pandemie nun auch verstärkt wurden und die der-

zeit keine Rückschlüsse auf die finanziellen Auswirkungen für die Emittentin zulassen. Diese 

Entwicklungen hatten in der Vergangenheit und können möglicherweise auch in der Zukunft 

negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben, 

insbesondere auch auf ihre Kapitalkosten.  

Darüber hinaus können sich Änderungen des aufsichtsrechtlichen Umfelds oder Initiativen zur 

Durchsetzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen negativ auf die Emittentin auswirken. Ins-

besondere können neue gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Erfordernisse und eine Ände-

rung der als erforderlich erachteten Vorgaben für Eigenmittel, Liquidität und Verschuldungs-

quote zu höheren Anforderungen und Quoten für Eigenmittel und Liquidität führen. Ebenso 

stellen weitere Regulierungsmaßnahmen (wie zB erweiterte Finanzmarktregeln durch MIFID 

II, MiFIR, BRRD, etc) große Herausforderungen für die Emittentin und die Finanzbranche dar.  

4.8 ERWARTETER ODER GESCHÄTZTER GEWINN  

Angaben zu Gewinnprognosen oder-Schätzungen werden im Prospekt nicht gemacht. 

4.9 VERWALTUNGS-, LEITUNGS- UND AUFSICHTSORGANE 

4.9.1 Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane  

 

NAME FUNKTIONEN außerhalb der Emittentin 

 

VORSTAND  



 

 

57 

Gen. Dir. Mag. Andreas Höll Vorstand 

Vorsitzender des Vorstandes Volksbank Vertriebs- und Marketing eG 

Volksbanken Holding eGen 

 

Aufsichtsrat 

VB Regio Invest AG 

Volksbanken-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 

Volksbank Einlagensicherung eG 

Verwaltungsgenossenschaft der Volksbank 
Wien e. Gen. in Liqu. 
Volksbanken.Versicherungsdienst-Gesellschaft 
m.b.H. 
VB Verbund-Beteiligung eG 
 

VDir. Mag. Dr. Andreas Hirsch Aufsichtsrat 

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstan-
des 

Salzburger Kreditgarantiegesellschaft m.b.H. 

 

AUFSICHTSRAT  

Dr. Roland Reichl  - 

Vorsitzender des Aufsichtsrates  

 

Dr. Anton Fischer unbeschränkt haftender Gesellschafter 

1. Vorsitzender-Stellvertreter Fischer & Rechberger OG 

  

 Stv. Stiftungsvorstand 

 FK Privatstiftung 

 GES Privatstiftung 

 

Dr. Martin Winner Gesellschafter/Geschäftsführer 

2. Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Winner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungs-Ges.m.b.H. 
 

Gesellschafter 

SAL Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft 
m.b.H. 
 

unbeschränkt haftender Gesellschafter 

Winner Steuerberatung KG 

 

Vorstand 

4 M Privatstiftung 

Dartmouth Privatstiftung 

Hege Privatstiftung 

Karl Limmert Privatstiftung 

LAVACA Privatstiftung 

Lohningstein Privatstiftung 
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Menti-Privatstiftung 

Kennard Privatstiftung 

 

Ing. Franz Asen Gesellschafter/Geschäftsführer 

Mitglied EFA Immobilien GmbH 

Franz Asen Stahlbau GmbH 

 

 

i 

 

Gerhard Mayr 
Mitglied 

vom Betriebsrat in den Aufsichtsrat entsandtes 
Mitglied 
 

 

 

 

KR Simon Kornprobst Gesellschafter/Geschäftsführer 
Mitglied Kornprobst Ges.m.b.H. 

Kornprobst Tele-Funk Ges.m.b.H. 
 
Kommanditist 
Kornprobst Ges.m.b.H. & Co.KG 
 

Andreas Weber 
Mitglied 

vom Betriebsrat in den Aufsichtsrat entsandtes 
Mitglied 
 

Dr. Karl Wilfinger - 

Mitglied  

 

Bettina Wintersteller 
Mitglied  

vom Betriebsrat in den Aufsichtsrat entsandtes 
Mitglied 

  

(Quelle: eigene Aufzeichnungen der Emittentin) 

Die Geschäftsanschrift aller Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates der Emittentin lautet 

5020 Salzburg, St. Julien-Straße 12, Österreich. 

4.9.2 Interessenkonflikte 

Die Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates und des oberen Managements der Emit-

tentin haben neben ihrer Funktion bei der Emittentin zum Teil noch weitere Funktionen inne. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Doppelfunktionen von Mitgliedern des 

Vorstandes, des Aufsichtsrats und/oder des oberen Managements der Emittentin in anderen 

Organisationen und Unternehmen Interessenkonflikte ergeben, die zu Entscheidungen füh-

ren, die nicht im Interesse der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern liegen. 

Hinsichtlich der oben aufgelisteten Personen hat die Emittentin keine Kenntnis von Interes-

senkonflikten zwischen deren Verpflichtungen gegenüber der Emittentin und ihren privaten 

oder sonstigen Interessen. 
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4.10 EIGENTÜMERSTRUKTUR DER EMITTENTIN 

4.10.1 Genossenschafter 

Die Emittentin befindet sich im Eigentum ihrer Genossenschafter, dies waren zum 31.05.2020 

26.727 Personen. Die gezeichneten Geschäftsanteile der Emittentin in Höhe von je 

EUR 22,00 betrugen 584.837 Stück, dies entspricht einem Geschäftsanteilskapital von 

EUR 12.866.414. 

An der Emittentin bestehen neben den oben dargestellten Eigentumsverhältnissen der Ge-

nossenschafter keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen oder Beherrschungsver-

hältnisse. 

4.10.2 Vereinbarungen betreffend Veränderungen der Beherrschung der Emittentin 

Der Emittentin sind keine etwaigen Vereinbarungen bekannt, deren Ausübung zu einem spä-

teren Zeitpunkt zu einer Veränderung bei der Kontrolle der Emittentin führen kann. 

4.11 FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND 
ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN  

4.11.1 Historische Finanzinformationen 

Die jüngsten geprüften Finanzinformationen der Emittentin stammen aus dem geprüften Jah-

resabschluss nach UGB zum 31.12.2019 der Emittentin. Die geprüften Jahresabschlüsse 

nach UGB zum 31.12.2019 und zum 31.12.2018 der Emittentin sind in den Anhängen./A und 

./B in den Prospekt aufgenommen. 

Die nachfolgenden Positionen aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (die 

"GuV") stellen Auszüge aus dem geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 dar:  

GuV in EUR Tausend 01-12/2019 01-12/2018 

Nettozinsertrag 45.415 45.095 

Betriebserträge 81.659 78.501 

Betriebsaufwendungen -66.994 -67.363 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-

keit 9.154 7.149 

Jahresüberschuss nach Steuern 7.433 6.358 

Jahresgewinn 2.424 2.348 

Bilanz in EUR Tausend 31.12.2019 31.12.2018 

Forderungen an Kreditinstitute 348.807 333.796 

Forderungen an Kunden 2.305.292 2.154.932 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-

ten 315.351 235.638 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2.256.727 2.178.262 

Eigenkapital* 245.713 238.199 

Bilanzsumme 2.908.877 2.747.756 
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(Quelle: Geprüfte Jahresabschlüsse der Emittentin nach UGB zum 31.12.2019 und 31.12.2018, Zahlen sind auf EUR 

Tausend gerundet.) 

* Das Eigenkapital errechnet sich aus der Summe des Fonds für allgemeine Bankrisiken, des gezeichneten Kapitals, 

der Kapitalrücklagen, der Gewinnrücklagen, der Haftrücklage gem. § 57 Abs 5 BWG und dem Bilanzgewinn. 

Eigenmittel der Emittentin  

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betrugen die anrechenbaren Eigenmittel der Emittentin EUR 

307,1 Mio. Die Eigenmittelquote erreichte auf Einzelbankebene zum Jahresende 2019 

19,27%, die Kernkapitalquote 14,95% (jeweils bezogen auf das Gesamtrisiko). Auf das Kern-

kapital (Tier 1) entfielen77,6% und auf die ergänzenden Eigenmittel (Tier 2) 22,4% der vor-

handenen Eigenmittel.  

Kapitalflussrechnung 

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Kapitalflussrechnung der Emittentin zu den Ge-

schäftsjahren 2019, 2018 und deren Quellen: 

KAPITALFLUSSRECHNUNG 
(in Tsd. EUR) 2019 2018 
Ergebnis vor Steuern 9.154 8.706 
Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirk-
same Posten   

+/- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Fi-
nanz- und Sachanlagen 

3.956 4.907 

+/- Dotierung und Auflösung von Rückstellungen 
und Risikovorsorgen 

-10.165 -2.484 

+/- Ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- 
und Sachanlagen 

-2.235 -871 

+/- Veränderung Rückstellung Steuern 2.898 -333 
   

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkei-
ten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur 
um zahlungsunwirksame Bestandteile   

+/- Abnahme/Zunahme Forderungen an Kreditin-
stitute 

-15.011 -12.119 

+/- Abnahme/Zunahme Forderungen an Kunden -141.589 -39.997 
+/- Abnahme/Zunahme Sonstige Aktiva -2.565 -1.544 
+/- Abnahme/Zunahme Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 

79.713 65.105 

+/- Abnahme/Zunahme Verbindlichkeiten gegen-
über Kunden 

78.466 43.436 

+/- Abnahme/Zunahme Verbriefte Verbindlichkei-
ten 

-10.664 -2.470 

+/- Abnahme/Zunahme Sonstige Passiva 334 241 
Zahlungen aus Steuern -2.438 -2.235 
Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit -10.148 60.341 
   
Mittelzufluss aus der Veräußerung bzw. Tilgung von   

Wertpapieren 1.151 206 
Beteiligungen 135 0 
Sachanlagen 2.574 189 
   

Mittelabfluss durch Investitionen   
Wertpapieren -1.787 -54.623 
Beteiligungen -1.631 -4.206 
Sachanlagen -1.623 -3.264 

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit -1.180 -3.264 
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+ Kapitalerhöhung 258 662 
+/- Veränderung eigene Aktien 0 0 
- Dividendenzahlungen 170 370 
+/- Einzahlungen/Auszahlungen aus der Begebung 
von Nachrangkapital 

4.671 0 

+/- Sonstige Einzahlungen/Auszahlungen 2.179 1.677 
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 7.278 2.709 
   
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 
(=Kassenbestand) 

27.175 25.823 

Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit -10.148 60.341 
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit -1.180 -61.698 
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 7.278 2.709 
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 
(=Kassenbestand) 

23.125 27.178 

 (Quelle: geprüfte Kapitalflussrechnung, basierend auf den geprüften Jahresabschlüssen 2019 und 2018, siehe 

Anhänge ./A und ./B. Zur Bestätigung des Abschlussprüfers siehe Anhang ./C; Zahlen sind auf EUR Tausend 

gerundet.) 

4.11.2 Zwischeninformationen und sonstige Finanzinformationen 

Die Emittentin veröffentlicht keine Zwischeninformationen oder sonstige Finanzinformationen. 

4.11.3 Bestätigungsvermerke  

Die Bestätigungsvermerke (Berichte der Abschlussprüfer) der geprüften Jahresabschlüsse 

zum 31.12.2019 und zum 31.12.2018 der Emittentin sind als Anhänge ./A und ./B in den Pros-

pekt aufgenommen.  

Der Abschlussprüfer, der Österreichische Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch), mit 

der Anschrift in 1013 Wien, Löwelstraße 14, hat die Jahresabschlüsse der Emittentin zum 

31.12.2019 und zum 31.12.2018 geprüft und uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt. 

Der ÖGV ist ein Mitglied der Vereinigung Österreichischer Revisionsverbände, mit dem Sitz 

in Wien und der Geschäftsanschrift Löwelstraße 14, 1013 Wien. 

4.11.4 Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren  

Es bestehen keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (ein-

schließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhängig sind oder 

eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der mindestens letzten zwölf Monate bestan-

den/abgeschlossen wurden, und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität 

der Emittentin auswirken bzw in jüngster Zeit ausgewirkt haben. 

4.11.5 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin 

Durch die COVID-19 Pandemie wird eine Revision der bisherigen Wirtschaftserwartungen für 

das Jahr 2020 wahrscheinlich. Die Wirtschaftsdynamik wir durch die temporäre Unterbre-

chung von Lieferketten, Maßnahmen der Gesundheitsbehörden und des Nachfragerückgan-

ges negativ beeinflusst. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der COVID-19 Pandemie ist 

eine betragsmäßige Schätzung der finanziellen Auswirkung derzeit noch nicht möglich. Dar-
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über hinaus haben sich die Aussichten der Emittentin seit dem Datum des letzten veröffent-

lichten geprüften Jahresabschlusses nicht wesentlich verschlechtert; ebenso hat die Emitten-

tin seit dem letzten Geschäftsjahr keine wesentlichen Veränderungen in ihrer Finanzlage oder 

Handelspositionen festgestellt. 

4.12 WEITERE ANGABEN 

4.12.1 Geschäftsanteilskapital 

Die gezeichneten Geschäftsanteile der Emittentin in Höhe von je EUR 22,00 betrugen per 

31.12.2019 606.070 Stück (31.12.2018:596.532 Stück), dies entspricht einem Geschäftsan-

teilskapital von TEUR 13.333,5 (31.12.2018: TEUR 13.123,7). 

4.12.2 Satzung und Statuten der Gesellschaft 

Die Emittentin ist im Firmenbuch unter FN 58848 t eingetragen. Die Emittentin ist eine regio-

nale Bank und betreibt ihr Unternehmen gemäß § 3 der Satzung mit förderwirtschaftlicher 

Zielsetzung, Details siehe auch Punkt 4.5.1 Haupttätigkeitsfelder. 

4.13 WESENTLICHE VERTRÄGE 

Siehe die durch Verweis aufgenommenen im Programm zur Begebung von Schuldverschrei-

bungen der VOLKSBANK WIEN AG (der "Basisprospekt 2020") vom 15.07.2020 und etwaigen 

Nachträgen enthaltenen Abschnitte (4.6. ORGANISATORISCHE STRUKTUR). 

Abgesehen von den dort aufgelisteten Verträgen wurden von der Emittentin keine wichtigen 

Verträge außerhalb ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abgeschlossen.  

4.14 EINSEHBARE DOKUMENTE 

Dieser Prospekt und etwaige Nachträge zum Prospekt sind für zwölf Monate ab dem Tag der 

Billigung dieses Prospekts am Sitz der Emittentin, während der üblichen Geschäftszeiten und 

in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter www .volksbanksalzburg.at, 

unter dem Pfad: "Ihre Regionalbank/Dokumente/Basisprospekt" kostenlos verfügbar.  
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5. ANLEIHEBEDINGUNGEN 

5.1 ANLEIHEBEDINGUNGEN 

 Die nachfolgenden Muster-Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen (die "Muster-An-

leihebedingungen") sind in 4 Ausgestaltungsvarianten aufgeführt: 

 Variante 1 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit fixem 

Zinssatz. 

 Variante 2 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Nullkupon-Schuldverschreibungen. 

 Variante 3 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit variablem 

Zinssatz; und 

 Variante 4 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit fixem und 

danach variablem Zinssatz. 

 Die Muster-Anleihebedingungen für jede Variante enthalten bestimmte weitere Optionen, die 

durch Instruktionen und Erklärungen in fetter, kursiver Schrift in eckigen Klammern innerhalb 

der Muster-Anleihebedingungen gekennzeichnet sind.  

 In den für eine Serie von Schuldverschreibungen maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 

wird die Emittentin festlegen, welche der Varianten 1 bis 4 der Muster-Anleihebedingungen 

(einschließlich der jeweils enthaltenen bestimmten weiteren Optionen) für diese Serie von 

Schuldverschreibungen zur Anwendung kommt, indem die entsprechende Option ausgewählt 

wird.  

 Soweit die Emittentin zum Zeitpunkt der Billigung des Prospektes keine Kenntnis von be-

stimmten Angaben hatte, die auf eine Serie von Schuldverschreibungen anwendbar sind, ent-

halten die Muster-Anleihebedingungen Platzhalter oder Leerstellen in eckigen Klammern, die 

durch die Endgültigen Bedingungen vervollständigt werden.  

 Die nachfolgenden Muster-Anleihebedingungen sind gemeinsam mit dem Teil 1 der "Endgül-

tigen Bedingungen", die die Muster-Anleihebedingungen jeder Serie von Schuldverschrei-

bungen ergänzen und konkretisieren, zu lesen. Die Muster-Anleihebedingungen und die End-

gültigen Bedingungen bilden gegebenenfalls zusammen die "Anleihebedingungen" der je-

weiligen Serie von Schuldverschreibungen. Die Leerstellen in den auf die Schuldverschrei-

bungen anwendbaren Bestimmungen dieser Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die 

in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in 

den betreffenden Bestimmungen durch diese Angabe ausgefüllt wären, alternative oder wähl-

bare Bestimmungen dieser Muster-Anleihebedingungen, die in den Endgültigen Bedingungen 

nicht ausgefüllt oder gelöscht oder als nicht anwendbar erklärt sind, gelten als aus diesen 

Muster-Anleihebedingungen gelöscht; sämtliche auf die Schuldverschreibungen nicht an-

wendbare Bestimmungen dieser Anleihebedingungen (einschließlich der Anweisungen, An-

merkungen und der Texte in eckigen Klammern) gelten als aus diesen Anleihebedingungen 

gelöscht.  

 Kopien der Anleihebedingungen sind auf der Webseite der Emittentin unter www .volksbank-

salzburg.at, unter dem Pfad: "Ihre Regionalbank/Dokumente/Basisprospekt" oder kostenlos 

am Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten verfügbar. 
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5.1.1 Variante 1– Fixer Zinssatz 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Salzburg eG (die "Emittentin") begibt gemäß den Best-

immungen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum 

des (Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart 

einfügen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") in [festgelegte Währung 

einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von [Gesamtnennbetrag einfü-

gen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]) [mit Auf- und Abstockungsmöglich-

keit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbetrag einfügen] (der "Nennbetrag"). 

(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

(3) Sammelurkunde. Die Schuldverschreibungen sind in einer Sammelurkunde (die "Sammelur-

kunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz ohne Zinsscheine verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die 

eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei vertretungsberechtigten Personen der 

Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist nach Wahl der Emittentin von der Hauptzahlstelle 

oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine 

werden nicht ausgegeben. 

[Im Fall der Verwahrung bei der VOLKSBANK WIEN AG einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-

schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4)  Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-

folger.] 

(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-

nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen und "ordinary senior" berücksichtigungsfähigen Schuldver-

schreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die in einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) oder einer 

Liquidation der Emittentin untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachran-

gigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind mit Ausnahme von 

Instrumenten oder Verbindlichkeiten, die nach geltenden Rechtsvorschriften vorrangig oder nach-

rangig sind.] 
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[Im Fall von "senior non-preferred" berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfü-

gen: 

(1) Die Schuldverschreibungen sollen Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten (wie 

nachstehend definiert) darstellen. 

(2) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, jedoch mit der Maßgabe, dass sie "senior non-preferred" Verbindlichkeiten 

der Emittentin aus Schuldtiteln sind, die die Voraussetzungen für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 

Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen. 

Daher sind in einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) der Emittentin Ansprüche 

auf den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die nicht die Vo-

raussetzungen gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

senior non-preferred Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die die Voraus-

setzungen für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen 

nicht nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder 

nachrangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vor-

rangig oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen: (i) Stammaktien und anderen 

Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der 

Emittentin; (ii) Instrumenten des Partizipationskapitals gemäß § 23 Abs 4 und 5 BWG idF 

vor Inkrafttreten der CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals 

(Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iv) Instrumenten des Ergän-

zungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (v) allen anderen nach-

rangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin. 

(3) Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die 

deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden.  

(4) Die Schuldverschreibungen sind nicht besichert oder Gegenstand einer Garantie oder einer an-

deren Regelung, die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen 

höheren Rang verleiht. 

(5) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. 

Wobei: 

"Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten" bezeichnet alle (direkt begebe-

nen) Schuldtitel der Emittentin, die zu Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

gemäß Artikel 72b CRR und/oder § 100 Abs 2 BaSAG zählen, die in dem Mindestbetrag an Ei-

genmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds 

and eligible liabilities – MREL) gemäß BaSAG enthalten sind, einschließlich aller Schuldtitel, die 

aufgrund von Übergangsbestimmungen zu den Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbind-

lichkeiten der CRR und/oder des BaSAG zählen. 
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"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapital (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen. 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Behörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die für eine Ab-

wicklung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) darstellen. 

(2) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin.  

In einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) oder einer Liquidation der Emittentin 

sind Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen: 

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-

cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; und 

(ii) Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der 

Emittentin; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin (ausgenommen nachrangige Instrumente oder Verbindlich-

keiten der Emittentin, die vorrangig oder nachrangig gegenüber den Schuldverschreibun-

gen sind oder diesen gegenüber als vorrangig oder nachrangig bezeichnet werden); und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 

(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 

Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Partizipationskapitals 

gemäß § 23 Abs 4 und 5 BWG idF vor Inkrafttreten der CRR der Emittentin; und (iv) allen 

anderen nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die den Schuld-

verschreibungen gegenüber nachrangig sind oder diesen gegenüber als nachrangig be-

zeichnet werden. 

(3) Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die 

deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden.  

(4) Die Schuldverschreibungen sind nicht besichert oder Gegenstand einer Garantie oder einer an-

deren Regelung, die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen 

höheren Rang verleiht.  



 

 

67 

(5) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. 

Wobei: 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapital (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Behörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR , die für eine 

Abwicklung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich ist.] 

§ 3 

(Zinsen) 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem gleichbleibenden Zinssatz ausgestattet sind, einfü-

gen: 

(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbe-

trag ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis 

zum Verzinsungsende (wie nachstehend definiert) [Frequenz einfügen] (einschließlich) mit ei-

nem Zinssatz von [Zinssatz einfügen] % per annum (der "Zinssatz") verzinst. Die Zinsen sind 

nachträglich am [Zinszahlungstag einfügen] eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein "Zinszah-

lungstag"). Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfügen].] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem ansteigenden Zinssatz ausgestattet sind, einfügen: 

(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbe-

trag ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis 

zum Verzinsungsende (wie nachstehend definiert) (einschließlich) jährlich mit den nachstehen-

den Zinssätzen (jeweils ein "Zinssatz") verzinst: 

Zinssatz vom (einschließlich) bis (einschließlich) 

[Zinssätze einfügen: 

% per annum] 

[Daten einfügen] [Daten einfügen] 

 [weitere Zeilen einfügen]  

Die Zinsen sind nachträglich am [Zinszahlungstag einfügen] eines jeden Jahres (jeweils ein 

"Zinszahlungstag") zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfü-

gen].] 
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(2)  Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) wird vor jedem Zinszahlungstag den auf 

jede Schuldverschreibung zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für die maßgebliche Zinspe-

riode (wie nachstehend definiert) berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz 

und der Zinstagequotient auf den Nennbetrag angewendet werden, wobei der resultierende Be-

trag, falls die festgelegte Währung Euro ist, auf den nächsten 0,01 Euro auf- oder abgerundet 

wird, wobei 0,005 Euro aufgerundet werden, und, falls die festgelegte Währung nicht Euro ist, auf 

die kleinste Einheit der festgelegten Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 0,5 solcher Ein-

heiten aufgerundet werden. 

(3)  Zinsperiode. Der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zu dem Kalendertag 

(einschließlich), der dem ersten Zinszahlungstag vorangeht, sowie jeder folgende Zeitraum ab 

einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem unmit-

telbar folgenden Zinszahlungstag vorangeht, wird als Zinsperiode (jeweils eine "Zinsperiode") 

bezeichnet. Die Zinsperioden werden [nicht] angepasst.  

(4)  Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 

als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequoti-

enten (wie nachstehend definiert). 

"Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

[Im Fall von Actual/Actual (ICMA) einfügen: 

"Actual/Actual (ICMA)" meint, falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Zins-

periode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum, dividiert durch das Produkt von (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 

Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe aus (A) der tat-

sächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die Zinsperiode fällt, in der 

er beginnt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zins-

periode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, und (B) 

der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die nächste Zinsperi-

ode fällt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinspe-

riode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden.] 

[Im Fall von 30/360 einfügen: 

"30/360" meint die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert durch 360, wobei 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 

ermitteln ist (es sei denn, (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 

eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 

auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 

als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-

nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 

Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist).] 

[Im Fall von ACT/360 einfügen: 

"ACT/360" meint die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert 

durch 360.] 

(5)  Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages (das 

"Verzinsungsende"), der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte 

die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung an 

dem Tag, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht. 
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(6)  Stückzinsen. Bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen sind Stückzinsen [zahlbar/ zum jewei-

ligen Zinssatz zahlbar/nicht zahlbar]. 

§ 4 

(Rückzahlung) 

Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits ganz 

oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung in Überein-

stimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfügen] (der "End-

fälligkeitstag") zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags 

(der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt. 

§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-

fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der Emit-

tentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten Wahl-

rückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teilweise 

zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

 

 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-

fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 

gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-

gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-

verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-

stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-

tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach § 5 (4) 

erfüllt sind.] 

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (4) 

erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-

verschreibungen hat, einfügen: 
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(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-

tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 

oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-

nahme nach § 5 (3) der Anleihebedingungen ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldver-

schreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-

gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen: 

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-

gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 

einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 

definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 

an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 

(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 

"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-

übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-

derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich.] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-

rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 

von nachrangigen Schuldverschreibungen, einfügen:  

(2) Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Anleihegläubiger sind nicht 

berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu verlangen.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 

anwendbar ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/o-

der Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen jederzeit 

vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-Störung 

und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündigen und zu 

ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] des 

Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig 

zurückzahlen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur teil-

weise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrichti-

gung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht 

später als zwei Geschäftstage vor dem Endfälligkeitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungs-

tag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag im Hinblick auf die Schuldverschreibungen 

an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entsprechende Zahlung veranlassen, im Einklang mit 

den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 
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und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebedingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzei-

tigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anleihegläubigern zu tragen und die Emittentin über-

nimmt keine Haftung hierfür. 

 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-

rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-

chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-

verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 

auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 

nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-

tiger Bemühungen nicht in der Lage ist, (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-

wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 

die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen für notwendig erachtet, oder (ii) die Erlöse aus den Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 

(außer Maklergebühren) entrichten muss, um (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 

abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 

den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Vorausset-

zung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückge-

gangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 

Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungs-

kurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelau-

fener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich 

die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ih-

rem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and eligible lia-

bilities – MREL) gemäß BaSAG anrechenbaren berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten auf 

unlimitierter und nach oben uneingeschränkter Basis führen würde, und falls die Voraussetzun-

gen nach § 5 (4) erfüllt sind. 

(4) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 

dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 
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und/oder der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung und zum Rückkauf in Überein-

stimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und insoweit eine solche vorherige 

Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

Ungeachtet der oben stehenden Bedingungen wird die Emittentin, falls zum Zeitpunkt einer vor-

zeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs die für die Emittentin geltenden anwendbaren Auf-

sichtsvorschriften die vorzeitige Rückzahlung oder den Rückkauf nur nach Einhaltung von einer 

oder mehreren alternativen oder zusätzlichen Voraussetzungen zu den oben angegebenen er-

lauben, diese (etwaigen) anderen und/oder, falls anwendbar, zusätzlichen Voraussetzungen er-

füllen. 

Klarstellend wird angemerkt, dass die Verweigerung der Erlaubnis durch die Zuständige Behörde 

und/oder die Abwicklungsbehörde, eine erforderliche Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustim-

mung zu erteilen, keinen Verzug für irgendeinen Zweck darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung 

gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese 

Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen 

Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubi-

ger zurückgezahlt werden: 

(a) aus aufsichtsrechtlichen Gründen, wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der 

Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilwei-

sen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringe-

rer Qualität führen würde; oder 

(b) aus steuerlichen Gründen, wenn sich die geltende steuerliche Behandlung der Schuld-

verschreibungen ändert; 

und die Voraussetzungen nach § 5 (4) erfüllt sind. 

(4) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-

zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 

(a) die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-

stimmung mit Artikel 77 und 78 CRR erhalten hat, wobei diese Erlaubnis unter anderem 

voraussetzen kann, dass: 

(i) entweder die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder gleichzeitig mit einer 

solchen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf durch Eigenmittelinstrumente 

zumindest gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertrags-

möglichkeiten der Emittentin nachhaltig sind; oder 

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen Rückzahlung die Anforderungen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU 
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und 2014/59/EU, beide in der jeweils geltenden Fassung, um eine Spanne überstei-

gen, die die Zuständige Behörde für erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung vor fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Emission 

der Schuldverschreibungen: 

(i) aus aufsichtsrechtlichen Gründen nach § 5 (3) (a), die Zuständige Behörde es für 

ausreichend sicher hält und die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend 

nachgewiesen hat, dass eine die maßgebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen 

Neueinstufung der Schuldverschreibungen zum Ausgabetag der Schuldverschrei-

bungen nicht vorherzusehen war; oder 

(ii) aus steuerlichen Gründen nach § 5 (3) (b), die Emittentin der Zuständigen Behörde 

hinreichend nachgewiesen hat, dass die geltende Änderung der steuerlichen Be-

handlung wesentlich ist und zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vor-

herzusehen war. 

Ungeachtet der oben stehenden Bedingungen, falls zum Zeitpunkt einer vorzeitigen Rückzahlung 

oder eines Rückkaufs die für die Emittentin geltenden anwendbaren Aufsichtsvorschriften die 

vorzeitige Rückzahlung oder den Rückkauf nur nach Einhaltung von einer oder mehreren alter-

nativen oder zusätzlichen Voraussetzungen zu den oben angegebenen erlauben, wird die Emit-

tentin diese (etwaigen) anderen und/oder, falls anwendbar, zusätzlichen Voraussetzungen erfül-

len. 

Klarstellend wird angemerkt, dass die Verweigerung der Erlaubnis durch die Zuständige Behörde 

und/oder der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustim-

mung zu erteilen, keinen Verzug für irgendeinen Zweck darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

§ 6 

(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der fest-

gelegten Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Sys-

teme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger de-

potführende Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 

Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird 

der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. 

Sollte ein für die Zahlung von Kapital [im Fall von nicht-angepassten Zinsperioden einfügen: 

und Zinsen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläubiger keinen Anspruch 

auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, weitere Zinsen und 

sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

 "Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-

verschreibung liegende Geschäftstag.    
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[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Ex-

press Transfer System 2 (TARGET2) oder dessen Nachfolger in Betrieb sind und Zahlungen in 

Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 

System in Betrieb ist; und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 

"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-

delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 

sind.]   

[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben ("Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 

wird der betreffende Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modi-

fizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-

gen, den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen, den Wahlrückzahlungs-

betrag (Call), den Wahlrückzahlungsbetrag (Put), sowie sonstige auf oder in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  

(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 

zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 

Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-

nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-

gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-

schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 

letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne 

Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art 

(die "Steuern") geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 

Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 

festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich 
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vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, 

und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin 

ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital und/o-

der Zinsen zu zahlen. 

§ 8 

(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 

(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich, handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-

men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-

gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-

fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 

und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-

len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 

die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-

ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 

benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in derselben Stadt oder demselben Land 

zu bestimmen, Mitteilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, 

die Zahlstellen oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß 

§ 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 

den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 

diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-

gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 

und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 

Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 
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(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-

liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-

gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  

§ 10 

(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine 

andere Gesellschaft, die direkt oder indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emitten-

tin für alle sich aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Ver-

pflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu set-

zen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-

terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-

stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-

tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-

nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 

den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 

von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anlei-

hebedingungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Be-

zugnahme auf die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue 

Emittentin steuerlich ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen 

würde, eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zu-

sätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in 

welchem die Neue Emittentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-

tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 

ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garantie 

gemäß § 10 (1) (d 
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§ 11 

(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. [Die Schuldverschreibungen betreffende Mitteilungen, die zwingend in einer Tages-

zeitung in Österreich veröffentlicht werden müssen, werden im Amtsblatt zur Wiener Zeitung ver-

öffentlicht oder, falls diese ihr Erscheinen einstellt, in einer anderen Tageszeitung mit Verbreitung 

in ganz Österreich.] Die Schuldverschreibungen betreffende Mitteilungen, die nicht zwingend in 

einer Tageszeitung veröffentlicht werden müssen, sind wirksam erfolgt, wenn diese auf der Web-

seite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den Anleihegläubigern direkt 

oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet werden. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Zeitungsveröffentlichung 

nach § 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an 

die Anleihegläubiger zu ersetzen. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 

der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 

Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  

(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 

Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-

zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 

der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-

gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-

ger nicht wesentlich verschlechtert wird. 

§ 13 

(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-

gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Aus-

gabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen eine einheitliche 

Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Schuldverschreibungen im Markt oder anderwei-

tig zu jedem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderun-

gen zulässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl 

der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 

werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 
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und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-

zungen nach § 5 (4) erfüllt sind, möglich.] 

§ 14 

(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Salz-

burg, Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Salzburg, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt 

nicht das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeord-

net, Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen. 
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5.1.2 Variante 2 – Nullkupon-Schuldverschreibungen 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Salzburg eG (die "Emittentin") begibt gemäß den Best-

immungen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum 

des (Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart 

einfügen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") in [festgelegte Währung 

einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von [Gesamtnennbetrag einfü-

gen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]) [mit Auf- und Abstockungsmöglich-

keit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbetrag einfügen] (der "Nennbetrag"). 

(2)  Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

(3) Sammelurkunde. Die Schuldverschreibungen sind in einer Sammelurkunde (die "Sammelur-

kunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die eigenhändigen o-

der faksimilierten Unterschriften von zwei vertretungsberechtigten Personen der Emittentin oder 

deren Bevollmächtigten und ist nach Wahl der Emittentin von der Hauptzahlstelle oder in deren 

Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht 

ausgegeben. 

[Im Fall der Verwahrung bei der VOLKSBANK WIEN AG einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-

schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4)  Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-

folger.] 

(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-

nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen und "ordinary senior" berücksichtigungsfähigen Schuldver-

schreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die in einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) oder einer 

Liquidation der Emittentin untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachran-

gigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind mit Ausnahme von 

Instrumenten oder Verbindlichkeiten, die nach geltenden Rechtsvorschriften vorrangig oder nach-

rangig sind.] 
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[Im Fall von "senior non-preferred" berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfü-

gen: 

(1) Die Schuldverschreibungen sollen Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten (wie 

nachstehend definiert) darstellen. 

(2) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, jedoch mit der Maßgabe, dass sie "senior non-preferred" Verbindlichkeiten 

der Emittentin aus Schuldtiteln sind, die die Voraussetzungen für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 

Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen. 

Daher sind in einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) der Emittentin Ansprüche 

auf den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die nicht die Vo-

raussetzungen gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

senior non-preferred Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die die Voraus-

setzungen für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen 

nicht nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder 

nachrangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vor-

rangig oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen: (i) Stammaktien und anderen 

Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der 

Emittentin; (ii) Instrumenten des Partizipationskapitals gemäß § 23 Abs 4 und 5 BWG idF 

vor Inkrafttreten der CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals 

(Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iv) Instrumenten des Ergän-

zungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (v) allen anderen nach-

rangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin. 

(3) Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die 

deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden.  

(4) Die Schuldverschreibungen sind nicht besichert oder Gegenstand einer Garantie oder einer an-

deren Regelung, die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen 

höheren Rang verleiht. 

(5) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. 

Wobei: 

"Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten" bezeichnet alle (direkt begebe-

nen) Schuldtitel der Emittentin, die zu Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

gemäß Artikel 72b CRR und/oder § 100 Abs 2 BaSAG zählen, die in dem Mindestbetrag an Ei-

genmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds 

and eligible liabilities – MREL) gemäß BaSAG enthalten sind, einschließlich aller Schuldtitel, die 

aufgrund von Übergangsbestimmungen zu den Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbind-

lichkeiten der CRR und/oder des BaSAG zählen. 
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"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapital (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen. 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Behörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die für eine Ab-

wicklung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) darstellen. 

(2) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin.  

In einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) oder einer Liquidation der Emittentin 

sind Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen: 

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-

cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; und 

(ii) Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der 

Emittentin; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin (ausgenommen nachrangige Instrumente oder Verbindlich-

keiten der Emittentin, die vorrangig oder nachrangig gegenüber den Schuldverschreibun-

gen sind oder diesen gegenüber als vorrangig oder nachrangig bezeichnet werden); und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 

(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 

Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Partizipationskapitals 

gemäß § 23 Abs 4 und 5 BWG idF vor Inkrafttreten der CRR der Emittentin; und (iv) allen 

anderen nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die den Schuld-

verschreibungen gegenüber nachrangig sind oder diesen gegenüber als nachrangig be-

zeichnet werden. 

(3) Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die 

deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden.  

(4) Die Schuldverschreibungen sind nicht besichert oder Gegenstand einer Garantie oder einer an-

deren Regelung, die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen 

höheren Rang verleiht.  
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(5) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. 

Wobei: 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapital (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Behörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die für eine Ab-

wicklung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich ist.] 

§ 3 

(Zinsen) 

Keine periodischen Zinszahlungen. Es erfolgen keine laufenden Zinszahlungen auf die Schuldverschrei-

bungen.  

§ 4 

(Rückzahlung) 

Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits ganz 

oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung in Überein-

stimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfügen] (der "End-

fälligkeitstag") zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags 

(der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt. 

§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-

fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der Emit-

tentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten Wahl-

rückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teilweise 
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zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call)") vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

 

 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-

fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 

gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-

gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-

verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-

stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-

tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach § 5 (4) 

erfüllt sind.] 

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (4) 

erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-

verschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-

tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 

oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-

nahme nach § 5 (3) der Anleihebedingungen ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldver-

schreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-

gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen:  

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-

gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 

einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 

definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 

an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 

(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 

"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 
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Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-

übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-

derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich.] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-

rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 

von nachrangigen Schuldverschreibungen, einfügen:  

(2) Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Anleihegläubiger sind nicht 

berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu verlangen.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, ei-

ner Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" anwendbar ist, einfü-

gen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/o-

der Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen jederzeit 

vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-Störung 

und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündigen und zu 

ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] des 

Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückzahlen. Die Emittentin wird 

die Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur teilweise) am zweiten Geschäftstag (wie 

in § 6 definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrichtigung der vorzeitigen Rückzahlung ge-

mäß § 11 erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht später als zwei Geschäftstage vor dem 

Endfälligkeitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungstag") und wird den vorzeitigen Rückzah-

lungsbetrag im Hinblick auf die Schuldverschreibungen an die Anleihegläubiger zahlen oder eine 

entsprechende Zahlung veranlassen, im Einklang mit den maßgeblichen Steuergesetzen oder 

sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften und in Einklang mit und gemäß diesen 

Anleihebedingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzeitigen Rückzahlungsgebühren sind von 

den Anleihegläubigern zu tragen und die Emittentin übernimmt keine Haftung hierfür. 

 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-

rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-

chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-

verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 

auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 

nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-

tiger Bemühungen nicht in der Lage ist, (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-

wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 

die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen für notwendig erachtet, oder (ii) die Erlöse aus den Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 

(außer Maklergebühren) entrichten muss, um: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 

abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 
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den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Vorausset-

zung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückge-

gangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 

Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungs-

kurs einfügen] des Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-

zahlt werden, wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, 

was wahrscheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbe-

trag an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for 

own funds and eligible liabilities – MREL) gemäß BaSAG anrechenbaren berücksichtigungsfähi-

gen Verbindlichkeiten auf unlimitierter und nach oben uneingeschränkter Basis führen würde, und 

falls die Voraussetzungen nach § 5 (4) erfüllt sind. 

(4)  Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf.  

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 

dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

und/oder der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung und zum Rückkauf in Überein-

stimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und insoweit eine solche vorherige 

Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

Ungeachtet der oben stehenden Bedingungen wird die Emittentin, falls zum Zeitpunkt einer vor-

zeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs die für die Emittentin geltenden anwendbaren Auf-

sichtsvorschriften die vorzeitige Rückzahlung oder den Rückkauf nur nach Einhaltung von einer 

oder mehreren alternativen oder zusätzlichen Voraussetzungen zu den oben angegebenen er-

lauben, diese (etwaigen) anderen und/oder, falls anwendbar, zusätzlichen Voraussetzungen er-

füllen. 

Klarstellend wird angemerkt, dass die Verweigerung der Erlaubnis durch die Zuständige Behörde 

und/oder die Abwicklungsbehörde eine erforderliche Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustim-

mung zu erteilen, keinen Verzug für irgendeinen Zweck darstellt.  

Wobei:  

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1) (40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung 

gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese 

Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen 

Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die 

Anleihegläubiger zurückgezahlt werden: 
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(a) aus aufsichtsrechtlichen Gründen, wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der 

Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilwei-

sen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringe-

rer Qualität führen würde; oder 

(b) aus steuerlichen Gründen, wenn sich die geltende steuerliche Behandlung der Schuld-

verschreibungen ändert; 

und die Voraussetzungen nach § 5 (4) erfüllt sind. 

(4) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-

zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 

(a) die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-

stimmung mit Artikel 77 und 78 CRR erhalten hat, wobei diese Erlaubnis unter anderem 

voraussetzen kann, dass: 

(i) entweder die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder gleichzeitig mit einer 

solchen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf durch Eigenmittelinstrumente 

zumindest gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertrags-

möglichkeiten der Emittentin nachhaltig sind; oder 

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen Rückzahlung die Anforderungen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU 

und 2014/59/EU, beide in der jeweils geltenden Fassung, um eine Spanne überstei-

gen, die die Zuständige Behörde für erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung vor fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Emission 

der Schuldverschreibungen: 

(i) aus aufsichtsrechtlichen Gründen nach § 5 (3) (a), die Zuständige Behörde es für 

ausreichend sicher hält und die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend 

nachgewiesen hat, dass eine die maßgebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen 

Neueinstufung der Schuldverschreibungen zum Ausgabetag der Schuldverschrei-

bungen nicht vorherzusehen war; oder 

(ii) aus steuerlichen Gründen nach § 5 (3) (b), die Emittentin der Zuständigen Behörde 

hinreichend nachgewiesen hat, dass die geltende Änderung der steuerlichen Be-

handlung wesentlich ist und zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vor-

herzusehen war. 

Ungeachtet der oben stehenden Bedingungen, falls zum Zeitpunkt einer vorzeitigen Rückzahlung 

oder eines Rückkaufs die für die Emittentin geltenden anwendbaren Aufsichtsvorschriften die 

vorzeitige Rückzahlung oder den Rückkauf nur nach Einhaltung von einer oder mehreren alter-

nativen oder zusätzlichen Voraussetzungen zu den oben angegebenen erlauben, wird die Emit-

tentin diese (etwaigen) anderen und/oder, falls anwendbar, zusätzlichen Voraussetzungen erfül-

len. 

Klarstellend wird angemerkt, dass die Verweigerung der Erlaubnis durch die Zuständige Behörde 

und/oder der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustim-

mung zu erteilen, keinen Verzug für irgendeinen Zweck darstellt. 

Wobei: 
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"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

§ 6 

(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der festgelegten 

Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger 

gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Systeme oder 

nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger depotführende 

Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 

Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird 

der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. 

Sollte ein für die Zahlung von Kapital vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläu-

biger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, 

sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

"Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-

verschreibung liegende Geschäftstag.    

[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Ex-

press Transfer System 2 (TARGET2) oder dessen Nachfolger in Betrieb sind und Zahlungen in 

Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 

"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-

delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 

sind.]  

[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben ("Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 

wird der betreffende Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modi-

fizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 
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(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-

gen, den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen, den Wahlrückzahlungs-

betrag (Call), den Wahlrückzahlungsbetrag (Put), sowie sonstige auf oder in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  

(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 

zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 

Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-

nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-

gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-

schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 

letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne Einbehalt oder 

Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art (die "Steuern") 

geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder Behörden mit der 

Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt wer-

den, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich vorgeschrieben. 

In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, und die einbe-

haltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin ist nicht ver-

pflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital zu zahlen.  

§ 8 

(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 

(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-

men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-

gen]] 
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(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-

fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 

und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-

len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 

die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-

ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 

benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in derselben Stadt oder demselben Land 

zu bestimmen, Mitteilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, 

die Zahlstellen oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß 

§ 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 

den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 

diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-

gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 

und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 

Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 

(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-

liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-

gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  

§ 10 

(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine 

andere Gesellschaft, die direkt oder indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emitten-

tin für alle sich aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Ver-

pflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu set-

zen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-

terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-

stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-

tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-

nehmigungen erhalten hat; 



 

 

90 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 

den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 

von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anlei-

hebedingungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Be-

zugnahme auf die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue 

Emittentin steuerlich ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen 

würde, eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zu-

sätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in 

welchem die Neue Emittentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-

tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 

ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garantie 

gemäß § 10 (1) (d)).  

§ 11 

(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. [Die Schuldverschreibungen betreffende Mitteilungen, die zwingend in einer Tages-

zeitung in Österreich veröffentlicht werden müssen, werden im Amtsblatt zur Wiener Zeitung ver-

öffentlicht oder, falls diese ihr Erscheinen einstellt, in einer anderen Tageszeitung mit Verbreitung 

in ganz Österreich.] Die Schuldverschreibungen betreffende Mitteilungen, die nicht zwingend in 

einer Tageszeitung veröffentlicht werden müssen, sind wirksam erfolgt, wenn diese auf der Web-

seite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den Anleihegläubigern direkt 

oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet werden. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Zeitungsveröffentlichung 

nach § 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an 

die Anleihegläubiger zu ersetzen. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 

der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 

Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 
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Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  

(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 

Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-

zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 

der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-

gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-

ger nicht wesentlich verschlechtert wird.  

§ 13 

(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-

gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages und/oder des Ausgabepreises) in der Weise 

zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen eine einheitliche Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Schuldverschreibungen im Markt oder anderwei-

tig zu jedem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderun-

gen zulässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl 

der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 

werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 

und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-

zungen nach § 5 (4) erfüllt sind, möglich.] 

§ 14 

(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Salz-

burg, Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Salzburg, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt 

nicht das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeord-

net, Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen.  
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5.1.3 Variante 3 – Variabler Zinssatz 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Salzburg eG (die "Emittentin") begibt gemäß den Best-

immungen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum 

des (Erst-) Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart 

einfügen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") in [festgelegte Währung 

einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von [Gesamtnennbetrag einfü-

gen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]) [mit Auf- und Abstockungsmöglich-

keit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbetrag einfügen] (der "Nennbetrag"). 

(2)  Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

(3) Sammelurkunde. Die Schuldverschreibungen sind in einer Sammelurkunde (die "Sammelur-

kunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz ohne Zinsscheine verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die 

eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei vertretungsberechtigten Personen der 

Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist nach Wahl der Emittentin von der Hauptzahlstelle 

oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine 

werden nicht ausgegeben. 

[Im Fall der Verwahrung bei der VOLKSBANK WIEN AG einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-

schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-

folger.] 

(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-

nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen und "ordinary senior" berücksichtigungsfähigen Schuldver-

schreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die in einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) oder einer 
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Liquidation der Emittentin untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachran-

gigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind mit Ausnahme von 

Instrumenten oder Verbindlichkeiten, die nach geltenden Rechtsvorschriften vorrangig oder nach-

rangig sind.] 

[Im Fall von "senior non-preferred" berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfü-

gen: 

(1) Die Schuldverschreibungen sollen Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten (wie 

nachstehend definiert) darstellen. 

(2) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, jedoch mit der Maßgabe, dass sie "senior non-preferred" Verbindlichkeiten 

der Emittentin aus Schuldtiteln sind, die die Voraussetzungen für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 

Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen. 

Daher sind in einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) der Emittentin Ansprüche 

auf den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die nicht die Vo-

raussetzungen gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

senior non-preferred Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die die Voraus-

setzungen für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen 

nicht nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder 

nachrangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vor-

rangig oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen: (i) Stammaktien und anderen 

Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der 

Emittentin; (ii) Instrumenten des Partizipationskapitals gemäß § 23 Abs 4 und 5 BWG idF 

vor Inkrafttreten der CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals 

(Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iv) Instrumenten des Ergän-

zungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (v) allen anderen nach-

rangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin. 

(3) Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die 

deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden.  

(4) Die Schuldverschreibungen sind nicht besichert oder Gegenstand einer Garantie oder einer an-

deren Regelung, die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen 

höheren Rang verleiht. 

(5) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. 

Wobei: 

"Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten" bezeichnet alle (direkt begebe-

nen) Schuldtitel der Emittentin, die zu Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
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gemäß Artikel 72b CRR und/oder § 100 Abs 2 BaSAG zählen, die in dem Mindestbetrag an Ei-

genmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds 

and eligible liabilities – MREL) gemäß BaSAG enthalten sind, einschließlich aller Schuldtitel, die 

aufgrund von Übergangsbestimmungen zu den Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbind-

lichkeiten der CRR und/oder des BaSAG zählen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapital (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen. 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Behörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die für eine Ab-

wicklung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) darstellen. 

(2) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin.  

In einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) oder einer Liquidation der Emittentin 

sind Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen: 

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-

cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; und 

(ii) Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der 

Emittentin; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin (ausgenommen nachrangige Instrumente oder Verbindlich-

keiten der Emittentin, die vorrangig oder nachrangig gegenüber den Schuldverschreibun-

gen sind oder diesen gegenüber als vorrangig oder nachrangig bezeichnet werden); und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 

(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 

Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Partizipationskapitals 

gemäß § 23 Abs 4 und 5 BWG idF vor Inkrafttreten der CRR der Emittentin; und (iv) allen 

anderen nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die den Schuld-

verschreibungen gegenüber nachrangig sind oder diesen gegenüber als nachrangig be-

zeichnet werden. 
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(3) Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die 

deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden.  

(4) Die Schuldverschreibungen sind nicht besichert oder Gegenstand einer Garantie oder einer an-

deren Regelung, die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen 

höheren Rang verleiht.  

(5) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. 

Wobei: 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapital (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Behörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die für eine Ab-

wicklung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich ist.] 

§ 3 

(Zinsen) 

(1)  Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag [Frequenz 

einfügen] ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) 

bis zum Verzinsungsende (wie nachstehend definiert) (einschließlich) verzinst. Die Zinsen sind 

nachträglich an jedem [Zinszahlungstag(e) einfügen] zahlbar (jeweils ein "Zinszahlungstag"). 

Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfügen]. 

[Falls als Referenzzinssatz EURIBOR angegeben wurde, einfügen:  

(2) Variabler Zinssatz. Der Zinssatz (der "Zinssatz") für jede Zinsperiode (wie nachstehend definiert) 

entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [Angebotssatz einfügen] (der "Referenz-

zinssatz") per annum [plus/minus] [Zu-/Abschlag einfügen] per annum (die "Marge"), der auf 

der Bildschirmseite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfol-

geseite am Zinsfeststellungstag (wie in § 3 (3) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maß-

geblichen Zinsperiode ab ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die 

Festlegung durch die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird.] 

[Falls als Referenzsatz CMS angegeben wurde, einfügen:  

(2) Variabler Zinssatz. Der Zinssatz (der "Zinssatz") für jede Zinsperiode (wie nachstehend definiert) 

entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [[Anzahl]-Jahres Swap-Satz einfügen] (der 
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mittlere Swapsatz gegen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (der 

"[Anzahl]-Jahres Swapsatz") (der "Referenzsatz") per annum der auf der Bildschirmseite [Bild-

schirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststellungs-

tag (wie in § 3 (3) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinsperiode um ca. 

11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Berech-

nungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird, [plus/minus] [Zu-/Abschlag einfügen] per 

annum (die "Marge")] 

Sollte der Referenz[zins]satz zur festgelegten Zeit nicht auf der Bildschirmseite (wie je vorstehend 

definiert) erscheinen oder die Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen, wird die Berechnungs-

stelle von je einer Hauptgeschäftsstelle der vier Referenzbanken (wie nachstehend definiert) An-

gebotssätze (ausgedrückt als Prozentsatz per annum) für Einlagen in der festgelegten Währung 

mit einer Laufzeit, die der Laufzeit des Referenz[zins]satzes entspricht, für die betreffende Zins-

periode etwa zur festgelegten Zeit am Zinsfeststellungstag anfordern.  

Falls zumindest zwei dieser Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Angebotssätze nen-

nen, ist der Referenz[zins]satz für die betreffende Zinsperiode das arithmetische Mittel (falls er-

forderlich, auf- oder abgerundet auf das nächste tausendstel Prozent, wobei ab 0,0005 aufzurun-

den ist) der genannten Angebotssätze. 

"Referenzbanken" bedeutet die Euro-Zone Hauptgeschäftsstellen von vier großen Referenzban-

ken (gemessen an deren Bilanzsumme), deren Angebotssätze im Euro-Zonen Interbankenmarkt 

zur Bestimmung des zuletzt auf der Bildschirmseite erschienenen Referenz[zins]satzes verwen-

det wurden, die jeweils von der Berechnungsstelle ausgewählt werden.  

"Euro-Zone" bezeichnet das Gebiet derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die ge-

mäß dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (unterzeichnet in Rom am 

25. März 1957), geändert durch den Vertrag über die Europäische Union (unterzeichnet in Maas-

tricht am 7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag vom 2. Oktober 1997 und den Vertrag von 

Lissabon vom 13. Dezember 2007, in seiner jeweiligen Fassung, eine einheitliche Währung ein-

geführt haben oder jeweils eingeführt haben werden. 

Für den Fall, dass der Referenz[zins]satz nicht gemäß den vorstehenden Bestimmungen ermittelt 

werden kann, ist der Referenz[zins]satz der Angebotssatz, bzw das arithmetische Mittel der An-

gebotssätze, an dem letzten Tag vor dem Zinsfeststellungstag, an dem diese Angebotssätze an-

gezeigt wurden. 

Im Fall eines Benchmark-Ereignisses (wie nachstehend definiert): (i) bemüht sich die Emittentin 

im angemessenen Umfang einen Unabhängigen Berater zu ernennen, um im billigen Ermessen 

des Unabhängigen Beraters (in Abstimmung mit der Berechnungsstelle und in gutem Glauben 

und auf eine wirtschaftlich vernünftige Weise handelnd) einen Ersatz-Referenz[zins]satzes (das 

"Ersetzungsziel") zu bestimmen, der an die Stelle des vom Benchmark-Ereignis betroffenen ur-

sprünglichen Referenz[zins]satzes tritt; oder (ii) falls der Unabhängige Berater von der Emittentin 

nicht ernannt wird oder nicht zeitgerecht ernannt werden kann oder falls ein Unabhängiger Bera-

ter von der Emittentin ernannt wird, aber dieser keinen Ersatz-Referenz[zins]satz bestimmt, dann 

kann die Emittentin (unter Berücksichtigung des Ersetzungsziels) bestimmen, welcher Satz (falls 

überhaupt) den vom Benchmark-Ereignis betroffenen ursprünglichen Referenz[zins]satz ersetzt 

hat. Ein Ersatz-Referenz[zins]satz gilt ab dem vom Unabhängigen Berater oder von der Emitten-

tin (je nachdem) im billigen Ermessen bestimmten Zinsfeststellungstag (einschließlich), frühes-

tens jedoch ab dem Zinsfeststellungstag, der mit dem Benchmark-Ereignis zusammenfällt oder 

auf dieses folgt, erstmals mit Wirkung für die Zinsperiode, für die an diesem Zinsfeststellungstag 

der Zinssatz festgelegt wird. Der "Ersatz-Referenz[zins]satz" ist ein Satz (ausgedrückt als Pro-

zentsatz per annum), der sich aus einem vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je 
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nachdem) im billigen Ermessen festgelegten Alternativ-Referenz[zins]satz (der "Alternativ-Re-

ferenz[zins]satz"), der von einem Dritten bereitgestellt wird und der alle anwendbaren rechtli-

chen Voraussetzungen erfüllt, um ihn zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen zu verwenden, mit den vom Unabhängigen Berater oder von der Emit-

tentin (je nachdem) im billigen Ermessen gegebenenfalls bestimmten Anpassungen (zB in Form 

von Auf- oder Abschlägen) ergibt. 

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden kann die Emittentin insbesondere, aber 

ohne Beschränkung, ein Amtliches Ersetzungskonzept, eine Branchenlösung oder eine Allge-

mein Akzeptierte Marktpraxis umsetzen. 

Bestimmt der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) einen Ersatz-Refe-

renz[zins]satz, so besteht auch das Recht, nach billigem Ermessen diejenigen verfahrensmäßi-

gen Festlegungen in Bezug auf die Bestimmung des aktuellen Ersatz-Referenz[zins]satzes (zB 

Zinsfeststellungstag, maßgebliche festgelegte Zeit, maßgebliche Bildschirmseite für den Bezug 

des Alternativ-Referenz[zins]satzes sowie Ausfallbestimmungen für den Fall der Nichtverfügbar-

keit der maßgeblichen Bildschirmseite) zu treffen und diejenigen Anpassungen an die Definition 

von "Geschäftstag" in § 6 (3) und die Bestimmungen zur Geschäftstagekonvention in § 6 (3) vor-

zunehmen, die in Übereinstimmung mit der allgemein akzeptierten Marktpraxis erforderlich oder 

zweckmäßig sind, um die Ersetzung des Referenz[zins]satzes durch den Ersatz-Refe-

renz[zins]satz praktisch durchführbar zu machen. 

"Benchmark-Ereignis" bezeichnet: 

(a) eine dauerhafte und endgültige Einstellung der Ermittlung, Bereitstellung oder Bekannt-

gabe des Referenz[zins]satzes durch einen zentralen Administrator, ohne dass ein Nach-

folge-Administrator existiert, oder ein sonstiger dauerhafter und endgültiger Wegfall des 

Referenz[zins]satzes; oder 

(b) eine wesentliche Änderung der Methode zur Ermittlung oder Berechnung des Refe-

renz[zins]satzes im Vergleich zu derjenigen Methode, die bei Begebung der Schuldver-

schreibungen zur Anwendung kam, wenn diese Änderung dazu führt, dass der gemäß der 

neuen Methode berechnete Referenz[zins]satz nicht mehr den Referenz[zins]satz reprä-

sentiert oder zu repräsentieren geeignet ist oder aus sonstigen Gründen seinem wirtschaft-

lichen Gehalt nach nicht mehr mit dem Referenz[zins]satz vergleichbar ist, der mit der bei 

Begebung der Schuldverschreibungen zur Anwendung gekommenen Methode ermittelt o-

der berechnet wurde; oder 

(c) die Anwendbarkeit eines Gesetzes oder einer sonstigen Rechtsvorschrift oder einer be-

hördlichen oder gerichtlichen Anordnung, Verfügung oder sonstigen verbindlichen Maß-

nahme, die unmittelbar dazu führt, dass der Referenz[zins]satz nicht mehr als Referenz-

satz zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen unter den Schuldverschreibungen ver-

wendet werden darf oder nach der eine derartige Verwendung nicht nur unwesentlichen 

Beschränkungen oder nachteiligen Folgen unterliegt. 

"Amtliches Ersetzungskonzept" bezeichnet eine verbindliche oder unverbindliche Äußerung ei-

ner Zentralbank, einer Aufsichtsbehörde oder eines öffentlich-rechtlich konstituierten oder besetz-

ten Aufsichts- oder Fachgremiums der Finanzbranche, wonach ein bestimmter Referenzsatz, ge-

gebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des Referenz[zins]satzes 

treten solle oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren zur Bestimmung von Zahlungs-

verpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Referenz[zins]satz bestimmt werden 

würden, zur Anwendung gelangen solle oder könne. 

"Branchenlösung" bezeichnet eine Äußerung der International Swaps and Derivatives Associa-

tion (ISDA), der International Capital Markets Association (ICMA), der Association for Financial 
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Markets in Europe (AFME), der Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), 

der SIFMA Asset Management Group (SIFMA AMG), der Loan Markets Association (LMA), des 

Deutschen Derivate Verbands (DDV), des Zertifikate Forum Austria oder eines sonstigen privaten 

Branchenverbands der Finanzwirtschaft, wonach ein bestimmter Referenzsatz, gegebenenfalls 

unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des Referenz[zins]satzes treten solle 

oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtun-

gen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Referenz[zins]satz bestimmt werden würden, zur 

Anwendung gelangen solle oder könne. 

"Allgemein Akzeptierte Marktpraxis" bezeichnet die Verwendung eines bestimmten Referenz-

satzes, gegebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, anstelle des Refe-

renz[zins]satzes oder die vertragliche oder anderweitige Regelung eines bestimmten Verfahrens 

zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Refe-

renz[zins]satz bestimmt worden wären, in einer Vielzahl von Anleiheemissionen nach dem Eintritt 

eines Benchmark-Ereignisses oder eine sonstige allgemein akzeptierte Marktpraxis zur Erset-

zung des Referenz[zins]satzes als Referenzsatz für die Bestimmung von Zahlungsverpflichtun-

gen. 

Für die Zwecke dieses Unterabsatzes bezeichnet der "Unabhängige Berater" ein unabhängiges 

Finanzinstitut von internationaler Reputation oder einen anderen unabhängigen Finanzberater in 

der Eurozone mit Erfahrung am internationalen Kapitalmarkt, der jeweils von der Emittentin auf 

ihre eigenen Kosten ernannt wird. 

Der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) sind nach billigem Ermessen berech-

tigt, aber nicht verpflichtet, in Bezug auf ein und dasselbe Benchmark-Ereignis mehrfach einen 

Ersatz-Referenz[zins]satz nach Maßgabe der Bestimmungen zu bestimmen, wenn diese spätere 

Bestimmung besser geeignet ist als die jeweils vorangegangene, das Ersetzungsziel zu errei-

chen. Die Bestimmungen gelten auch entsprechend für den Fall, dass in Bezug auf einen vom 

Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) zuvor bestimmten Alternativ-Refe-

renz[zins]satz ein Benchmark-Ereignis eintritt. 

Hat der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) nach Eintritt eines Benchmark-

Ereignisses einen Ersatz-Referenz[zins]satz bestimmt, so wird veranlasst, dass der Eintritt des 

Benchmark-Ereignisses, der vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) 

bestimmte Ersatz-Referenz[zins]satz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festset-

zungen des Unabhängigen Beraters oder der Emittentin (je nachdem) gemäß der vorstehenden 

Bestimmungen der Berechnungsstelle und den Gläubigern gemäß § 11 baldmöglichst, aber kei-

nesfalls später als am vierten auf die Bestimmung des Ersatz-Referenz[zins]satzes folgenden 

Geschäftstag sowie jeder Börse, an der die betreffenden Schuldverschreibungen zu diesem Zeit-

punkt notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, baldmöglichst, aber 

keinesfalls später als zu Beginn der Zinsperiode, ab der der Ersatz-Referenz[zins]satz erstmals 

anzuwenden ist, mitgeteilt werden. 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Mindestzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Mindestzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte 

Zinssatz niedriger ist als [Mindestzinssatz einfügen] % per annum (der "Mindestzinssatz"), so 

entspricht der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Mindestzinssatz.] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Höchstzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Höchstzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte Zins-

satz höher ist als [Höchstzinssatz einfügen] % per annum (der "Höchstzinssatz"), so entspricht 

der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Höchstzinssatz.] 
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(3)  Zinsfeststellungstag. Der "Zinsfeststellungstag" bezeichnet den [Anzahl einfügen] [Londoner] 

/ [Frankfurter] / [New-Yorker] / [TARGET]-Geschäftstag vor [Beginn/Ende einfügen] der maß-

geblichen Zinsperiode. ["[Londoner] / [Frankfurter] / [New-Yorker]-Geschäftstag" bezeichnet 

einen Tag (außer einem Samstag, Sonntag oder Feiertag), an dem Geschäftsbanken in [London] 

/ [Frankfurt] / [New-York] für Geschäfte (einschließlich Devisen- und Sortengeschäfte) geöffnet 

sind.] [Ein "TARGET-Geschäftstag" bezeichnet einen Tag, an dem das Trans-European Auto-

mated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) betriebsbereit ist.] 

(4)  Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) wird vor jedem Zinszahlungstag den auf 

jede Schuldverschreibung zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für die maßgebliche Zinspe-

riode (wie nachstehend definiert) berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz 

und der Zinstagequotient auf den Nennbetrag angewendet werden, wobei der resultierende Be-

trag, falls die festgelegte Währung Euro ist, auf den nächsten 0,01 Euro auf- oder abgerundet 

wird, wobei 0,005 Euro aufgerundet werden, und, falls die festgelegte Währung nicht Euro ist, auf 

die kleinste Einheit der festgelegten Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 0,5 solcher Ein-

heiten aufgerundet werden. 

(5) Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass den An-

leihegläubigern sobald als praktisch möglich nach jedem Feststellungstag der variable Zinssatz 

(soweit anwendbar) und der Zinsbetrag für die maßgebliche Zinsperiode sowie der maßgebliche 

Zinszahlungstag durch Mitteilung gemäß § 11 mitgeteilt werden; die Berechnungsstelle wird 

diese Mitteilung ferner auch gegenüber jeder Börse vornehmen, an der die Schuldverschreibun-

gen zu diesem Zeitpunkt notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen. 

Im Fall einer Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode können der mitgeteilte Zinsbetrag 

und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich angepasst (oder andere geeignete An-

passungsmaßnahmen getroffen) werden. Jede solche Anpassung wird umgehend allen Börsen, 

an denen die Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt notiert sind und deren Regeln eine 

Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den Anleihegläubigern mitgeteilt.  

(6)  Zinsperiode. Der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zu dem Kalendertag 

(einschließlich), der dem ersten Zinszahlungstag vorangeht, sowie jeder folgende Zeitraum ab 

einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem unmit-

telbar folgenden Zinszahlungstag vorangeht, wird als Zinsperiode (jeweils eine "Zinsperiode") 

bezeichnet. Die Zinsperioden werden [nicht] angepasst.   

(7)  Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 

als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequoti-

enten (wie nachstehend definiert). 

 "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

[Im Fall von Actual/Actual (ICMA)einfügen: 

"Actual/Actual (ICMA)" meint falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Zins-

periode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum, dividiert durch das Produkt von: (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 

Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe aus (A) der tat-

sächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die Zinsperiode fällt, in der 

er beginnt, geteilt durch das Produkt von: (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zins-

periode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, und (B) 
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der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die nächste Zinsperi-

ode fällt, geteilt durch das Produkt von: (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinspe-

riode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden.] 

[Im Fall von 30/360 einfügen: 

"30/360" meint die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert durch 360, wobei 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 

ermitteln ist (es sei denn: (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 

eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 

auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 

als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-

nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 

Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist).] 

[Im Fall von ACT/360 einfügen: 

"ACT/360" meint die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert 

durch 360.] 

(8)  Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages (das 

"Verzinsungsende"), der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte 

die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung an 

dem Tag, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht. 

(9)  Stückzinsen. Bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen sind Stückzinsen [zahlbar/mindes-

tens zum Mindestzinssatz zahlbar / [und] höchstens zum Höchstzinssatz zahlbar/ nicht zahlbar]. 

§ 4 

(Rückzahlung) 

Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits ganz 

oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung in Überein-

stimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfügen] (der "End-

fälligkeitstag") zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags 

(der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt. 

§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-

fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der Emit-

tentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten Wahl-

rückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teilweise 

zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 
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 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-

fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 

gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-

gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-

verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-

stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-

tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach § 5 (4) 

erfüllt sind.] 

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (4) 

erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-

verschreibungen hat, einfügen: 

 (1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-

tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 

oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-

nahme nach § 5 (3) der Anleihebedingungen ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldver-

schreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-

gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen:  

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-

gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 

einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 

definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 

an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 

(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 

"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-

übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-

derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich.] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-

rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 

von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:  
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(2) Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Anleihegläubiger sind nicht 

berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu verlangen.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 

anwendbar ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/o-

der Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen jederzeit 

vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-Störung 

und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündigen und zu 

ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] des 

Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig 

zurückzahlen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur teil-

weise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrichti-

gung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht 

später als zwei Geschäftstage vor dem Endfälligkeitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungs-

tag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag im Hinblick auf die Schuldverschreibungen 

an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entsprechende Zahlung veranlassen, im Einklang mit 

den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 

und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebedingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzei-

tigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anleihegläubigern zu tragen und die Emittentin über-

nimmt keine Haftung hierfür. 

 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-

rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-

chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-

verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 

auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 

nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin , unter Anwendung wirtschaftlich ver-

nünftiger Bemühungen nicht in der Lage ist: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 

abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 

den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii)  die Erlöse aus den Transaktionen 

bzw Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 

(außer Maklergebühren) entrichten muss, um: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 

abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 

den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen 

bzw Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Voraus-

setzung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurück-

gegangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 
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[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 

Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungs-

kurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelau-

fener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich 

die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ih-

rem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den  für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and eligible lia-

bilities – MREL) gemäß BaSAG anrechenbaren berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten auf 

unlimitierter und nach oben uneingeschränkter Basis führen würde, und falls die Voraussetzun-

gen nach § 5 (4) erfüllt sind. 

(4) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 

dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

und/oder der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung und zum Rückkauf in Überein-

stimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und insoweit eine solche vorherige 

Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

Ungeachtet der oben stehenden Bedingungen wird die Emittentin, falls zum Zeitpunkt einer vor-

zeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs die für die Emittentin geltenden anwendbaren Auf-

sichtsvorschriften die vorzeitige Rückzahlung oder den Rückkauf nur nach Einhaltung von einer 

oder mehreren alternativen oder zusätzlichen Voraussetzungen zu den oben angegebenen er-

laubt ist, diese (etwaigen) anderen und/oder, falls anwendbar, zusätzlichen Voraussetzungen er-

füllen. 

Klarstellend wird angemerkt, dass die Verweigerung der Erlaubnis durch die Zuständige Behörde 

und/oder die Abwicklungsbehörde, eine erforderliche Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustim-

mung zu erteilen, keinen Verzug für irgendeinen Zweck darstellt. 

Wobei:  

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung 

gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese 

Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen 

Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubi-

ger zurückgezahlt werden: 

(a) aus aufsichtsrechtlichen Gründen, wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der 

Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilwei-

sen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringe-

rer Qualität führen würde; oder 
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(b) aus steuerlichen Gründen, wenn sich die geltende steuerliche Behandlung der Schuld-

verschreibungen ändert; 

und die Voraussetzungen nach § 5 (4) erfüllt sind. 

(4) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-

zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 

(a) die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-

stimmung mit Artikel 77 und 78 CRR erhalten hat, wobei diese Erlaubnis unter anderem 

voraussetzen kann, dass: 

(i) entweder die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder gleichzeitig mit einer 

solchen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf durch Eigenmittelinstrumente 

zumindest gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertrags-

möglichkeiten der Emittentin nachhaltig sind; oder 

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen Rückzahlung die Anforderungen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU 

und 2014/59/EU, beide in der jeweils geltenden Fassung, um eine Spanne überstei-

gen, die die Zuständige Behörde für erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung vor fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Emission 

der Schuldverschreibungen: 

(i) aus aufsichtsrechtlichen Gründen nach § 5 (3) (a), die Zuständige Behörde es für 

ausreichend sicher hält und die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend 

nachgewiesen hat, dass eine die maßgebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen 

Neueinstufung der Schuldverschreibungen zum Ausgabetag der Schuldverschrei-

bungen nicht vorherzusehen war; oder 

(ii) aus steuerlichen Gründen nach § 5 (3) (b), die Emittentin der Zuständigen Behörde 

hinreichend nachgewiesen hat, dass die geltende Änderung der steuerlichen Be-

handlung wesentlich ist und zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vor-

herzusehen war. 

Ungeachtet der oben stehenden Bedingungen, falls zum Zeitpunkt einer vorzeitigen Rückzahlung 

oder eines Rückkaufs die für die Emittentin geltenden anwendbaren Aufsichtsvorschriften die 

vorzeitige Rückzahlung oder den Rückkauf nur nach Einhaltung von einer oder mehreren alter-

nativen oder zusätzlichen Voraussetzungen zu den oben angegebenen erlauben, wird die Emit-

tentin diese (etwaigen) anderen und/oder, falls anwendbar, zusätzlichen Voraussetzungen erfül-

len. 

Klarstellend wird angemerkt, dass die Verweigerung der Erlaubnis durch die Zuständige Behörde 

und/oder der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustim-

mung zu erteilen, keinen Verzug für irgendeinen Zweck darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 
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§ 6 

(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der fest-

gelegten Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Sys-

teme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger de-

potführende Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 

Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird 

der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. 

Sollte ein für die Zahlung von Kapital [im Fall von nicht-angepassten Zinsperioden einfügen: 

und Zinsen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläubiger keinen Anspruch 

auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, weitere Zinsen und 

sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

 "Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-

verschreibung liegende Geschäftstag.    

[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Ex-

press Transfer System 2 (TARGET2) oder dessen Nachfolger in Betrieb sind und Zahlungen in 

Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 

"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-

delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 

sind.]  

[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben ("Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 

wird der betreffende Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modi-

fizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-

gen, den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen, den Wahlrückzahlungs-

betrag (Call), den Wahlrückzahlungsbetrag (Put), sowie sonstige auf oder in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  
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(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 

zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 

Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-

nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-

gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-

schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 

letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne 

Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art 

(die "Steuern") geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 

Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 

festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich 

vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, 

und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin 

ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital und/o-

der Zinsen zu zahlen.  

§ 8 

(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 

(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-

men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-

gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-

fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 
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und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-

len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 

die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-

ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 

benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in derselben Stadt oder demselben Land 

zu bestimmen, Mitteilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, 

die Zahlstellen oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß 

§ 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 

den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 

diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-

gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 

und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 

Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 

(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-

liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-

gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  

§ 10 

(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine 

andere Gesellschaft, die direkt oder indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emitten-

tin für alle sich aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Ver-

pflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu set-

zen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-

terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-

stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-

tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-

nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 

den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 
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(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 

von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anlei-

hebedingungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Be-

zugnahme auf die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue 

Emittentin steuerlich ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen 

würde, eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zu-

sätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in 

welchem die Neue Emittentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-

tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 

ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garan-

tie gemäß § 10 (1) (d)).  

§ 11 

(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. [Die Schuldverschreibungen betreffende Mitteilungen, die zwingend in einer Tages-

zeitung in Österreich veröffentlicht werden müssen, werden im Amtsblatt zur Wiener Zeitung ver-

öffentlicht oder, falls diese ihr Erscheinen einstellt, in einer anderen Tageszeitung mit Verbreitung 

in ganz Österreich.] Die Schuldverschreibungen betreffende Mitteilungen, die nicht zwingend in 

einer Tageszeitung veröffentlicht werden müssen, sind wirksam erfolgt, wenn diese auf der Web-

seite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den Anleihegläubigern direkt 

oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet werden. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Zeitungsveröffentlichung 

nach § 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an 

die Anleihegläubiger zu ersetzen. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 

der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 

Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  
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(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 

Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-

zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 

der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-

gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-

ger nicht wesentlich verschlechtert wird.  

§ 13 

(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-

gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Aus-

gabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen eine einheitli-

che Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Schuldverschreibungen im Markt oder anderwei-

tig zu jedem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderun-

gen zulässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl 

der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 

werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 

und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-

zungen nach § 5 (4) erfüllt sind, möglich.] 

§ 14 

(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Salz-

burg, Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Salzburg, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt 

nicht das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeord-

net, Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen.  
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5.1.4 Variante 4 – Fixer und danach variabler Zinssatz 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Salzburg eG (die "Emittentin") begibt gemäß den Best-

immungen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum 

des (Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart 

einfügen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") in [festgelegte Währung 

einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von [Gesamtnennbetrag einfü-

gen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]) [mit Auf- und Abstockungsmöglich-

keit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbetrag einfügen] (der "Nennbetrag"). 

(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

(3) Sammelurkunde. Die Schuldverschreibungen sind in einer Sammelurkunde (die "Sammelur-

kunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz ohne Zinsscheine verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die 

eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei vertretungsberechtigten Personen der 

Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist nach Wahl der Emittentin von der Hauptzahlstelle 

oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine 

werden nicht ausgegeben. 

[Im Fall der Verwahrung bei der VOLKSBANK WIEN AG einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-

schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4)  Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-

folger.]  

(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-

nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen und "ordinary senior" berücksichtigungsfähigen Schuldver-

schreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die in einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) oder einer 

Liquidation der Emittentin untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachran-

gigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind mit Ausnahme von 

Instrumenten oder Verbindlichkeiten, die nach geltenden Rechtsvorschriften vorrangig oder nach-

rangig sind.] 
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[Im Fall von "senior non-preferred" berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfü-

gen: 

(1) Die Schuldverschreibungen sollen Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten (wie 

nachstehend definiert) darstellen. 

(2) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, jedoch mit der Maßgabe, dass sie "senior non-preferred" Verbindlichkeiten 

der Emittentin aus Schuldtiteln sind, die die Voraussetzungen für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 

Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen. 

Daher sind in einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) der Emittentin Ansprüche 

auf den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die nicht die Vo-

raussetzungen gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

senior non-preferred Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die die Voraus-

setzungen für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen 

nicht nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder 

nachrangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vor-

rangig oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen: (i) Stammaktien und anderen 

Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der 

Emittentin; (ii) Instrumenten des Partizipationskapitals gemäß § 23 Abs 4 und 5 BWG idF 

vor Inkrafttreten der CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals 

(Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iv) Instrumenten des Ergän-

zungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (v) allen anderen nach-

rangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin. 

(3) Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die 

deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden.  

(4) Die Schuldverschreibungen sind nicht besichert oder Gegenstand einer Garantie oder einer an-

deren Regelung, die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen 

höheren Rang verleiht. 

(5) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. 

Wobei: 

"Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten" bezeichnet alle (direkt begebe-

nen) Schuldtitel der Emittentin, die zu Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

gemäß Artikel 72b CRR und/oder § 100 Abs 2 BaSAG zählen, die in dem Mindestbetrag an Ei-

genmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds 

and eligible liabilities – MREL) gemäß BaSAG enthalten sind, einschließlich aller Schuldtitel, die 

aufgrund von Übergangsbestimmungen zu den Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbind-

lichkeiten der CRR und/oder des BaSAG zählen. 
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"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapital (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen. 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Behörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die für eine Ab-

wicklung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) darstellen. 

(2) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin.  

In einem regulären Insolvenzverfahren (Konkursverfahren) oder einer Liquidation der Emittentin 

sind Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen: 

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-

cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; und 

(ii) Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der 

Emittentin; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin (ausgenommen nachrangige Instrumente oder Verbindlich-

keiten der Emittentin, die vorrangig oder nachrangig gegenüber den Schuldverschreibun-

gen sind oder diesen gegenüber als vorrangig oder nachrangig bezeichnet werden); und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 

(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 

Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Partizipationskapitals 

gemäß § 23 Abs 4 und 5 BWG idF vor Inkrafttreten der CRR der Emittentin; und (iv) allen 

anderen nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die den Schuld-

verschreibungen gegenüber nachrangig sind oder diesen gegenüber als nachrangig be-

zeichnet werden. 

(3) Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die 

deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden.  

(4) Die Schuldverschreibungen sind nicht besichert oder Gegenstand einer Garantie oder einer an-

deren Regelung, die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen 

höheren Rang verleiht.  
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(5) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. 

Wobei: 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapital (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Behörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die für eine Ab-

wicklung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich ist.] 

§ 3 

(Zinsen) 

(1) Fixer Zinssatz und fixe Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren 

Nennbetrag ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) 

bis zum [Ende der Fixzinsperiode] (einschließlich) [Frequenz einfügen] mit einem fixen Zins-

satz von [fixen Zinssatz einfügen] % per annum (der "fixe Zinssatz") verzinst. Die Zinsen sind 

nachträglich am [fixen Zinszahlungstag einfügen] [eines jeden Jahres] zahlbar ([jeweils] ein 

"fixer Zinszahlungstag"). Die [erste] Zinszahlung erfolgt am [ersten fixen Zinszahlungstag 

einfügen]. 

(2) Variable Zinszahlungstage. Ab dem [letzter fixer Zinszahlungstag einfügen] (der "Variabel-

verzinsungsbeginn") (einschließlich) werden die Schuldverschreibungen bezogen auf ihren 

Nennbetrag [Frequenz einfügen] bis zu dem Endfälligkeitstag (gemäß § 4) vorangehenden Ka-

lendertag (einschließlich) mit dem variablen Zinssatz (wie nachstehend definiert) verzinst. Die 

variablen Zinsen sind nachträglich an jedem [variable Zinszahlungstag(e) einfügen] zahlbar 

([jeweils] ein "variabler Zinszahlungstag" und zusammen mit den fixen Zinszahlungstagen je-

weils ein "Zinszahlungstag"). Die erste variable Zinszahlung erfolgt am [ersten variablen Zins-

zahlungstag einfügen]. 

(3) Zinsperioden. Der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zu dem Kalendertag 

(einschließlich), der dem ersten fixen Zinszahlungstag vorangeht, sowie jeden folgenden Zeit-

raum ab dem fixen Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der 

dem unmittelbar folgenden letzten fixen Zinszahlungstag vorangeht wird als fixe Zinsperiode (die 

"fixe Zinsperiode") bezeichnet. Die fixen Zinsperioden werden [nicht] angepasst. Der Zeitraum 

vom Variabelverzinsungsbeginn bzw von jedem variablen Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu 

dem Kalendertag (einschließlich), der dem nächsten variablen Zinszahlungstag vorangeht, wird 

als variable Zinsperiode (die "variable Zinsperiode" und die variable Zinsperioden zusammen 
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mit den fixen Zinsperioden, die "Zinsperioden") bezeichnet. Die variablen Zinsperioden werden 

[nicht] angepasst.  

[Falls als Referenzzinssatz EURIBOR angegeben wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede variable Zinsperiode 

entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [Angebotssatz einfügen] (der "Referenz-

zinssatz") per annum [plus/minus] [Zu-/Abschlag einfügen] per annum (die "Marge"), der auf 

der Bildschirmseite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfol-

geseite am Zinsfeststellungstag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maß-

geblichen Zinsperiode ab ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die 

Festlegung durch die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird.]  

[Falls als Referenzsatz CMS angegeben wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede variable Zinsperiode 

entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [[Anzahl]-Jahres Swap-Satz einfügen] (der 

mittlere Swapsatz gegen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (der 

"[Anzahl]-Jahres Swapsatz") (der "Referenzsatz") per annum der auf der Bildschirmseite [Bild-

schirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststellungs-

tag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinsperiode um ca. 

11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Berech-

nungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird, [plus/minus] [Zu-/Abschlag einfügen] per 

annum (die "Marge").]  

[Falls als Zinssatz entweder der Referenz(zins)satz oder der Zinssatz der Vorperiode angegeben 

wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede Zinsperiode entspricht 

entweder dem Zinssatz der Vorperiode oder dem [Angebotssatz einfügen] (der "Referenzzins-

satz") per annum [plus/minus] [Zu-/Abschlag einfügen] per annum (die "Marge"), der auf der 

Bildschirmseite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfolgeseite 

am Zinsfeststellungstag (wie in § 3 (5) definiert) ab ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") 

angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorge-

nommen wird, und der am Zinsfeststellungstag höhere Wert maßgebend ist.] 

[Falls als Zinssatz das Ergebnis einer Berechnung zweier Zinssätze angegeben wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede variable Zinsperiode 

wird gemäß folgender Formel unter Einbeziehung von zwei Referenzwerten (wie unten definiert) 

berechnet: [Partizipationsfaktor einfügen] multipliziert mit der Differenz aus Referenzsatz 1 und 

Referenzsatz 2. Der Referenzsatz 1 (der "Referenzsatz 1") entspricht dem [[Anzahl]-Jahres 

Swap-Satz einfügen] (der mittlere Swapsatz gegen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als 

Prozentsatz per annum) (der "[Anzahl]-Jahres Swapsatz") per annum der auf der Bildschirm-

seite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfolgeseite am Zins-

feststellungstag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinspe-

riode um ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch 

die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird. Der Referenzsatz 2 (der "Refe-

renzsatz 2") entspricht dem [[Anzahl]-Jahres Swap-Satz einfügen] (der mittlere Swapsatz ge-

gen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (der "[Anzahl]-Jahres 

Swapsatz") per annum der auf der Bildschirmseite oder jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststel-

lungstag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinsperiode um 

ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Be-

rechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird.]  
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[Falls ein Zielkupon zur Anwendung kommt (ausgenommen bei nachrangigen Schuldverschrei-

bungen), einfügen:  

 (a) Zielkupon. Die Summe aller jährlichen Zinszahlungen beträgt maximal [Zahl einfügen] % des 

Nennbetrages (der "Zielkupon"). Die letzte Zinszahlung ist der Zielkupon minus der Summe aller 

vorher geleisteten Zinszahlungen.] 

Sollte der Referenz[zins]satz zur festgelegten Zeit nicht auf der Bildschirmseite (wie je vorstehend 

definiert) erscheinen oder die Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen, wird die Berechnungs-

stelle von je einer Hauptgeschäftsstelle der vier Referenzbanken (wie nachstehend definiert) An-

gebotssätze (ausgedrückt als Prozentsatz per annum) für Einlagen in der festgelegten Währung 

mit einer Laufzeit, die der Laufzeit des Referenz[zins]satzes entspricht, für die betreffende Zins-

periode etwa zur festgelegten Zeit am Zinsfeststellungstag anfordern.  

Falls zumindest zwei dieser Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Angebotssätze nen-

nen, ist der Referenz[zins]satz für die betreffende Zinsperiode das arithmetische Mittel (falls er-

forderlich, auf- oder abgerundet auf das nächste tausendstel Prozent, wobei ab 0,0005 aufzurun-

den ist) der genannten Angebotssätze. 

"Referenzbanken" bedeutet die Euro-Zone Hauptgeschäftsstellen von vier großen Referenzban-

ken (gemessen an deren Bilanzsumme), deren Angebotssätze im Euro-Zonen Interbankenmarkt 

zur Bestimmung des zuletzt auf der Bildschirmseite erschienenen Referenz[zins]satzes verwen-

det wurden, die jeweils von der Berechnungsstelle ausgewählt werden.  

"Euro-Zone" bezeichnet das Gebiet derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die ge-

mäß dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (unterzeichnet in Rom am 

25. März 1957), geändert durch den Vertrag über die Europäische Union (unterzeichnet in Maas-

tricht am 7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag vom 2. Oktober 1997 und den Vertrag von 

Lissabon vom 13. Dezember 2007, in seiner jeweiligen Fassung, eine einheitliche Währung ein-

geführt haben oder jeweils eingeführt haben werden. 

Für den Fall, dass der Referenz[zins]satz nicht gemäß den vorstehenden Bestimmungen ermittelt 

werden kann, ist der Referenz[zins]satz der Angebotssatz, bzw das arithmetische Mittel der An-

gebotssätze, an dem letzten Tag vor dem Zinsfeststellungstag, an dem diese Angebotssätze an-

gezeigt wurden. 

Im Fall eines Benchmark-Ereignisses (wie nachstehend definiert): (i) bemüht sich die Emittentin 

im angemessenen Umfang einen Unabhängigen Berater zu ernennen, um im billigen Ermessen 

des Unabhängigen Beraters (in Abstimmung mit der Berechnungsstelle und in gutem Glauben 

und auf eine wirtschaftlich vernünftige Weise handelnd) einen Ersatz-Referenz[zins]satzes (das 

"Ersetzungsziel") zu bestimmen, der an die Stelle des vom Benchmark-Ereignis betroffenen ur-

sprünglichen Referenz[zins]satzes tritt; oder (ii) falls der Unabhängige Berater von der Emittentin 

nicht ernannt wird oder nicht zeitgerecht ernannt werden kann oder falls ein Unabhängiger Bera-

ter von der Emittentin ernannt wird, aber dieser keinen Ersatz-Referenz[zins]satz bestimmt, dann 

kann die Emittentin (unter Berücksichtigung des Ersetzungsziels) bestimmen, welcher Satz (falls 

überhaupt) den vom Benchmark-Ereignis betroffenen ursprünglichen Referenz[zins]satz ersetzt 

hat. Ein Ersatz-Referenz[zins]satz gilt ab dem vom Unabhängigen Berater oder von der Emitten-

tin (je nachdem) im billigen Ermessen bestimmten Zinsfeststellungstag (einschließlich), frühes-

tens jedoch ab dem Zinsfeststellungstag, der mit dem Benchmark-Ereignis zusammenfällt oder 

auf dieses folgt, erstmals mit Wirkung für die Zinsperiode, für die an diesem Zinsfeststellungstag 

der Zinssatz festgelegt wird. Der "Ersatz-Referenz[zins]satz" ist ein Satz (ausgedrückt als Pro-

zentsatz per annum), der sich aus einem vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je 

nachdem) im billigen Ermessen festgelegten Alternativ-Referenz[zins]satz (der "Alternativ-Re-

ferenz[zins]satz"), der von einem Dritten bereitgestellt wird und der alle anwendbaren rechtli-

chen Voraussetzungen erfüllt, um ihn zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen aus den 
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Schuldverschreibungen zu verwenden, mit den vom Unabhängigen Berater oder von der Emit-

tentin (je nachdem) im billigen Ermessen gegebenenfalls bestimmten Anpassungen (zB in Form 

von Auf- oder Abschlägen) ergibt. 

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden kann die Emittentin insbesondere, aber 

ohne Beschränkung, ein Amtliches Ersetzungskonzept, eine Branchenlösung oder eine Allge-

mein Akzeptierte Marktpraxis umsetzen. 

Bestimmt der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) einen Ersatz-Refe-

renz[zins]satz, so besteht auch das Recht, nach billigem Ermessen diejenigen verfahrensmäßi-

gen Festlegungen in Bezug auf die Bestimmung des aktuellen Ersatz-Referenz[zins]satzes (zB 

Zinsfeststellungstag, maßgebliche festgelegte Zeit, maßgebliche Bildschirmseite für den Bezug 

des Alternativ-Referenz[zins]satzes sowie Ausfallbestimmungen für den Fall der Nichtverfügbar-

keit der maßgeblichen Bildschirmseite) zu treffen und diejenigen Anpassungen an die Definition 

von "Geschäftstag" in § 6 (3) und die Bestimmungen zur Geschäftstagekonvention in § 6 (3) vor-

zunehmen, die in Übereinstimmung mit der allgemein akzeptierten Marktpraxis erforderlich oder 

zweckmäßig sind, um die Ersetzung des Referenz[zins]satzes durch den Ersatz-Refe-

renz[zins]satz praktisch durchführbar zu machen. 

"Benchmark-Ereignis" bezeichnet: 

(a) eine dauerhafte und endgültige Einstellung der Ermittlung, Bereitstellung oder Bekannt-

gabe des Referenz[zins]satzes durch einen zentralen Administrator, ohne dass ein Nach-

folge-Administrator existiert, oder ein sonstiger dauerhafter und endgültiger Wegfall des 

Referenz[zins]satzes; oder 

(b) eine wesentliche Änderung der Methode zur Ermittlung oder Berechnung des Refe-

renz[zins]satzes im Vergleich zu derjenigen Methode, die bei Begebung der Schuldver-

schreibungen zur Anwendung kam, wenn diese Änderung dazu führt, dass der gemäß der 

neuen Methode berechnete Referenz[zins]satz nicht mehr den Referenz[zins]satz reprä-

sentiert oder zu repräsentieren geeignet ist oder aus sonstigen Gründen seinem wirtschaft-

lichen Gehalt nach nicht mehr mit dem Referenz[zins]satz vergleichbar ist, der mit der bei 

Begebung der Schuldverschreibungen zur Anwendung gekommenen Methode ermittelt o-

der berechnet wurde; oder 

(c) die Anwendbarkeit eines Gesetzes oder einer sonstigen Rechtsvorschrift oder einer be-

hördlichen oder gerichtlichen Anordnung, Verfügung oder sonstigen verbindlichen Maß-

nahme, die unmittelbar dazu führt, dass der Referenz[zins]satz nicht mehr als Referenz-

satz zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen unter den Schuldverschreibungen ver-

wendet werden darf oder nach der eine derartige Verwendung nicht nur unwesentlichen 

Beschränkungen oder nachteiligen Folgen unterliegt. 

"Amtliches Ersetzungskonzept" bezeichnet eine verbindliche oder unverbindliche Äußerung ei-

ner Zentralbank, einer Aufsichtsbehörde oder eines öffentlich-rechtlich konstituierten oder besetz-

ten Aufsichts- oder Fachgremiums der Finanzbranche, wonach ein bestimmter Referenzsatz, ge-

gebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des Referenz[zins]satzes 

treten solle oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren zur Bestimmung von Zahlungs-

verpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Referenz[zins]satz bestimmt werden 

würden, zur Anwendung gelangen solle oder könne. 

"Branchenlösung" bezeichnet eine Äußerung der International Swaps and Derivatives Associa-

tion (ISDA), der International Capital Markets Association (ICMA), der Association for Financial 

Markets in Europe (AFME), der Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), 

der SIFMA Asset Management Group (SIFMA AMG), der Loan Markets Association (LMA), des 

Deutschen Derivate Verbands (DDV), des Zertifikate Forum Austria oder eines sonstigen privaten 
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Branchenverbands der Finanzwirtschaft, wonach ein bestimmter Referenzsatz, gegebenenfalls 

unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des Referenz[zins]satzes treten solle 

oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtun-

gen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Referenz[zins]satz bestimmt werden würden, zur 

Anwendung gelangen solle oder könne. 

"Allgemein Akzeptierte Marktpraxis" bezeichnet die Verwendung eines bestimmten Referenz-

satzes, gegebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, anstelle des Refe-

renz[zins]satzes oder die vertragliche oder anderweitige Regelung eines bestimmten Verfahrens 

zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Refe-

renz[zins]satz bestimmt worden wären, in einer Vielzahl von Anleiheemissionen nach dem Eintritt 

eines Benchmark-Ereignisses oder eine sonstige allgemein akzeptierte Marktpraxis zur Erset-

zung des Referenz[zins]satzes als Referenzsatz für die Bestimmung von Zahlungsverpflichtun-

gen. 

Für die Zwecke dieses Unterabsatzes bezeichnet der "Unabhängige Berater" ein unabhängiges 

Finanzinstitut von internationaler Reputation oder einen anderen unabhängigen Finanzberater in 

der Eurozone mit Erfahrung am internationalen Kapitalmarkt, der jeweils von der Emittentin auf 

ihre eigenen Kosten ernannt wird. 

Der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) sind nach billigem Ermessen berech-

tigt, aber nicht verpflichtet, in Bezug auf ein und dasselbe Benchmark-Ereignis mehrfach einen 

Ersatz-Referenz[zins]satz nach Maßgabe der Bestimmungen zu bestimmen, wenn diese spätere 

Bestimmung besser geeignet ist als die jeweils vorangegangene, das Ersetzungsziel zu errei-

chen. Die Bestimmungen gelten auch entsprechend für den Fall, dass in Bezug auf einen vom 

Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) zuvor bestimmten Alternativ-Refe-

renz[zins]satz ein Benchmark-Ereignis eintritt. 

Hat der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) nach Eintritt eines Benchmark-

Ereignisses einen Ersatz-Referenz[zins]satz bestimmt, so wird veranlasst, dass der Eintritt des 

Benchmark-Ereignisses, der vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) 

bestimmte Ersatz-Referenz[zins]satz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festset-

zungen des Unabhängigen Beraters oder der Emittentin (je nachdem) gemäß der vorstehenden 

Bestimmungen der Berechnungsstelle und den Gläubigern gemäß § 11 baldmöglichst, aber kei-

nesfalls später als am vierten auf die Bestimmung des Ersatz-Referenz[zins]satzes folgenden 

Geschäftstag sowie jeder Börse, an der die betreffenden Schuldverschreibungen zu diesem Zeit-

punkt notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, baldmöglichst, aber 

keinesfalls später als zu Beginn der Zinsperiode, ab der der Ersatz-Referenz[zins]satz erstmals 

anzuwenden ist, mitgeteilt werden. 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Mindestzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Mindestzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte 

Zinssatz niedriger ist als [Mindestzinssatz einfügen] % per annum (der "Mindestzinssatz"), so 

entspricht der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Mindestzinssatz.] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Höchstzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Höchstzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte Zins-

satz höher ist als [Höchstzinssatz einfügen] % per annum (der "Höchstzinssatz"), so entspricht 

der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Höchstzinssatz.] 

(5) Zinsfeststellungstag. Der "Zinsfeststellungstag" bezeichnet den [Anzahl einfügen] [Londoner] 

/ [Frankfurter] / [New-Yorker] / [TARGET]-Geschäftstag vor [Beginn/Ende einfügen] der jewei-

ligen variablen Zinsperiode. ["[Londoner] / [Frankfurter] / [New-Yorker]-Geschäftstag" be-

zeichnet einen Tag (außer einem Samstag, Sonntag oder Feiertag), an dem Geschäftsbanken in 
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[London] / [Frankfurt] / [New-York] für Geschäfte (einschließlich Devisen- und Sortengeschäfte) 

geöffnet sind.] [Ein "TARGET-Geschäftstag" bezeichnet einen Tag, an dem das Trans-Euro-

pean Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) betriebsbe-

reit ist.]  

(6) Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) wird vor jedem Zinszahlungstag den auf 

jede Schuldverschreibung zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für die maßgebliche Zinspe-

riode (wie vorstehend definiert) berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der (fixe bzw 

variable) Zinssatz und der Zinstagequotient auf den Nennbetrag angewendet werden, wobei der 

resultierende Betrag, falls die festgelegte Währung Euro ist, auf den nächsten 0,01 Euro auf- oder 

abgerundet wird, wobei 0,005 Euro aufgerundet werden, und, falls die festgelegte Währung nicht 

Euro ist, auf die kleinste Einheit der festgelegten Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 0,5 

solcher Einheiten aufgerundet werden. 

(7) Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass den An-

leihegläubigern sobald als praktisch möglich nach jedem Feststellungstag der variable Zinssatz 

(soweit anwendbar) und der Zinsbetrag für die maßgebliche Zinsperiode sowie der maßgebliche 

Zinszahlungstag durch Mitteilung gemäß § 11 mitgeteilt werden; die Berechnungsstelle wird 

diese Mitteilung ferner auch gegenüber jeder Börse vornehmen, an der die Schuldverschreibun-

gen zu diesem Zeitpunkt notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen. 

Im Fall einer Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode können der mitgeteilte Zinsbetrag 

und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich angepasst (oder andere geeignete An-

passungsmaßnahmen getroffen) werden. Jede solche Anpassung wird umgehend allen Börsen, 

an denen die Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt notiert sind und deren Regeln eine 

Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den Anleihegläubigern mitgeteilt. 

(8)  Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 

als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequoti-

enten (wie nachstehend definiert). 

 "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum einer Fixzinsperiode [Actual/Actual (ICMA)] 

[30/360] [ACT/360] und für einen beliebigen Zeitraum einer variablen Zinsperiode [Actual/Actual 

(ICMA)] [30/360] [ACT/360] (jeweils ein "Zinsberechnungszeitraum"): 

 Wobei:  

[Im Fall von Actual/Actual (ICMA) einfügen: 

"Actual/Actual (ICMA)" meint, falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Zins-

periode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum, dividiert durch das Produkt von: (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 

Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe aus (A) der tat-

sächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die Zinsperiode fällt, in der 

er beginnt, geteilt durch das Produkt von: (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zins-

periode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, und (B) 

der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die nächste Zinsperi-

ode fällt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinspe-

riode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden.] 

[Im Fall von 30/360 einfügen: 

"30/360" meint die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert durch 360, wobei 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 
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ermitteln ist (es sei denn: (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 

eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 

auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 

als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-

nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 

Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist).] 

[Im Fall von ACT/360 einfügen: 

"ACT/360" meint die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert 

durch 360.] 

(9) Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages (das 

"Verzinsungsende"), der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte 

die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung an 

dem Tag, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht. 

(10)  Stückzinsen. Bei einer Fixzinsperiode sind bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen Stück-

zinsen [zahlbar / nicht zahlbar.] Bei einer variablen Zinsperiode sind bei unterjährigen Käufen 

und/oder Verkäufen Stückzinsen [zahlbar / mindestens zum Mindestzinssatz zahlbar / [und] 

höchstens zum Höchstzinssatz zahlbar / nicht zahlbar]. 

§ 4 

(Rückzahlung) 

Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits ganz 

oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung in Überein-

stimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfügen] (der "End-

fälligkeitstag") [bei Zielkupon einfügen: oder am Zinszahlungstag an dem der Zielkupon erreicht 

wurde], zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt.  

§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-

fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der 

Emittentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten 

Wahlrückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teil-

weise zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahl-

rückzahlungsbetrag (Call)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-

fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 

gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-

gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  
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 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-

verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-

stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-

tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach § 5 (4) 

erfüllt sind.] 

[im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (4) 

erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-

verschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-

tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 

oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-

nahme nach § 5 (3) der Anleihebedingungen ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldver-

schreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-

gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen:  

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-

gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 

einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 

definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 

an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 

(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 

"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-

übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-

derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich.] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-

rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 

von nachrangigen Schuldverschreibungen, einfügen:  

(2) Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Anleihegläubiger sind nicht 

berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu verlangen.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 

anwendbar ist, einfügen: 
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(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/o-

der Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen jederzeit 

vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-Störung 

und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündigen und zu 

ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] des 

Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig 

zurückzahlen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur teil-

weise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrichti-

gung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht 

später als zwei Geschäftstage vor dem Endfälligkeitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungs-

tag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag im Hinblick auf die Schuldverschreibungen 

an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entsprechende Zahlung veranlassen, im Einklang mit 

den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 

und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebedingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzei-

tigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anleihegläubigern zu tragen und die Emittentin über-

nimmt keine Haftung hierfür. 

 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-

rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-

chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-

verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 

auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 

nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-

tiger Bemühungen nicht in der Lage ist: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-

wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 

die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii)  die Erlöse aus den Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 

(außer Maklergebühren) entrichten muss, um: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 

abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 

den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen 

bzw Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Voraus-

setzung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurück-

gegangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 

Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungs-
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kurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelau-

fener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag")vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich 

die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ih-

rem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and eligible lia-

bilities – MREL) gemäß BaSAG anrechenbaren berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten auf 

unlimitierter und nach oben uneingeschränkter Basis führen würde, und falls die Voraussetzun-

gen nach § 5 (4) erfüllt sind. 

(4)  Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 

dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

und/oder der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung und zum Rückkauf in Überein-

stimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und insoweit eine solche vorherige 

Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

Ungeachtet der oben stehenden Bedingungen wird die Emittentin, falls zum Zeitpunkt einer vor-

zeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs die für die Emittentin geltenden anwendbaren Auf-

sichtsvorschriften die vorzeitige Rückzahlung oder den Rückkauf nur nach Einhaltung von einer 

oder mehreren alternativen oder zusätzlichen Voraussetzungen zu den oben angegebenen er-

lauben, diese (etwaigen) anderen und/oder, falls anwendbar, zusätzlichen Voraussetzungen er-

füllen. 

Klarstellend wird angemerkt, dass die Verweigerung der Erlaubnis durch die Zuständige Behörde 

und/oder die Abwicklungsbehörde, eine erforderliche Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustim-

mung zu erteilen, keinen Verzug für irgendeinen Zweck darstellt.  

Wobei:  

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung 

gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese 

Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen 

Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubi-

ger zurückgezahlt werden: 

(a) aus aufsichtsrechtlichen Gründen, wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der 

Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilweisen 

Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringerer Qua-

lität führen würde; oder 

(b) aus steuerlichen Gründen, wenn sich die geltende steuerliche Behandlung der Schuldver-

schreibungen ändert; 

und die Voraussetzungen nach § 5 (4) erfüllt sind. 

(4) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-

zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 
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(a) die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-

stimmung mit Artikel 77 und 78 CRR erhalten hat, wobei diese Erlaubnis unter anderem 

voraussetzen kann, dass: 

(i) entweder die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder gleichzeitig mit einer 

solchen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf durch Eigenmittelinstrumente 

zumindest gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertrags-

möglichkeiten der Emittentin nachhaltig sind; oder 

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen Rückzahlung die Anforderungen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU 

und 2014/59/EU, beide in der jeweils geltenden Fassung, um eine Spanne überstei-

gen, die die Zuständige Behörde für erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung vor fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Emission 

der Schuldverschreibungen: 

(i) aus aufsichtsrechtlichen Gründen nach § 5 (3) (a), die Zuständige Behörde es für 

ausreichend sicher hält und die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend 

nachgewiesen hat, dass eine die maßgebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen 

Neueinstufung der Schuldverschreibungen zum Ausgabetag der Schuldverschrei-

bungen nicht vorherzusehen war; oder 

(ii) aus steuerlichen Gründen nach § 5 (3) (b), die Emittentin der Zuständigen Behörde 

hinreichend nachgewiesen hat, dass die geltende Änderung der steuerlichen Be-

handlung wesentlich ist und zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vor-

herzusehen war. 

Ungeachtet der oben stehenden Bedingungen, falls zum Zeitpunkt einer vorzeitigen Rückzahlung 

oder eines Rückkaufs die für die Emittentin geltenden anwendbaren Aufsichtsvorschriften die 

vorzeitige Rückzahlung oder den Rückkauf nur nach Einhaltung von einer oder mehreren alter-

nativen oder zusätzlichen Voraussetzungen zu den oben angegebenen erlauben, wird die Emit-

tentin diese (etwaigen) anderen und/oder, falls anwendbar, zusätzlichen Voraussetzungen erfül-

len. 

Klarstellend wird angemerkt, dass die Verweigerung der Erlaubnis durch die Zuständige Behörde 

und/oder der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustim-

mung zu erteilen, keinen Verzug für irgendeinen Zweck darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 
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§ 6 

(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der fest-

gelegten Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Sys-

teme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger de-

potführende Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in einer Fixzinsperiode 

in Bezug auf eine Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend 

definiert) ist, wird der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend defi-

niert) verschoben. Sollte ein für die Zahlung von Kapital [im Fall von nicht-angepassten Zins-

perioden einfügen: und Zinsen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläubiger 

keinen Anspruch auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, wei-

tere Zinsen und sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in einer variablen Zinsperiode in Bezug auf eine Schuldver-

schreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird der Fällig-

keitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. Sollte ein 

für die Zahlung von Kapital [im Fall von nicht-angepassten Zinsperioden einfügen: und Zin-

sen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläubiger keinen Anspruch auf Zah-

lung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, weitere Zinsen und sonstige 

Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

"Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-

verschreibung liegende Geschäftstag.    

[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Ex-

press Transfer System 2 (TARGET2) oder dessen Nachfolger in Betrieb sind und Zahlungen in 

Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 

"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-

delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 

sind.]  

[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag [während einer 

Fixzinsperiode] [und] [während einer variablen Zinsperiode] auf einen Tag, der kein Geschäftstag 

ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben ("Folgender-

Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag [während einer 

Fixzinsperiode] [und] [während einer variablen Zinsperiode] auf einen Tag, der kein Geschäftstag 

ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es sei denn, 

jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall wird der betreffende 
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Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modifizierter-Folgender-

Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-

gen, den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen, den Wahlrückzahlungs-

betrag (Call), den Wahlrückzahlungsbetrag (Put), sowie sonstige auf oder in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  

(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 

zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 

Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-

nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-

gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-

schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 

letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne 

Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art 

(die "Steuern") geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 

Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 

festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich 

vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, 

und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin 

ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital und/o-

der Zinsen zu zahlen. 

§ 8 

(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 

(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-

men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 
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 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-

gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-

fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 

und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-

len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 

die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-

ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 

benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in derselben Stadt oder demselben Land 

zu bestimmen, Mitteilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, 

die Zahlstellen oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß 

§ 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 

den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 

diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-

gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 

und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 

Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 

(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-

liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-

gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  

§ 10 

(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine 

andere Gesellschaft, die direkt oder indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emitten-

tin für alle sich aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Ver-

pflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu set-

zen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-

terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-

stellt; 
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(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-

tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-

nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 

den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 

von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anleihebedin-

gungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Bezugnahme auf 

die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue Emittentin steuerlich 

ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen würde, 

eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zusätzlich zu der 

Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in welchem die Neue Emit-

tentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-

tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 

ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garantie 

gemäß § 10 (1) (d)).  

§ 11 

(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. [Die Schuldverschreibungen betreffende Mitteilungen, die zwingend in einer Tages-

zeitung in Österreich veröffentlicht werden müssen, werden im Amtsblatt zur Wiener Zeitung ver-

öffentlicht oder, falls diese ihr Erscheinen einstellt, in einer anderen Tageszeitung mit Verbreitung 

in ganz Österreich.] Die Schuldverschreibungen betreffende Mitteilungen, die nicht zwingend in 

einer Tageszeitung veröffentlicht werden müssen, sind wirksam erfolgt, wenn diese auf der Web-

seite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den Anleihegläubigern direkt 

oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet werden. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Zeitungsveröffentlichung 

nach § 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an 

die Anleihegläubiger zu ersetzen. 
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§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 

der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 

Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  

(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 

Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-

zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 

der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-

gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-

ger nicht wesentlich verschlechtert wird. 

§ 13 

(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-

gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Aus-

gabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen eine einheitliche 

Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Schuldverschreibungen im Markt oder anderwei-

tig zu jedem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderun-

gen zulässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl 

der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 

werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 

und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-

zungen nach § 5 (4) erfüllt sind, möglich.] 

§ 14 

(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Salz-

burg, Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Salzburg, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt 
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nicht das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeord-

net, Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen.  
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5.2 MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN  

[Datum einfügen]  

Endgültige Bedingungen 

[der/des] 

[Emissionsbezeichnung einfügen] 

begeben unter dem 

Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen 

vom 22.07.2020 

der 

Volksbank Salzburg eG 

Serie [] 

ISIN [] 

Der Erstemissionspreis beträgt zu Beginn der Angebotsfrist [] % des Nennbetrags [plus [] % Aus-

gabeaufschlag] und wird danach von der Emittentin laufend nach Marktgegebenheiten angepasst.  

Begebungstag: [] 

Endfälligkeitstag: [] 

EINLEITUNG 

Dieses Dokument enthält die Endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") einer Emis-

sion von Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") der Volksbank Salzburg eG (die 

"Emittentin"), die unter dem Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen (das "Programm") 

begeben wird. Diese Endgültigen Bedingungen wurden in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verord-

nung (EU) 2017/1129, idgF (die "Prospektverordnung"), erstellt und sind gemeinsam mit dem Pro-

gramm zur Begebung von Schuldverschreibungen vom 22.07.2020 und etwaigen Nachträgen (der 

"Prospekt") zu lesen. 

WARNUNG: Der Prospekt wird voraussichtlich bis zum 21.07.2021 gültig sein. Danach wird die 

Emittentin voraussichtlich einen neuen aktualisierten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde 

gebilligten Prospekt auf ihrer Webseite (www .volksbanksalzburg.at, unter dem Pfad: "Ihre Re-

gionalbank/Dokumente/Basisprospekt") veröffentlichen und die Endgültigen Bedingungen sind 

für öffentliche Angebote ab diesem Zeitpunkt gemeinsam mit diesem neuen Prospekt zu lesen. 

Um sämtliche Angaben zu den Schuldverschreibungen zu erhalten, sind diese Endgültigen Bedingun-

gen, der Prospekt und etwaige Nachträge zusammen zu lesen. Der Prospekt und allfällige Nachträge 

sowie Dokumente, auf die allenfalls in diesen Endgültigen Bedingungen oder im Prospekt verwiesen 

wird, können bei jeder Zahlstelle und am Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten und 

in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter www .volksbanksalzburg.at, unter dem 

Pfad: "Ihre Regionalbank/Dokumente/Basisprospekt" eingesehen werden und Kopien dieser Doku-

mente und der Endgültigen Bedingungen sind bei diesen Stellen kostenlos erhältlich.  

MiFID II Produktüberwachung / Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenpar-

teien 



 

 

131 

Zielmarkt: [Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens der Emittentin (die 

"Herstellerin") hat die Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis 

geführt, dass: (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen geeignete Gegenparteien, professionelle 

Kunden und Kleinanleger (wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. Mai 2014 idgF (Markets in Financial Instruments Directive II – "MiFID II") definiert) 

sind; (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und pro-

fessionelle Kunden geeignet sind; und (iii) die folgenden Vertriebskanäle in Bezug auf die Schuldver-

schreibungen für Kleinanleger geeignet sind: [Beratungsgeschäft] [,][und] [beratungsfreie Geschäfte] 

[und reine Ausführungsgeschäfte] [, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemes-

senheitsverpflichtungen des Vertreibers (wie nachstehend definiert) gemäß MiFID II]. [Etwaige negative 

Zielmärkte berücksichtigen]. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder 

empfiehlt (ein "Vertreiber"), sollte die Zielmarktbewertung der Herstellerin berücksichtigen. Allerdings 

ist ein der MiFID II unterliegender Vertreiber für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung in 

Bezug auf die Schuldverschreibungen (entweder durch Übernahme oder weitergehende Spezifizierung 

der Zielmarktbewertung die Herstellerin]) und für die Festlegung der geeigneten Vertriebskanäle ver-

antwortlich [, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen 

des Vertreibers gemäß MiFID II].] [Nicht anwendbar, da die Emission nicht an Marktteilnehmer ver-

kauft wird.] 

Eine emissionsspezifische Zusammenfassung (die "Emissionsspezifische Zusammenfassung") der 

Schuldverschreibungen ist diesen Endgültigen Bedingungen als Anlage 1 beigefügt.  

[Die Anleihebedingungen sind diesen Endgültigen Bedingungen als Anlage 2 beigefügt.] 
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TEIL I 

ANLEIHEBEDINGUNGEN 

Dieser Teil 1 der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Muster-Anleihebedingungen für 

Schuldverschreibungen der Volksbank Salzburg eG in der [Variante 1 - Fixer Zinssatz] [Variante 2 – 

Nullkupon-Schuldverschreibungen] [Variante 3 - Variabler Zinssatz] [Variante 4 - Fixer und danach va-

riabler Zinssatz] (die "Muster-Anleihebedingungen"), die im Prospekt abgedruckt sind, zu lesen. Be-

griffe, die im Teil 1 dieser Endgültigen Bedingungen nicht anders definiert sind, haben die gleiche Be-

deutung, wie sie in den Muster-Anleihebedingungen festgelegt sind. 

Die Leerstellen und/oder Platzhalter in den auf die Schuldverschreibung anwendbaren Bestimmungen 

der Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen An-

gaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen der Muster-Anleihebedin-

gungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Muster-Anleihebedingun-

gen, die sich auf alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, 

die weder angekreuzt oder die als nicht anwendbar erklärt werden, gelten hinsichtlich dieser Schuldver-

schreibungen als aus den Muster-Anleihebedingungen gelöscht. Die gemäß den vorstehenden Regeln 

vervollständigten Muster-Anleihebedingungen stellen die Anleihebedingungen der Schuldverschreibun-

gen dar (die "Bedingungen"). 

 

§ 1 Währung. Form. Emissionsart. Stücke-

lung. Verbriefung. Verwahrung 

 

 (Erst-) Begebungstag [] 

 Emissionsart  Daueremission  

 Einmalemission 

 Festgelegte Währung []  

 Gesamtnennbetrag  [][mit Auf- und Abstockungsmöglichkeit]   

 Nennbetrag [] 

 Clearing System  Wertpapiersammelbank (OeKB CSD GmbH) 
 1011 Wien, Strauchgasse 3 

 Wertpapiersammelverwahrer 

 (VOLKSBANK WIEN AG) 

 1030 Wien, Dietrichgasse 25 

 

§ 2 Rang  

 

 Nicht-nachrangig / senior 

 Ordinary senior 

 Senior non-preferred 

 Nachrangig 

§ 3 Zinsen  

 Fixer Zinssatz (Variante 1) [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 
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 Gleichbleibender Zinssatz  [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Verzinsungsbeginn [] 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Zinssatz []  

 Ansteigender Zinssatz  

 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Verzinsungsbeginn [] 

 
Zinssatz vom (einschließlich) bis (einschließlich) 

[Zinssätze einfügen:  

% per annum] 

[Daten einfügen] [Daten einfügen] 

 [weitere Zeilen einfügen] 

 

 

 

 Zinszahlungstag []  

 Erster Zinszahlungstag []  

 Zinstagequotient  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360 

 Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Nullkupon (Variante 2)  

 Variable Verzinsung (Variante 3) [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Verzinsungsbeginn []  

 Zinszahlungstag(e) []  

 Erster Zinszahlungstag []  

 EURIBOR [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Referenzzinssatz [ein/drei/sechs/zwölf]-Monats Euribor 
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 Partizipationsfaktor [] 

 Marge  plus 

 minus 

[] 

 Bildschirmseite [] 

 CMS  

(Constant-Maturity-Swap) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Jahres-Swap-Satz [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

Swap Satz 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Partizipationsfaktor [] 

 Marge  plus 

 minus 

[] 

 Bildschirmseite [] 

 Mindestzinssatz [[] % per annum]] [Nicht anwendbar] 

 Höchstzinssatz [[] % per annum]] [Nicht anwendbar] 

 Zinsfeststellungstag [Anzahl einfügen] [Londoner] [Frankfurter] 

[New-Yorker] / [TARGET]-Geschäftstag vor 

[Beginn/Ende] der jeweiligen Zinsperiode 

 Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Zinstagequotient  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360 

 Fixer und danach variabler Zinssatz (Vari-

ante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Verzinsungsbeginn [] 

 Ende der Fixzinsperiode [] 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Fixer Zinssatz [] 

 Fixer Zinszahlungstag [][eines jeden Jahres] 

 [Erster] fixer Zinszahlungstag [] 
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 Letzter fixer Zinszahlungstag [] 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Variable Zinszahlungstag(e) []  

 Erster variabler Zinszahlungstag []  

 Fixe Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Variable Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Referenzsatz für variablen Zinssatz:  [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 EURIBOR  

 Referenzzinssatz [ein/drei/sechs/zwölf]-Monats Euribor  

 Partizipationsfaktor [] 

 Marge  plus 

 minus 

[] 

 Bildschirmseite [] 

 CMS  

(Constant-Maturity-Swap) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Jahres-Swap-Satz [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

Swap-Satz 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Partizipationsfaktor [] 

 Marge  plus 

 minus 

[] 

 Bildschirmseite [] 

 Referenzsatz oder Zinssatz der  

Vorperiode  

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Referenzsatz [drei/sechs/neun/zwölf]-Monats Euribor  

 Marge  plus 

 minus 

[] 
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 Bildschirmseite [] 

 Ergebnis einer Berechnung zweier Zinss-

ätze  

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Partizipationsfaktor [] 

 Referenzsatz 1 [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

CMS 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Referenzsatz 2 [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

CMS 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Bildschirmseite [] 

 Zielkupon1 [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Höhe des Zielkupon [] %  

 Mindestzinssatz [[] % per annum] [Nicht anwendbar] 

 Höchstzinssatz [[] % per annum] [Nicht anwendbar] 

 Zinsfeststellungstag [Anzahl einfügen] [Londoner] [Frankfurter] 

[New-Yorker] / [TARGET]-Geschäftstag vor 

[Beginn/Ende] der jeweiligen Zinsperiode 

 Zinstagequotient für Fixzinsperioden  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360 

 Zinstagequotient für variable Zinsperioden  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360 

 Bestimmungen über Stückzinsen [Nicht anwendbare Optionen streichen] 

   bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind 

 Stückzinsen [in der Fixzinsperiode] [und] 

 [in  der variablen Zinsperiode] [nicht] 

 zahlbar  

 bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind 

 Stückzinsen [in der variablen Zinsperiode] 

 [mindestens zum Mindestzinssatz] [und] 

 [höchstens zum Höchstzinssatz] zahlbar 

                                                      

 

1  Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen ist ein Zielkupon nicht anwendbar. 
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 bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind 

 Stückzinsen zum jeweiligen Zinssatz 

 zahlbar 

 

§ 4 Rückzahlung  

 Endfälligkeitstag []  

 Rückzahlungskurs [] 

§ 5  Vorzeitige Rückzahlung   

 Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 

Emittentin 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 
 

 Kündigungsfrist (Call) []  

 Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl 

der Emittentin 

 

 Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 

Anleihegläubiger 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Mindestkündigungsfrist (Put) [] 

 Höchstkündigungsfrist (Put) [] 

 Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 
 

 Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl 

der Anleihegläubiger 

 

 Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-

Störung und/oder Gestiegenen Absiche-

rungs-Kosten 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungskurs [] [Nicht anwendbar] 

 Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichts-

rechtlichen Gründen (im Fall von berück-

sichtigungsfähigen Schuldverschreibun-

gen) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungskurs [] [Nicht anwendbar] 

 Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichts-

rechtlichen oder steuerlichen Gründen (im 

Fall von nachrangigen Schuldverschrei-

bungen) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungskurs  [] [Nicht anwendbar] 
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§ 6 Zahlungen  

 Zahlungen  Nicht angepasste Zinsperioden 

 Angepasste Zinsperioden  

 Nicht anwendbar, siehe Variante 4 

 Zahlungen bei einer Fixzinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Nicht angepasste Zinsperioden 

 Angepasste Zinsperioden 

 Zahlungen bei einer variablen Zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Nicht angepasste Zinsperioden 

 Angepasste Zinsperioden 

 Geschäftstag [Falls die festgelegte Währung EUR ist, diese 

und die folgende Zeile löschen] 

 Maßgebliche Finanzzentren [] 

 Geschäftstagkonvention  Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-

 Konvention 

 Nicht anwendbar 

 Geschäftstagkonvention bei einer Fix-

zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-

 Konvention 

 Geschäftstagkonvention bei einer variab-

len Zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-

 Konvention 

§ 9 Beauftragte Stellen  

 Weitere Zahlstellen  []  

 Berechnungsstelle   [] 

 

§ 11 Mitteilungen  

 Webseite [] 

   

 



 

 

139 

TEIL II  

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DEM ANGEBOT 

Konditionen des Angebots 

 Bedingungen, denen das Angebot unter-

liegt 

[Keine] [] [Einzelheiten angeben][Öffentli-

ches Angebot in []. Die Einladung zur Ange-

botserteilung gegenüber Ersterwerbern er-

folgt durch die Emittentin. Die Anbotstellung 

zur Zeichnung der Schuldverschreibungen 

hat durch die Anleger zu erfolgen. Interes-

sierte Investoren, die die Zeichnung der 
Schuldverschreibungen in [] beabsichtigen, 

können ab dem Beginn der Angebotsfrist ein 

Angebot zur Zeichnung der Schuldverschrei-

bungen bei der jeweiligen depotführenden 
Bank in [], das heißt bei [der Emittentin oder 

einem anderen Kreditinstitut im Volksban-
ken-Verbund] [jener Bank in [], bei der die 

interessierten Investoren ihr Wertpapierdepot 

haben], abgeben. Die Emittentin behält sich 

die (gänzliche oder teilweise) Annahme der 

Zeichnungsangebote vor.] 

 Art und Weise und Termin, auf die bzw 

an dem die Ergebnisse des Angebots of-

fen zu legen sind. 

[] [Nicht anwendbar] [Da es sich bei dieser 

Emission um eine Daueremission handelt, 

erfolgt keine Bekanntgabe der Ergebnisse ei-

nes Angebotes von Schuldverschreibungen.] 

 Frist – einschließlich etwaiger Änderun-

gen – während der das Angebot vorliegt 

[] [Ab dem [] bis längstens zum Tag vor 

dem Endfälligkeitstag, wobei sich die Emit-

tentin eine vorzeitige Schließung des Ange-

bots ohne Angabe von Gründen vorbehält.] 

 Beschreibung des Antragsverfahrens [] [Zeichnungsanträge sind bei der Emitten-

tin [und] [allen österreichischen Volksbanken 

(Mitglieder des Volksbanken-Verbundes)] 
[und gegebenenfalls weiteren [] Kreditinsti-

tuten] erhältlich und werden von [dieser] [die-

sen] entgegengenommen.] 

 Angebotsfrist, während der die spätere 

Weiterveräußerung oder endgültige Plat-

zierung der Schuldverschreibungen durch 

Finanzintermediäre erfolgen kann 

[] 

 Beschreibung der Möglichkeit zur Redu-

zierung der Zeichnungen und der Art und 

Weise der Erstattung des zu viel gezahl-

ten Betrags an die Zeichner 

[Einzelheiten angeben] [Eine Reduzierung 

der Zeichnungen ist grundsätzlich nicht vor-

gesehen. Der Emittentin steht aber das 

Recht zur Verkürzung der Zeichnungen in ih-

rem freien Ermessen zu; falls die Emittentin 

von diesem Recht Gebrauch macht, werden 
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von den Anlegern zu viel bezahlte Beträge 

über ihre Depotbank rückerstattet werden.] 

 Methode und Fristen für die Bedienung 

der Schuldverschreibungen und ihre Lie-

ferung 

[Lieferung gegen Zahlung innerhalb marktüb-

licher Fristen] [Einzelheiten angeben] 

 Modalitäten und Termin für die Veröffent-

lichung der Ergebnisse des Angebots  

[Einzelheiten einfügen] [Die Ergebnisse des 

Angebots werden am Endfälligkeitstag auf 

der Webseite der Emittentin veröffentlicht.] 

 Mindestzeichnungshöhe [] [Nicht anwendbar] [Das Angebot sieht 

keine Mindestzeichnungshöhe vor, aufgrund 

des Nennbetrags der Schuldverschreibungen 

von []ergibt sich aber eine Mindestinvesti-

tion in dieser Höhe.] 

 Höchstzeichnungshöhe [] [Nicht anwendbar]  

 Verteilungs- und Zuteilungsplan 

 Verfahren zur Meldung des den Zeich-

nern zugeteilten Betrags und Angabe, ob 

eine Aufnahme des Handels vor dem 

Meldeverfahren möglich ist 

[] [Zeichner werden über ihre Depotbank 

über die Anzahl, der ihnen zugeteilten Stü-

cke informiert.] 

 
Preisfestsetzung 

 Kosten, die speziell dem Zeichner oder 

Käufer über die banküblichen Spesen in 

Rechnung gestellt werden. 

[] [Nicht anwendbar] 

 Steuern, die speziell dem Zeichner oder 

Käufer in Rechnung gestellt werden. 

[] [Nicht anwendbar] 

 Platzierung und Übernahme (Underwriting) 

 Koordinatoren des Angebots (und sofern 

der Emittentin oder Bieter bekannt, Name 

und Anschrift derjenigen, die das Angebot 

in den verschiedenen Staaten platzieren) 

[] 

 Vertriebsmethode [Nicht syndiziert] [] 

 Name und Anschrift der Institute, die sich 

fest zur Übernahme einer Emission ver-

pflichtet haben, sowie Name und Anschrift 

der Institute, die die Emission ohne verbind-

liche Zusage oder zur Verkaufsvermittlung 

platzieren samt Kontingenten. 

[Nicht anwendbar] [] 

 Datum des Übernahmevertrages [Nicht anwendbar] [] 

 Provisionen 

 Management – und Übernahmeprovision [] 
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 Verkaufsprovision [] 

 Andere [] 

  

 [Falls EURIBOR nicht zur Anwendung kommt, gesamten Abschnitt streichen: 

Weitere Angaben zum Referenzzinssatz EURIBOR 

 [Bezeichnung einfügen] [Beschreibung des Referenzzinssatzes 

EURIBOR einfügen] 

  [Hinweis darauf, wo Informationen über die 

vergangene und künftige Entwicklung des 

Referenzzinssatzes EURIBOR und dessen 

Volatilität auf elektronischem Wege erhältlich 

sind und ob dies mit Kosten verbunden ist, 

einfügen.] ] 

   

 [Falls CMS nicht zur Anwendung kommt, gesamten Abschnitt streichen: 

Weitere Angaben zum Referenzsatz CMS 

 [Bezeichnung einfügen] [Beschreibung des Referenzsatzes CMS ein-

fügen] 

  [Hinweis darauf, wo Informationen über die 

vergangene und künftige Entwicklung des 

Referenzsatzes CMS und dessen Volatilität 

auf elektronischem Wege erhältlich sind und 

ob dies mit Kosten verbunden ist, einfügen.] 

] 

 Weitere Angaben 

 Gründe für das Angebot und Verwendung 

des Emissionserlöses 

[] 

 [Geschätzter Nettobetrag der Erträge [][Da die Schuldverschreibungen im Wege 

einer Daueremission mit Aufstockungsmög-

lichkeit begeben werden, ist der Nettobetrag 

der Erträge ungewiss und kann nicht ange-

geben werden.] 

[Sofern die Erlöse für verschiedene wichtige 

Verwendungszwecke bestimmt sind, sind 

diese aufzuschlüsseln und nach der Priorität 

der Verwendungszwecke darzustellen.]] 

 [Geschätzte Gesamtkosten der Emission [] 

[Sofern die Kosten für verschiedene wichtige 

Verwendungszwecke bestimmt sind, sind 

diese aufzuschlüsseln und nach der Priorität 

der Verwendungszwecke darzustellen.]] 
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 Rendite [][, die Emissionsrendite wurde am Bege-

bungstag auf Basis des Erstemissionsprei-

ses berechnet und ist keine Indikation für 

eine Rendite in der Zukunft.] [Nicht anwend-

bar][Aufgrund der variablen Verzinsung, 

kann die Rendite nicht angegeben werden.] 

 Interessen und Interessenkonflikte  [][Nicht anwendbar] [An dem Angebot sind 

keine Personen außer der Emittentin maß-

geblich beteiligt.] 

[bei nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Die nachrangigen Schuldverschrei-

bungen können von der Emittentin als Eigen-

mittel angerechnet werden und die Emittentin 

hat daher ein Eigeninteresse beim Vertrieb 

dieser Schuldverschreibungen.] 

 

 Beschlüsse, Ermächtigungen und Geneh-

migungen, aufgrund derer die Schuldver-

schreibungen begeben werden 

[]  

 Es gelten die im Prospekt wiedergegebe-

nen Verkaufsbeschränkungen 

 Nicht anwendbar 

 Anwendbar 

 Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen 

(einfügen) 

[] 

 Rating der Schuldverschreibungen  Für die Schuldverschreibungen ist kein 

Rating vorgesehen   

 [] [Angabe des Ratings (einschließlich 

einer kurzen Erläuterung der Bedeutung 

des Ratings) und vollständiger Name der 

juristischen Person, die das Rating abge-

geben hat] 

 [Angaben gemäß Benchmark Verord-

nung: 

 

 (i) Referenzzins[satz][sätze]:  [] 

 (ii) Name[n] [des Administrators] [der Ad-

ministratoren]: 

[] 

 (iii) Eintragung im öffentlichen Register 

der European Securities and Markets Au-

thority (ESMA) gemäß der Benchmark 

Verordnung: 

Zum Datum dieser Endgültigen Bedingun-

gen [ist][sind] [Name(n) des Administra-

tors/der Administratoren einfügen] im 

öffentlichen Register [nicht] genannt [und 

[Name(n) des Administrators/der Admi-

nistratoren einfügen] im öffentlichen Re-

gister nicht genannt]. 

[Falls einer oder mehrere Administrato-

ren nicht im öffentlichen Register ein-

getragen sind, einfügen: Soweit der 
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Emittentin bekannt, ist die Erlangung einer 

Zulassung oder Registrierung (oder, bei 

einem Sitz außerhalb der Europäischen 

Union, Anerkennung, Übernahme oder 

Gleichstellung) durch [Name(n) des Ad-

ministrators/der Administratoren einfü-

gen] derzeit nicht erforderlich, weil 

[Name(n) des Administrators/der Admi-

nistratoren einfügen] unter die Über-

gangsbestimmungen in Artikel 51 der 

Benchmark Verordnung [fällt][fallen].] 
 

 Verantwortlichkeit 

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen 

enthaltenen Informationen wie im Prospekt bestimmt. Hinsichtlich der hierin enthaltenen 

und als solche gekennzeichneten Informationen von Seiten Dritter gilt Folgendes: (i) Die 

Emittentin bestätigt, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und 

– soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung 

gestellten Informationen ableiten konnte – keine Fakten ausgelassen wurden, deren Feh-

len die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden; (ii) 

die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine 

Verantwortung für ihre Richtigkeit. 

Volksbank Salzburg eG  

Durch: 

  

 

____________________________              ______________________________ 
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ANLAGE 1 

Emissionsspezifische Zusammenfassung 

[Emissionsspezifische Zusammenfassung einfügen] 
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[ANLAGE 2 

 
Anleihebedingungen  

[Anleihebedingungen einfügen]]  
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6.  ZEICHNUNG UND VERKAUF 

6.1 VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN  

Dieser Prospekt darf in keinem Land außerhalb Österreichs veröffentlicht werden, in dem 

Vorschriften über die Registrierung, Zulassung oder sonstige Vorschriften im Hinblick auf 

ein Angebot von Wertpapieren entgegenstehen können. Insbesondere darf der Prospekt 

nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika verbracht werden. 

Die unter diesem Prospekt begebenen Schuldverschreibungen der Emittentin werden 

nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act 1933 registriert und unterliegen als 

Inhaberpapiere bestimmten Vorschriften des U.S. Steuerrechtes. Abgesehen von be-

stimmten Ausnahmen, die im U.S. Steuerrecht festgelegt werden, dürfen die Schuldver-

schreibungen weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an U.S. Perso-

nen (wie in den maßgebenden Vorschriften definiert) angeboten, verkauft oder geliefert 

werden. 

Öffentliche Angebote von Schuldverschreibungen werden in Österreich erfolgen. In allen 

anderen EWR-Mitgliedstaaten und im Vereinigten Königreich, in welchen die EU-

Prospektverordnung in Geltung ist, ist ein öffentliches Angebot nicht zulässig, ausgenom-

men es handelt sich um ein Angebot, das keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Pros-

pekts auslöst. 

Unter einem "öffentlichen Angebot" der Schuldverschreibungen in einem EWR-

Mitgliedstaat und im Vereinigtem Königreich ist eine Mitteilung an das Publikum in jeder 

Form und auf jede Art und Weise zu verstehen, die ausreichende Informationen über die 

Angebotsbedingungen enthält, um die Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf 

oder die Zeichnung der Schuldverschreibungen zu entscheiden, wobei auch allenfalls in 

einem Mitgliedstaat geltende abweichende Definitionen eines "öffentlichen Angebots" zu-

sätzlich Anwendung finden. 
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HAFTUNGSERKLÄRUNG 

Die Volksbank Salzburg eG (die Emittentin) mit Sitz in Salzburg und der Geschäftsanschrift 5020 Salz-

burg, St. Julien-Straße 12, übernimmt die Haftung für die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen 

und erklärt, die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um sicherzustellen, dass die in diesem 

Prospekt enthaltenen Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen wor-

den sind, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern können. 

 

Volksbank Salzburg eG 

als Emittentin 
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GLOSSAR UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

Zur leichteren Lesbarkeit finden sich nachstehend bestimmte Abkürzungen und Definitionen, die in die-

sem Prospekt verwendet werden. Die Leser dieses Prospekts sollten immer die vollständige Beschrei-

bung eines in diesem Prospekt enthaltenen Ausdrucks verwenden. 

"30/360" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungs-

zeitraums, dividiert durch 360, wobei die Anzahl der Tage auf der 

Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 

ermitteln ist (es sei denn, (A) der letzte Tag des Zinsberechnungs-

zeitraumes fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der erste 

Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch auf 

den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag 

enthaltende Monat nicht als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu be-

handeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes 

fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall 

der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu 

behandeln ist). 

"Absicherungs-Störung" meint Absicherungsstörung wie in § 5 der Muster-Anleihebedingun-

gen definiert. 

"ACT/360" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsbe-

rechnungszeitraums, dividiert durch 360. 

"Actual/Actual (ICMA)" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder 

kürzer als die Zinsperiode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächli-

che Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 

das Produkt (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 

Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise 

in einem Jahr enden. 

"Altemissionen" meint die Emissionen, die unter dem "Prospekt 2016", dem "Pros-
pekt 2017", dem "Prospekt 2018" und dem "Prospekt 2019" begeben 
wurden. 

"Amortisationsbetrag" meint den vorgesehenen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschrei-
bung am Endfälligkeitstag, abgezinst mit einem jährlichen Satz in 
Höhe eines Satzes, der einem Amortisationsbetrag in Höhe des Aus-
gabepreises der Schuldverschreibungen entspräche, würden diese 
am Begebungstag auf ihren Emissionspreis abgezinst, auf Basis ei-
ner jährlichen Verzinsung bereits aufgelaufener Zinsen. 

"Anleihebedingungen" meint die Muster-Anleihebedingungen gemeinsam mit den Endgülti-

gen Bedingungen im Sinne von Artikel 26 (5) der Prospektverord-

nung. 
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"Anleihegläubiger" meint die Inhaber von Schuldverschreibungen.  

"AT 1" meint zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 capital) gemäß Art 

52 CRR. 

"Ausgabeaufschlag" meint einen Aufschlag auf den Emissionspreis, der Provisionen oder 

sonstige im Zusammenhang mit der Begebung und Absicherung der 

Schuldverschreibungen entstehende Nebenkosten der Emittentin 

abdecken soll. 

"BaSAG" meint das Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von 

Banken. 

"Basel III" meint das Maßnahmenpaket des BCBS zur Novellierung der auf Kre-

ditinstitute anwendbaren Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften. 

"Basisprospekt" siehe "Prospekt". 

"BCBS" meint den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee 

on Banking Supervision). 

"Begebungstag" meint den Tag, an dem die Emittentin gemäß den Bestimmungen der 

Muster-Anleihebedingungen Schuldverschreibungen begibt (wie in 

§ 1 (1) der Muster-Anleihebedingungen definiert).  

"Bildschirmseite" meint die jeweilige Bildschirmseite, auf der ein maßgeblicher Zins-

satz angezeigt wird. 

"Berechnungsstelle" meint die Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (wie in 

§ 9 (2) der Anleihebedingungen definiert). 

"BRRD" meint die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 

und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen  und zur 

Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtli-

nien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 

2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 

Verordnungen (EU) Nr 1093/2010 und (EU) Nr 648/2012 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates (Bank Recovery and Resolution 

Directive). 

"BWG" meint das Bankwesengesetz. 

"CET 1" meint hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1 capital) gemäß Ar-

tikel 26 CRR. 

"Clearing System" meint das Clearing System wie in § 1 (4) der Anleihebedingungen 

definiert. 

"Clearstream Frankfurt" meint das Clearing System Clearstream Banking AG, Eschborn, 

Deutschland. 

"Clearstream Luxembourg" meint das Clearing System Clearstream Banking S.A., société ano-

nyme, Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. 
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"CRD IV" meint die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kre-

ditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wert-

papierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Auf-

hebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (Capital Requi-

rements Directive IV). 

"CRR" meint die Verordnung (EU) Nr 575/2013 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderun-

gen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation). 

"CSD" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB CSD GmbH. 

"Eigenmittel" meint das aufsichtsrechtlich erforderliche Kapital der Emittentin. 

"Emittentin" meint die VOLKSBANK WIEN AG. 

"Endfälligkeitstag" meint den Tag, an dem die Schuldverschreibungen zu ihrem Rück-

zahlungsbetrag zurückgezahlt werden. 

"Endgültige Bedingungen" meint die Endgültigen Bedingungen einer Serie von Schuldver-

schreibungen im Sinne von Artikel 26 (5) der Prospektverordnung. 

"EU" meint die Europäische Union. 

"EUR", "€"oder "Euro" meint die Währung der dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- 

und Währungsunion gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europä-

ischen Gemeinschaft in der Fassung des Vertrags über die Europä-

ische Union bzw die in Österreich jeweils offizielle Währung.  

"Euroclear" meint das Clearing System Euroclear Bank SA/NV, Brüssel, Belgien. 

"EURIBOR" ist die Abkürzung für "Euro Interbank Offered Rate", ein im Rahmen 

der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft getrete-

nes System der Referenzzinssätze im Euromarkt. 

"Eurozone" meint das Gebiet derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union, die gemäß dem Vertrag über die Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft (unterzeichnet in Rom am 25. März 1957), geändert 

durch den Vertrag über die Europäische Union (unterzeichnet in 

Maastricht am 7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag vom 2. 

Oktober 1997 und den Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 

2007, in seiner jeweiligen Fassung, eine einheitliche Währung ein-

geführt haben oder jeweils eingeführt haben werden. 

"FBSchVG" meint das Gesetz betreffend fundierte Bankschuldverschreibungen. 

"festgelegte Währung" meint die Währung, in der die Schuldverschreibungen von der Emit-

tentin am Begebungstag begeben werden (wie in § 1 (1) der Muster-

Anleihebedingen definiert). 

"festgelegte Zeit" meint den Zeitpunkt, zu dem der Zinssatz auf der jeweiligen Bild-

schirmseite angezeigt wird. 
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"Finanzintermediäre" meint alle Kreditinstitute, die im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU in 

einem EWR-Mitgliedstaat zugelassen sind, ihren Sitz in dem betref-

fenden Mitgliedstaat haben und die zum Emissionsgeschäft oder 

zum Vertrieb von Schuldverschreibungen berechtigt sind. 

"Fitch" meint Fitch Ratings.  

"fixe Zinsperiode" meint den Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis 

zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem ersten fixen Zinszah-

lungstag vorangeht, sowie jeden folgenden Zeitraum ab dem fixen 

Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (ein-

schließlich), der dem unmittelbar folgenden letzten fixen Zinszah-

lungstag vorangeht. 

"fixer Zinssatz" meint den fixen Zinssatz wie ggf. in den Anleihebedingungen defi-

niert. 

"fixer Zinszahlungstag" meint den Tag eines jeden Monats, Quartals, Halbjahres oder Jah-

res, an dem die fixen Zinsen zahlbar sind. 

"FMA" meint die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde. 

"Geschäftstag" meint einen Geschäftstag wie in § 6 der Anleihebedingungen defi-

niert. 

"Gestiegene Absicherungs-

Kosten" 

meint, dass die Emittentin im Vergleich zum Begebungstag einen 

wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen 

und Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten muss, um (i) 

Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw 

Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu 

veräußern, welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken 

im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen 

für notwendig erachtet oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzu-

leiten, unter der Voraussetzung, dass Beträge, die sich nur erhöht 

haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückgegangen ist, 

nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden. 

"GuV" meint Gewinn- und Verlustrechnung. 

"Haftungsverbund" 

 

 

meint, dass die Zentralorganisation auf Basis des Verbundvertrages 

und des Treuhandvertrages Leistungsfonds Leistungen zB in Form 

von kurz- und mittelfristigen Liquiditätshilfen, Garantien und sonsti-

gen Haftungen, nachrangigen Darlehen, Einlösungen fremder For-

derungen und Zufuhr von Eigenkapital erbringen kann. 

"Herabschreibungs- und 

Umwandlungsbefugnisse" 

meint die Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse ge-

mäß der BRRD bzw dem BaSAG. 

"Höchstzinssatz" meint der für eine bestimmte Zinsperiode festgelegte, höchste an-

wendbare Zinssatz. 
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"Hauptzahlstelle" meint die Hauptzahlstelle wie in § 9 (1) der Anleihebedingungen de-

finiert. 

"ICE Swap Rate" meint die veröffentlichten Swap-Sätze. ICE Swap Rate ist ein Bild-

schirmservice, welches die durchschnittlichen Swap Sätze für die 

drei Hauptwährungen (Euro, britisches Pfund und US Dollar) für aus-

gewählte Laufzeiten auf täglicher Basis veröffentlicht. 

"Investmentgrade Bereich" meint Ratings von Anleihen bester bis mittlerer Bonität. 

"ISIN" meint die International Securities Identification Number. 

"KESt" meint die Kapitalertragsteuer. 

"Kuratorengesetz" meint das Gesetz vom 24. April 1874 betreffend die gemeinsame 

Vertretung der Rechte der Besitzer von auf Inhaber lautenden oder 

durch Indossament übertragbaren Teilschuldverschreibungen und 

die bücherliche Behandlung der für solche Teilschuldverschreibun-

gen eingeräumten Hypothekarrechte, RGBl. Nr 49/1874. 

"Kuratorenergänzungsge-

setz" 

meint das Gesetz vom 05. Dezember 1877, womit ergänzende Best-

immungen zu den Gesetzen vom 24. April 1874 betreffend die Ver-

tretung der Besitzer von Pfandbriefen oder von auf Inhaber lauten-

den oder durch Indossament übertragbaren Teilschuldverschreibun-

gen erlassen wurden, RGBl. Nr 111/1877. 

"Liquiditätsverbund" meint, dass die zugeordneten Kreditinstitute des Volksbanken-Ver-

bundes verpflichtet sind, ihre Liquidität nach Maßgabe der generel-

len Weisungen der VOLKSBANK WIEN in ihrer Funktion als Zentral-

organisation bei der VOLKSBANK WIEN zu veranlagen sowie die 

Möglichkeit der VOLKSBANK WIEN, bei Eintritt eines Liquiditäts-

Verbundnotfalls auf alle Aktiva der zugeordneten Kreditinstitute zu-

greifen zu können, um den Notfall zu beheben.  

"Marge" meint einen Zu- oder Abschlag per annum innerhalb einer bestimm-

ten Zinsperiode. 

"Marktzinsniveau" meint Zinssätze auf den Geld- und Kapitalmärkten für vergleichbare 

Schuldverschreibungen. 

"Mindestzinssatz" meint den für eine bestimmte Zinsperiode festgelegten, niedrigsten 

anwendbaren Zinssatz. 

"Mitglieder des Volksban-

ken-Verbundes" 

meint die VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation und die ihr zu-

geordneten Kreditinstitute. 

"Muster-Anleihebedingun-

gen" 

meint die Bedingungen für die verschiedenen, in vier unterschiedli-

chen Varianten unter diesem Programm begebenen, Kategorien von 

Schuldverschreibungen. 

"Nennbetrag" meint den Nennbetrag wie in § 1 (1) der Anleihebedingungen defi-

niert und setzt sich aus der festgelegten Währung und der ge-

wünschten Stückelung zusammen. 
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"Neue Emittentin" meint eine andere Gesellschaft, die direkt oder indirekt von der Emit-

tentin kontrolliert wird und als neue Emittentin für alle sich aus oder 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden 

Verpflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung für die Emittentin an 

die Stelle der Emittentin tritt. 

"Option" meint jede der 4 Ausgestaltungsvarianten, in denen die Muster-An-

leihebedingungen der Schuldverschreibungen ausgeführt sind, näm-

lich Variante 1, die die Muster-Anleihebedingungen für Schuldver-

schreibungen mit fixem Zinssatz umfasst, Variante 2, die die Muster-

Anleihebedingungen für Nullkupon-Schuldverschreibungen umfasst, 

Variante 3, die die Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschrei-

bungen mit variablem Zinssatz umfasst und Variante 4, die die Mus-

ter-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit fixem und 

danach variablem Zinssatz umfasst und ab Seite 63 dieses Pros-

pekts angeführt sind. 

"ÖGV" meint den Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-De-

litzsch). 

"ÖVAG" meint die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft. 

"Panelbanken" meint die Gruppe von Banken, aus deren geltenden Zinssätzen der 

EURIBOR berechnet wird. 

"Programm" meint das Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen als 

auf den Inhaber lautende nicht-nachrangige, ordinary-senior, senior 

non-preferred und nachrangige Schuldverschreibungen in Prozent-

notiz. 

"Prospekt" meint das Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen. 

"Prospektverordnung" meint die Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim 

öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung 

zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG. 

"Rechtsänderung" meint, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Ge-

setze oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf 

Steuergesetze) oder (ii) der Änderungen der Auslegung von gericht-

lichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entsprechen-

den Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der 

Aussagen der Steuerbehörden), die Emittentin feststellt, dass die 

Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuldverschreibun-

gen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber 

nicht beschränkt auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der 

Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen negativen Auswir-

kungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderun-

gen an oder nach dem Begebungstag wirksam werden; 
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"Referenzbanken" meint die Euro-Zone Hauptgeschäftsstellen von vier großen Refe-

renzbanken (gemessen an deren Bilanzsumme), deren Angebotss-

ätze im Euro-Zonen Interbankenmarkt zur Bestimmung des zuletzt 

auf der Bildschirmseite erschienenen Referenz(zins)satzes verwen-

det wurden, die jeweils von der Berechnungsstelle ausgewählt wer-

den. 

"Referenz(zins)satz" meint den für eine Zinsperiode maßgeblichen Referenz(zins)satz, 

der je nach Option für eine Variante auf der jeweiligen Bildschirm-

seite angezeigt wird. 

"Risikofaktoren" meint Risiken, die eine Anlage in die Schuldverschreibungen bein-

haltet (siehe Abschnitt zu Risikofaktoren). 

"Rückzahlungsbetrag" meint den Betrag, zu dem die Schuldverschreibungen am Endfällig-

keitstag zurückgezahlt werden. 

"Sammelurkunde" meint eine Sammelurkunde gemäß § 24 lit b Depotgesetz, durch die 

Schuldverschreibungen verbrieft sind. 

"Schwellenwert" Die VOLKSBANK WIEN setzte für den Volksbanken-Verbund Früh-

warnindikatoren gemäß dem Gruppensanierungsplan fest. Die 

Schwellenwerte werden dabei als "rote" und "gelbe" Schwellenwerte 

bezeichnet, wobei der rote Schwellenwert die gesetzlichen regulato-

rischen Mindestquoten repräsentiert und der gelbe Schwellenwert in-

tern festgelegten Quoten entspricht, die höher angesetzt sind als der 

rote Schwellenwert und als Puffer fungieren. 

"Schuldverschreibung" meint die unter diesem Programm begebenen Schuldverschreibun-

gen. 

"Securities Act" meint den United States Securities Act of 1933. 

"Serie" meint eine Serie von Schuldverschreibungen. 

"SRB" meint die zentrale europäische Abwicklungsbehörde, den Aus-

schuss für die einheitliche Abwicklung mit Sitz in Brüssel (Single Re-

solution Board) 

"SRF" meint den einheitlichen Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund).  

"SSM" meint den einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory 

Mechanism). 

"SRM" meint den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (Single Resolu-

tion Mechanism). 

"SRMR" meint die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 idgF (Single Resolution Me-

chanism Regulation) 

"TARGET2" meint das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement 

Express Transfer System. 

"TARGET-Geschäftstag" meint einen Tag, an dem das TARGET2 System betriebsbereit ist. 
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"Tier 1" meint Kernkapital gemäß Art 25 CRR. 

"Tier 2" meint Ergänzungskapital gemäß Art 63 CRR. 

"Variabler Zinssatz" meint den variablen Zinssatz wie ggf. in den Anleihebedingungen 

definiert. 

"Variante" meint eine der vier im Hinblick auf ihre Verzinsung unterschiedliche 

Ausgestaltungsmöglichkeiten der Schuldverschreibungen. 

"Verbundvertrag" meint den zwischen der VOLKSBANK WIEN (als Zentralorganisa-

tion), den zugeordneten Kreditinstituten zur Bildung eines Kreditin-

stitute-Verbundes gemäß § 30a BWG akkordierten und im Jahr 2016 

abgeschlossenen Vertrag, der am 01.07.2016 wirksam wurde. 

"Verzinsungsbeginn" meint den Zeitpunkt, ab dem die Schuldverschreibungen bezogen 

auf ihren Nennbetrag bis zum Verzinsungsende verzinst werden. 

"Verzinsungsende" meint den Zeitpunkt, zu dem der Zinslauf der Schuldverschreibun-

gen endet. 

"Volksbanken-Sektor" meint alle dem Volksbanken-Sektor des ÖGV zugeteilten Kreditinsti-

tute, wobei die Mitglieder des Volksbanken-Sektors nicht mit den Mit-

gliedern des Volksbanken-Verbundes übereinstimmen müssen. 

"Volksbanken-Verbund" meint den auf Basis des Verbundvertrages, abgeschlossen zwi-

schen der VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation und den zu-

geordneten Kreditinstituten, gebildeten Kreditinstitute-Verbund ge-

mäß § 30a BWG. 

"VOLKSBANK WIEN" meint die VOLKSBANK WIEN AG 

"VOLKSBANK WIEN  

Konzern" 

meint die Emittentin und ihre konsolidierten Tochtergesellschaften. 

"Vorzeitiger Rückzahlungs-

betrag" 

meint den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag wie in § 5 (3) der Anlei-

hebedingungen definiert. 

"Wahlrückzahlungsbetrag 

(Call) 

meint den Wahlrückzahlungsbetrag (Call) wie ggf. in § 5 (1) der An-

leihebedingungen definiert. 

"Wahlrückzahlungsbetrag 

(Put)" 

meint den Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie ggf. in § 5 (2) der An-

leihebedingungen definiert. 

"Wahlrückzahlungstag 

(Call)" 

meint den Wahlrückzahlungstag wie ggf. in § 5 (1) der Anleihebedin-

gungen definiert. 

"Wahlrückzahlungstag  

(Put)" 

meint den Wahlrückzahlungstag wie ggf. in § 5 (2) der Anleihebedin-

gungen definiert. 

"Wesentliche Verträge" meint die in Kapitel 4.13 angeführten von der Emittentin abgeschlos-

senen Verträge. 

"Zahlstelle" meint die Zahlstelle wie in § 9 (1) der Anleihebedingungen definiert. 

"Zielkupon" meint die Summe aller maximalen jährlichen Zinszahlungen. 
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"Zinsberechnungszeitraum" meint einen beliebigen Zeitraum im Hinblick auf die Berechnung des 

Zinsbetrages auf eine Schuldverschreibung. 

"Zinsfeststellungstag" meint einen bestimmten Geschäftstag vor Beginn oder Ende der 

maßgeblichen Zinsperiode. 

"Zinsperiode" meint den Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis 

zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem ersten Zinszahlungs-

tag vorangeht, sowie jeder folgende Zeitraum ab einem Zinszah-

lungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der 

dem unmittelbar folgenden Zinszahlungstag vorangeht. 

"Zinstagequotient" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung für einen Zinsberechnungszeitraum das Ver-

hältnis einer bestimmten Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum zur Anzahl der Tage der Zinsperiode. 

"Zinssatz" meint den jeweiligen Zinssatz in Prozent per annum mit dem die je-

weilige Serie von Schuldverschreibungen verzinst ist. 

"Zinszahlungstag" meint den Tag, an dem die Zinsen nachträglich zahlbar sind. 

"zugeordnete Kreditinsti-

tute" 

 

meint jene Kreditinstitute eines Kreditinstitute-Verbundes gemäß 

§ 30a BWG mit Sitz im Inland, die der Zentralorganisation ständig 

zugeordnet sind; im Fall des Volksbanken-Verbundes sind dies zum 

Zeitpunkt der Prospektbilligung folgende Kreditinstitute, dh die sie-

ben regionalen Volksbanken sowie ein Spezialkreditinstitut : 

1. Volksbank Kärnten eG 

2. Volksbank Niederösterreich AG 

3. Volksbank Oberösterreich AG 

4. Volksbank Steiermark AG 

5. Volksbank Salzburg eG 

6. Volksbank Tirol AG 

7. VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. 

8. Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG (Spezialkreditin-

stitut)  

"Zuständige Behörde" meint die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsoli-

dierter Basis verantwortlich ist. 

"zukunftsgerichtete Aussa-

gen" 

meint die in diesem Prospekt enthaltenen zukunftsgerichteten Aus-

sagen, die nicht historische Tatsachen sind. 
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Volksbank Salzburg eG 

5020 Salzburg 

St. Julien-Straße 12 

Österreich 

 

 

HAUPTZAHLSTELLE 

VOLKSBANK WIEN AG 

Dietrichgasse 25 

1030 Wien 

Österreich  

 

ABSCHLUSSPRÜFER 
Österreichischer Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) 

Löwelstraße 14 
1013 Wien 

Österreich 
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4. Aufklärungspflicht 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Beauftragten auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung 
des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gege­
ben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung se in können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Um­
stände, die erst während der Tätigkeit des Beauftragten bekannt werden. Darunter fallen auch Geschäftsbeziehungen zu naheste­
henden Personen und Genossenschaften/Gesellschaften sowie Verdachtsmomente betreffend möglicher doloser Handlungen. 

(2) Der Auftraggeber hat dem Beauftragten die Vo llständigkeit der vorge legten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklä­
rungen im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit schriftl ich in der vom Beauftragten vorgegebenen Form 
(berufsübliches Formular) zu bestätigen. 

(3) Der Auftraggeber hat dem Beauftragten jeweils aktuelle Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der Beauf­
tragte darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kon­
taktdaten verlassen, insbesondere Zustellungen an die zuletzt bekannt gegebene Adresse vornehmen lassen. 

5. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Auftraggeber ist verpfl ichtet, al le Vorkehrungen zu treffen um zu verhindern, dass die Unabhängigkeit des Beauftragten und der 
ihm zugeteilten Prüfer gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere 
für Angebote auf Anstellung eines Mitarbeiters des ÖGV und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen. 

6. Berichterstattung und mündliche Auskünfte sowie Kommunikation 

(1) Bei Prüfungen und Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftl icher Bericht zu erstatten. 

(2) Gibt der Beauftragte über die Ergebnisse seiner Tätigkeit eine schriftliche Äußerung ab, so haftet er für mündliche Erklärungen über 
diese Ergebnisse nicht. Für schriftlich nicht bestätigte Erklärungen und Auskünfte von am Auftrag mitwirkenden Prüfern und sonsti­
gen Mitarbeitern haftet der Berufsberechtigte nicht. 

(3) Al le Auskünfte und Stellungnahmen vom Beauftragten sind nur dann verb indlich, wenn sie schriftlich erfolgen oder schriftlich be­
stätigt werden. Als schriftliche Stellungnahmen gelten nur so lche, bei denen eine firmen mäßige Unterfertigung oder zumindest die 
Unterfertigung durch den Beauftragten und einen Vorstand des ÖGV erfolgt. Schriftliche Auskünfte und Stellungnahmen, die im 
Rahmen von Abschlussprüfungen erteilt werden, gelten auch dann verb indlich, wenn sie von zwei mit der Prüfung beauftragten 
Revisoren des ÖGV unterfertigt wurden. Als schriftliche Stellungnahmen gelten keinesfalls Auskünfte auf elektronischem Wege, ins­
besondere auch nicht per E-Mail. 

7. Weitergabe von schriftlichen Darstellungen 

(1) Der Auftraggeber ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass die im Rahmen des Auftrages vom Beauftragten erstellten schriftlichen Be­
richte, Gutachten und Stellungnahmen nur für Auftragszwecke verwendet werden, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt 
oder aus gesetzlichen Bestimmungen die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. Im Übrigen bedarf die 
Weitergabe schriftlicher Berichte, Gutachten und Stellungnahmen des Beauftragten an einen Dritten zur Nutzung der schriftlichen 
Zustimmung des Beauftragten. 

(2) Die Verwendung schriftlicher Darstellungen des Beauftragten zu Werbezwecken ist unzulässig; im Übrigen wi rd auf die Bestimmun­
gen des Punktes 13 verwiesen. 

(3) Dem Beauftragten verb leibt an seinen Leistungen das Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewill igungen bleibt der 
schriftlichen Zustimmung des Beauftragten vorbehalten. 

8. Mängelbeseitigung 

(1) Der Beauftragte ist berechtigt und verpfl ichtet, nachträglich hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner beruflichen 
schriftlichen als auch mündlichen Äußerung zu beseitigen, und verpfl ichtet, den Auftraggeber hievon unverzüglich zu verständigen. 

(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung dieser Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Beauftragten zu ver­
treten sind. 

9. Haftung 

(1) Der Beauftragte haftet nur für vorsätzli che und grob fahrlässig verschuldete Verletzungen der übernommenen Verpflichtungen, 
soweit in gesetzlichen Sondervorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Beauftragten auf den Betrag von EUR 350.000 pro Schadensfall begrenzt, soweit 
in gesetzlichen Sondervorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Gelten für die Tätigkeit des Beauftragten die Bestimmungen des § 10 (2) GenRevG, treten diese Bestimmungen an die Stelle der 
Absätze 1 und 2 (Revision nach dem GenRevG). 
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(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten, nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Scha­
den Kenntn is erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegrün­
denden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden, soweit nicht in sonstigen gesetzlichen Bestimmungen andere Verjährungsfris­

ten festgesetzt sind. 

(5) Gi lt für Tätigkeiten § 275 UGB kraft zwingenden Rechtes, so gelten die Haftungsnormen des § 275 UGB, insoweit sie zwingenden 
Rechtes sind, und zwar auch dann, wenn an der Durchführung des Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere 
zum Ersatz verpflichtende Handlungen begangen worden sind, und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehan­
delt haben. 

(6) Die Haftungsbestimmungen des § 275 UGB gelten auch für alle freiwilligen Abschlussprüfungen, und zwar auch dann, wenn an der 
Durchführung des Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende Handlungen begangen 
worden sind, und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben. 

(7) In Fällen, in denen ein förml icher Bestätigungsvermerk erteilt wird, beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des Bestä­
t igungsvermerkes zu laufen. 

(8) Als einzelner Schadensfall ist auch bei anderen Tätigkeiten die Summe der Schadenersatzansprüche aller Anspruchsberechtigten zu 
verstehen, die sich aus ein und demselben Verstoß ergeben. Hierbei gilt mehrfaches, auf gleicher oder g leichartiger Fehlerquelle 
beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitl icher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 

Als einzelner Schadensfall gelten ferner auch alle Verstöße, die bei einer Prüfung oder bei einer sonstigen Leistung (fach lich als 
einheitliche Leistung zu wertende abgrenzbare berufliche Tätigkeit) von einer Person oder von mehreren Personen begangen wor­
den sind. 

(9) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt und der Auftrag­
geber hievon benachrichtigt, so gelten nach Gesetz und den Bedingungen des Dritten entstehende Gewährleistungs- und Schaden­
ersatzansprüche gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Beauftragte haftet nur für Verschulden bei der Auswahl 
des Dritten. Eine Haftung des Beauftragten dem Dritten gegenüber wird dadurch nicht begründet. 

(10) Eine Haftung des Beauftragten einem Dritten gegenüber wi rd bei Weitergabe berufl icher schriftlicher als auch mündlicher Äußerun­
gen durch den Auftraggeber ohne Zustimmung oder Kenntnis des Beauftragten nicht begründet. 

(11) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur im Verhältnis zum Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten, soweit ihnen 
der Beauftragte ausnahmsweise doch für seine Tätigkeit haften sol lte. Ein Dritter kann jedenfalls keine Ansprüche stellen, die über 
einen allfäl ligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. Die Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle Geschädig­
ten, einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers se lbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter 
oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber 
wird den Beauftragten und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftli­
cher als auch mündlicher berufl icher Äußerungen des Beauftragten an diese Dritte schad- und klaglos halten. 

10. Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Beauftragte und die für ihn tätigen Personen sind verpfl ichtet, über alle Tatsachen, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tä­
tigkeit bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet 
oder gesetzl iche Äußerungspflichten entgegenstehen oder soweit der Beauftragte oder der ÖGV nicht zur Weitergabe solcher In­
formationen befugt ist. 

(2) Der Beauftragte darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit 
Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es se i denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung hiezu besteht. 

(3) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Beauftragten oder zur Abwehr von Ansprüchen gegen den Beauftragten (insbeson­
dere Schadenersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter gegen den Beauftragten) notwendig ist, ist der Beauftragte von seiner 
beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbunden. 

(4) Der Beauftragte ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung zu verarbeiten oder durch 
Dritte verarbeiten zu lassen. 

(5) Der Beauftragte ist datenschutzrechtlich Verantwortl icher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (,, DSGVO") hinsichtlich al ler 
im Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der Beauftragte ist daher befugt, ihm anvertraute personenbe­
zogene Daten im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem Beauftragten überlassene Materialien (Papier und Daten­
träger) werden grundsätzlich nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung vom Beauftragten verwahrt oder vernich­
tet. Der Beauftragte ist berechtigt diese aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation seiner Leistungen 
benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist. 

(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des§ 10 (1) GenRevG, § 6 DSG und§ 38 BWG. 

11. Honorar 

(1) Das Honorar richtet sich nach dem angefallenen Zeitaufwand unter Heranziehung der mittels Rundschreiben idgF bekannt gegebe­

nen Stundensätze. 

(2) Der ÖGV ist berechtigt, Vorschüsse auf das Honorar zu verlangen. Er kann hierbei seine Tätigkeit oder deren Fortsetzung von der 
Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machen. 

(3) Auf die Anwendung des§ 934 ABGB im Sinne des§ 351 UGB wird verzichtet. 
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12. Aufbewahren von Unterlagen 

(1) Der ÖGV bewahrt die im Zusammenhang mit der Durchführung der Prüfung und Erledigung sonstiger Aufträge ihm übergebenen 
und von ihm selbst angefertigten Unterlagen zumindest gemäß den gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfristen - generell sie­
ben Jahre - und im Übrigen darüber hinaus so lange auf, wie im Zusammenhang mit Prüfungstätigkeiten Ansprüche gegen den 
RevisionsverbandFehler! Textmarke nicht definiert. oder gegen OrganeFehler! Textmarke nicht definiert. eines Kl ienten oder 
andere Personen gestellt werden können und der AbschlussprüferFehler! Textmarke nicht definiert. als Auskunftsperson in An­
spruch genommen werden kann. 

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfo lgung von im Zuge der Auftragserfüllung vom Beauftragten erstellten Arbeitspa­
pieren und ähnlichen Unterlagen. 

13. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungen 

(1) Bei Abschlussprüfungen, die mit dem Zie l der Erteilung eines förm lichen Bestätigungsvermerkes durchgeführt werden (wie z.B. 
§§ 268ff UGB), erstreckt sich der Auftrag, soweit nicht anderweitige schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind, nicht auf die 
Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbs­
beschränkungs- und Devisenrechts, eingehalten sind. Die Abschlussprüfung erstreckt sich auch nicht auf die Prüfung der Führung 
der Geschäfte hinsichtlich Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, da diese Bereiche im Rahmen der Gebarungsprüfung 
abgedeckt werden. Im Rahmen der Absch lussprüfung besteht auch keine Verpflichtung zur Aufdeckung von Buchfälschungen und 
sonstigen Unregelmäßigkeiten. 

(2) Bei Abschlussprüfungen ist der Jahresabschluss, wenn ihm der uneingeschränkte oder eingeschränkte Bestätigungsvermerk beige­
setzt werden kann, mit jenem Bestätigungsvermerk zu versehen, der der betreffenden Unternehmensform entspricht. 

(3) Wird ein Jahresabschluss mit dem Bestätigungsvermerk des Prüfers veröffentlicht, so darf dies nur in der vom Prüfer bestätigten 
oder in einer von ihm ausdrücklich zugelassenen anderen Form erfolgen. 

(4) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses oder 
Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Beauftragten. Wurde ein 
Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durchgeführte Prüfung nur mit schriftlicher Einwilligung des Beauftragten 

in dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig. 

(5) Widerruft der Prüfer den Bestätigungsvermerk, so darf dieser nicht weiterverwendet werden. Wurde der Jahresabschluss mit dem 
Bestätigungsvermerk veröffentlicht, so ist auch der Widerruf in gleicher Weise zu veröffentl ichen. 

(6) Für sonstige gesetzliche und freiwillige Abschlussprüfungen sowie für andere Prüfungen gelten die obigen Grundsätze sinngemäß. 

14. Kommunikation mittels elektronischer Datenübertragung 

(1) Bei elektronischer Übermittlung von Informationen und Daten können Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Der Beauf­
tragte und se ine Mitarbeiter haften nicht für Schäden, die durch die elektronische Übermittlung verursacht werden. Die elektronische 
Übermittlung (inkl. lnternet/E-Mail) erfolgt ausschließlich auf Gefahr der Auftraggeber. Der Auftraggeber ist sich bewusst, dass bei 
der Nutzung des Internet die Geheimhaltung nicht gesichert ist. Weiters sind Änderungen oder Ergänzungen zu Dokumenten, die 
durch den Beauftragten übermittelt werden, nur mit ausdrücklicher Zustimmung zu lässig. 

(2) Der Auftraggeber stimmt hiermit zu, dass der Beauftragte elektronische Kommunikation mit dem Auftraggeber (z.B. via 
E-Mail) auch in unverschlüsselter Form vornimmt. Der Auftraggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer Kommuni­
kation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung) in­
formiert zu sein. Der Beauftragte, seine Mitarbeiter, sonstigen Erfü llungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch 
die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden. 

(3) Der Empfang und die Weiterleitung von Informationen an den Beauftragten und se ine Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon, 
insbesondere in Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mai l und anderen elektronischen Kommuni­
kationsmitteln, nicht immer sichergestel lt. Aufträge und wichtige Informationen gelten daher dem Beauftragten nur dann als zuge­
gangen, wenn sie auch schriftlich zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall der Empfang ausd rücklich bestätigt. Automati­
sche Übermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere 
für die Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher 
per Post oder Kurier an den Beauftragten gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an Mitarbeiter außerhalb des ÖGV gilt 
nicht als Übergabe. Schriftstücke, die den mit der Prüfung beauftragten Revisoren des ÖGV im Zuge der Prüfung außerhalb des ÖGV 
übergeben werden, gelten nur dann als übermittelt, wenn sie im Zusammenhang mit der Prüfung stehen. 

15. Anzuwendendes Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand 

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht. 

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Beauftragten. 

(3) Gerichtsstand ist - mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung - das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes. 
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